


Während wir uns bisher über die 
Zensurpraxis in den bayrischen 
Knästen beschwert haben, blieb un
sere Zeitung in den anderen Ju
stizvol l zugsanstalten unbehelligt . 
Das hat s ich aber nun geändert . 
Wie uns mehrere Gefangene aus Werl 
mitteilten, wurden aus den letzten 
Lichtbl ickausgaben Seiten entfernt 
bzw. die Gefangenen mußten ihr 
Einverständnis erklären, daß die 
Seiten entfernt werden können, an
sonsten hätten sie die Zeitung 
nicht ausgehändigt bekommen . Ein 
Amtsrichter aus Bochum fühlte sich 
bemüßigt mehrere Ausgaben unserer 
Zeitung einem Untersuchungshäft
ling nicht auszuhändigen . 
Wie aus dem nebenstehenden Be
schluß zu ersehen ist, empfindet 
der Richter unsere "aussch ließlich 
negative Kritik" als an Hetze 
grenzend . Wir haben an den Präsi
denten des Landgerichts Bochum ei
ne Dienstaufsichtsbeschwerde ge-
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richtet und hoffen, daß der Unter
suchungsgefangene in Zukunft sei 
nen Lichtblick ausgehändigt be
kommt . Al lerdings finden wir es 
erschreckend, daß eine Republik 
ihre eigenen Gesetze nicht beach
tet . Der Artikel 5 des Grundgeset
zes ist eindeutig: Jeder hat das 
Recht, seine Meinung in Wort, 
Schrift und Bild frei zu äußern 
und zu verbreiten . Ausdrücklich 
wird die Pressefreiheit gewäht1ei= 
stet. An keiner Stelle dieses Ar
t ikels wird die Pressefreiheit für 
Gefangene eingeschränkt. 

Sowohl die Bayern als auch der 
Richter am Amtsgericht in Bochum 
erklären die Zurhabenahme mit der 
Störung der Ordnung in der Justiz
vollzugsanstalt . Diese Begründung 
ist mehr als fadenscheinig und 
zeigt immer wieder, wie engstirn ig 
diese Herren doch sind . Kritik ist 
immer dann berecht igt, wean sie 
Mißstände aufzeigt, und im Justiz
vollzug gibt es genügend Mißstände 
aufzuzeigen . 

Wir werden vom Bundespräsidenten 
eine Stellungnahme zu diesen Zen
surmaßnahmen erbitten . Als oberster 
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une. Woche. VeMpfi;te;t Ue.gt deA U.ch:tbUck VOlt Ihnen, und 
w~ ~~nd ~Jtoh, daß w~ e6 übeAhaupt ge6cha~~t haben. Ohne. 
~e. BMte..ekü~te. u~eAe6 VJtuckeM häA:te.n w~ ~e6mat btaß 
a~ge6e.he.n. U~eAege.Uebte Rotap~n:t-VJtuckmM~ne e.n:tw~
ke.U ~~eh zum Atptltaum. VaueAnd ge.ht UwM kaputt, und ~e 
EMa:tztute. ko~ten und k:o~te.n. An ~e6eA S:tette. un Vanke.
~c.hön an u~elte. tJteu.en Spe.ndeA, ohne ~~e. wö.Jte. u~ woht 
~chon täng~t ~e Lu~t a~ge.gange.n. 

Am FJte-i.:tag den 15. AugU6t eMc~e.n deA G~chUvoUue.heA 
~n deA Redak.üon und übeAbJtachte. une. u~:twUUge. VeA6ü
gung. S~e. Wall. an de.n S:tJta6ge6angene.n Michaet Gähne.Jt ge.
~c.hte.t und veAbot ~uem, ge.w~~ e. Behauptungen übeA V~e;t
maJt Joc.hum au6z~te.Uen. WM cü..e A~:ta..U6twung jah!tetang 
veAge.be.~ veMuc.h:t hat, nämUch de.n L~c.h:tbUck mundtot zu 
machen, w~d auch unem Mi:tge.6angenen ~ch:t ge.Unge.n. W~ 
Weltden gegen Me u~:twU.U.ge. VeA~Ügung ange.he.n und dann 
~m näc.Mte.n Uc.h:tbUck ge.naueAu mU:tute.n. 

Am Sam6tag de.n 16. Aug~t wUJtde. um 15.15 . Uh!t ~ eA Mi:tge.-
6ange.ne.Jt Ha.Jt:tmu.:t Oe66 ~n deA T uta~taU II :tot au6ge6un
den. E!t hatte ~~eh Me P~adeAn geö66ne:t, wut e1t nach 
~~eben Jah!te.n Ha6t zum Zw~tetzwpunkt ~ch:t en:ttM
~en wu.Jtde. W~ wü.~c.hen dem VoMUzenden de.Jt gJtoßen S:tJta6-
voro:tJteckung~kammeA unen Jtu~gen Schta6. Man ~agt ja, 
Un gu.:te6 Ge.w~~en ~:t un ~an6tu Ru.hek~Men. 

Au6 Swe 4 b~ 1 b~ch:ten w~ ü.beA den HocM~cheAhe.Lto
:tJtakt und ~e MögUchkw ~chne.U dolt:t~n veAteg:t zu weA
den. AußeAdem b~ch:te:t u~e.Jt ZuchneA ü.be.Jt Me VeateA
~:ta.üon ..<.m Ha~ I. VM ~t ~e Station, Me nach Munung 
du zU6tän~gen TUta~taU6tweM, BeAnd von See6Jtanz, 
kunen SouataltbWe.Jt benötigt. In unem Gup!täch mit u 
ne.Jt V~ptom-P~ychotog~n e.JtktWe eA, daß u ~~ch 6ü.lt ~ue 
Alt:t du Volizugu ~ch:t tohne.n wü.Jtde, unen Souataltbu
te.Jt unz~e:tze.n. V~ue An:twolt:t ~p~ch:t 6ü.Jt ~~ch! 

BUm A~ta..U6twe.Jt hat ~~ch de.Jt OJtüveAband Te.get du 
VdJB übeA ~e.· ~taJtk er1Uteliende und te.ndenuö~ e. B~ch:t
eMta:t:tung de6 L~chtbUck~ buchwe.Jtt. BuondeM wu.Jtden u
~ge Zuchnungen mo~e.Jt:t, ~o auch ~e. K~a:tu.Jt wegen 
de.Jt Ze.Uen6~tzung dUJtch ~e Abtutung S~cheAhu:t. VeA Vu
den de6~~eltt den Beg~66 K~katu.Jt ~ o: " ( ug:tt. übeAtadu.ng) 
kornU,ch-übeA:tJtubende Zuchnung o.ä., ~e une. PeMon od. 
un E1tug~ du.Jtc.h humowfuche. od. ~a.ü.Wche He.~tvoJthe
bung und übeAbe:tonung de.Jt Läche.JtUchkw p!twg~t". Wenn 
une K~chenze.Uung gewü.~ch:t w~d, hat man ja du.Jtch ~e 
Abtö~ung deA be.tJte66enden Redakteu.Jte ~e MögUc.hkw, den 
S~ zu veAände.Jtn. WIR MACHEN SO WEITER! 

Va nun auch au.ße.Jtbaywche KnMte mit deA Ze~UJt u~eAe6 
L~ch:tbUc~ be.g~nne.n, wot.e.e.n w~ dagegen klagen. Vuhatb 
baten w~ um Be.na~ch:tigung, wo de.Jt L~chtbUc.k ze.~~eA:t 
wUJtde., dami:t w~ e.:twM dagegen un:te.Jtne.hme.n können. 

Ve.Jt näcMte L~c.htbUck ~oU am 29. Se.p:te.mbe.Jt eMchune.n. 
Ih!te. Re.daWo~ge.mu~cha6t lptU-6 "Hoppet' che.n") 
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Hochsicherheitstrakt ist für jeden 
Gefangenen in Berlin ein Reizwort. 
Während der Hungerstreiks der Ter
roristen machte dieser Trakt in 
unrühmlicher Weise von sich reden. 
Er ist die steingewordene Sicher
heitshysterie der damaligen und 
jetzigen Justizoberen und ist, je
denfalls nach aller Meinung, eine 
höchst überflUssige Einrichtung. 
Er ist Droh- und Druckmittel und 
soll venneintlich renitente Gefan
gene zur Raison bringen. Mit unse
rem Artikel wollen wir Mitgefange
nen die Angst vor dem Unbekannten 
nehmen. 
Während meiner Untersuchungshaft
zeit in Moabit konnte ich die dort 
Inhaftierten auf dem von Betonmau
ern umgebenen Frei stundenhof ihre 
Runden drehen sehen. Als einmal 
ein Gefangener aus der Zelle etwas 
runterrief, wurde er gleich auf die 
andere Seite des Flures verlegt . 
Der nachfolgende Artikel zeigt auf, 
wie schnell man in diesem Trakt 
landen kann . 
Seit vielen Monaten half uns in 
der Tellanstalt III ein t1itgefan-
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gener beim Zusammenlegen des Licht
blicks . Er arbeitete in der Set
zerei und war das , was man einen 
ruhigen Bürger nennt. Wir haben 
viele Gespräche miteinander ge
führt . Er war offen und viel 
leicht rur die Knastverhältnisse 
etwas zu naiv, und das wurde ihm 
zum Verhängnis. 
Eines Tages hörte ich plötzlich 
davon, daß der Gefangene auf der 
Absonderungsstation der TA III 
liegt, weil er anget>lich Fluchtab
sichten gehabt haben soll. Dazu 
nun die Geschichte: 
Bei einer Zellenkontrolle durch 
die Abteilung Sicherheit \-lurden 
bei einem Gefangenen Rauschmittel 
gefunden . Bei der anschließenden 
Vernehmung durch die Abtei l ung 
Sicherheit gab er die Namen von 
drei t·1itgefangenen an, die angeb
lich Fluchtpläne gehabt haben sol
len . Das Vernehmungsprotokoll der 
Abteilung Sicherheit folgt jetzt : 
JVA Tegel 
- 443 aE. - SiB . -
1. Betr . : Auffinden von Ausbruchs-

gegenständen in der 

TA III; hier: Kontrolle 
des Strafgefangenen Ma
rio T. 

Nach dem Auffinden der Ausbruchs
gegenstände und des BT/1 in der 
Zelle des Strafgefangenen T. - sh. 
Meldung vom 25.02 . 1986- wurde der 
Strafgef. in Gegenwart TAL III vom 
Unterzeichner um 15.30 Uhr ange
hört . 

T. erklärte, mit den aufgefundenen , 
Gegenständen konfrontiert, zu
nächst, daß es sich bei den Stahl
stäben und der Sehne um Materiali
en für Bilderrahmen handele. Von 
dem Schlüssel habe er keine ~.hnung 
gehabt . Das Btm habe er von einem 
Gef., den er nicht benennen wolle, 
geschenkt bekommen. Es handele 
sich um eigenen Bedarf. 

Nach kurzer Zeit, auf die Glaub-
1'/Ürdigkeit seiner Angaben hinge
wiesen, gab T. folgende Erklärung: 

Seit ca. 1/2 Jahr betreibe der 
Strafgef . F. Ausbruchspläne. vor 
etwa 3- 4 Wochen sei F., den er 



~EIT~T~fi~T 
als seinen Freund bezeichnen möch
te , zu ihm gekommen und habe ihm 
erklärt , daß er nunmehr beabsich
tige , in näher er Zeit auszubre
chen . Als"Motiv habe F . angegeben, 
daß er damit seinen Wiederaufnah 
meantrag publizistisch unterstüt
zen wolle . F. habe ihm 20 100, -
DM Scheine gezeigt und geäußert, 
damit solle der Ausbruch finan 
ziert werden . In der Woche, so 
nach dem 10. 02 . 1985 sei F . zu 
ihm gekommen, und habe ihn gebeten , 
d i e aufgefundene Angelschnur, die 
Stahlstäbe und den Schlüssel auf
zubewahren . Er sollte diese Gegen

stände im Arbeitsbereich Schneide
rei verstecken. Dies habe er, weil 
er seinen Arbeitsbetrieb raushal
ten ~tolle , nicht getan , jedoch aus 
Freundschaft zu F. die Sachen in 
seinem Haftraum versteckt . Nach 

ZeLLe 

Zelle 

ZeLLe 

ZdLe 

ZeLLe 

-

dem 18 . 02 . 1986 sei F . dann zu ihm 
gekommen und habe ihn von dem Mal 
heur in der Druckerei erzählt , daß 
er bei dem Ausprobieren eines 
zweiten Schlüssels , der abgebro
chen sei , beinahe ervtischt vtorden 
wäre . F. habe ihn zur Vorsi cht an
gehalten . 
Auf nachfragen, wer noch mitmachen 
wolle , habe T . erklärt , daß noch 
der Strafgef . Fö . mitgehe, über 
den auch die Schlüssel besorgt 
worden seien und der Strafgef . 
Heiko Sch . Angeblich sollte je
doch erst noch ein zweiter und 
dritter Schlüssel besorgt ~terden 
- auf die Frage wofür , konnte T . 
keine Antwort geben - und der Aus
bruch sollte an einem Samstag oder 
Sonntag über den 8 - Flügel der TA 
III und vermutlich über die Mauer 
zwischen oder an den Tür en 11 und 

11 oabit 1-favs I 
.. ~ 
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12 e r folgen . Dazu sollte erst noch 
eine Steckleiter angefertigt und 
beschafft werden , die er für F. in 
seiner Matratze aufbewahren soll te . 
Diese Steckleiter, wer sie anferti
gen sollte wisse er nicht, sei je
doch noch nicht eingetr offen . Bei 
der Flucht sollte die Steckl eiter 
an der Innenseite angelehnt werden , 
und die Strickleiter aus der Sehne 
und den Metallstäben sollte zum 
Absteigen außerhalb der Mauer die
nen . Die Leiter sollte 1 . 000,-- DM 
kos ten . Nach Auffassung von T . sei das 
Geld in der Setzerei versteckt . Der 
Samstag oder Sonntag für einen 
Ausbruch sollte gewählt werden, 
weil durch Kirchgang oder Kino ei 
ne ge~tisse Unübersichtlichkeit im 
Haus herrscht und erst ziemlich 
spät der Bestand mittags ermittelt 
wird. 

Genauere Angaben , woher das Geld 
stamme , woher die Schnur sei, wer 
Stäbe angefertigt habe, könne er 
nicht machen , er habe nicht weiter 
nachgefragt . 

Wie ging es nun weiter? Der Ge
fangene F. saß mehrere Wochen auf 
der Abschirmstation un d wurde dann 
in den Hochsicherheitstrakt der 
J ustizvollzugsanstalt Moabit ver
legt. Ihm wurde erklärt, man habe 
ihm die gefundenen Ausbruchsgegen
stände zuordnen können und er würde 
nun auf unbestimmte Zeit auf den 
Hochs icherheitstrak t verlegt . 
t4erkwürdi gerweise passierte aber 
den beiden anderen mitgenannten 
Gefangenen nichts. Beide liefen 
und laufen weiterhin durch das 
Haus und hatten dann doch 1-10h 1 
keine Fluchtabsichten. Warum wi rd 
dann aber der dritte im Bunde ver
legt? 
Das ist wieder einma l so ein Fall , 
1~0 ein Gefangener verlegt v1ird 
und nach unserer Meinung die Be
weismittel keinesfalls ausreichen. 
Im Ge gentei 1, da die be i den anderen 
Gefangenen offensichtlich keine 
Fluchtabsichten hatten, kann doch 
für den dr i t te n auch nicht von 
anderen Voraussetzungen ausgegangen 
werden . 
Der Trakt gliedert sich in mehrere 
Bereiche, die auf der nebenstehen
den Skizze deutlich zu sehen sind. 
Der zehner, zwanziger, vierziger 
und fünfzi ger Bereich ist von Män
nern und die beiden anschlie~enden 
Bereiche sind von Frauen, die- der 
terroristischen Szene zugeordnet 
werden , belegt. 
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Das Leben im Trakt bedeutet täg
liche Isolation. f~an istüber einen 
längeren Zeitraum immer v1ieder mit 
denselben f1enschen zusammen und 
kann im Freizeitbereich, der sich 
täglich von 12 Uhr bis 22 Uhr vor 
den Zellen abspielt, ständig mit 
Fernsehkameras kontroll iertwerden. 
Jeder Bereich ist mit Z\'lei Fern
sehkameras bestückt, und selbst beim 
Fernsehen kann jede Gemütsregung 
:.iber tlonitore beobachtet werden. 
Oie Zellen sind alle gleich ausge
stattet und enthalten keinerlei 
Privatgegenstände. Der Besitz ei
nes Radios ist gestattet . Das Tra
gen von Privatkleidung dagegen 
nicht. 
Sämtliche Anträge sind an den Lei
ter der Sicherheit zu richten, und 
dieser ist auch allein der für 
diesen Sicherheitstrakt zuständige 
Mann. Jeder Bereich ist mit einer 
Dusche versehen, aber nur jede 
zweite Abteilung ist mit einer 
Spülküche ausgerüstet, wie man es 
auch deutlich auf der Skizze sehen 
kann. Dadurch besteht nun für den 
Leiter der Sicherheit die Möglich
keit, die Gefangenen ständig zu 
verlegen, damit jeder einma l in 
den 'Genuß' dieser Kochküchen kom
men kann . \•ler Pech hat und sieh 
beim Einkauf etniges zum Kochen 
und Braten bestellt hat, steht 
dann sehr merkwürdig da, wenn er 
plötzlich in einen Bereich ver
legt wird, in dem sich keine Koch 
küche befindet. 
Jeder Bereich hat eineinhalb Stun
den Freistunde täglich . Die Frei
stunde ist um dreißig 11inuten 
verlängert , weil die Zellen keine 
Fenster, sondern nur eine Frisch
luftzufuhr haben . Das heißt, der 
Gefangene kann nicht das Fenster 
öffnen, um frische Luft zu schnap
pen . Er wird ständig in gleicher 

6 'der lichtblick' 

steriler Atmosphäre ver1~ahrt. 1.~as 
ein 13ngerer Aufenthalt in diesem 
Sicherheitstrakt für psychische 
Folgen haben kann, ist jedem klar. 
Totale Isolation ist nach meiner 
Meinung Folter, und wenn sich ber-
1 iner Richter und Staatsam·1äl te 
auf Antrag des Sicherheitsbeauf
tragten dazu bereit finden, Ge
fangene in diesen Sicherheitstrakt 
zu verlegen, erstaunt mich das 
sehr. Es zeigt, \'lie die Einstellung 
der Justizbediensteten ist . 
Das Leben in diesen einzelnen Trakt
bereichen spielt sich auf dem Flur 
vor den Zellen ab. Jeder Flur ist 
mit einer Tischtennisplatte ausge
rüstet, und in der Ecke befindet 
sieh ein Fernsehgerät. ·Das ganze 
heißt dann 'Freizeitbereich' . 
Durch die minimale Möbl ierung 
dieses Flures, schallt jedes Ge
räusch sehr laut. Al le Insassen, 
die längere Zeit 1n dieser Ab
schottung verbracht haben, sind 
besonders geräuschempfindlich und 
leiden verstärkt unter Kopfschmer
zen. Ich habe mit verschiedenen 
ehemaligen Insassen dieses Traktes 
Gespräche geführt und dieser Be
richt resultiert aus den einzelnen 
Erfahrungen dieser Mitgefangenen . 
Hie kommt man nun in diesen Sicher
heitstrakt? Wir haben in unserem 
Artike l ja schon ein Beispiel ge
geben aber es gibt Gefangene, die 
hatten gerade einen Termin hinter 
sich und haben dann ihrem t4ittäter 
einen Kassiber geschickt, in dem 
ein Standardsatz stand, wie: Jetzt 
muß man sich was einfallen lassen, 
um hier rau<;zukommen. 

Das hat schon gereicht, um in den 
Trakt zu kommen . Ein anderer lag 
auf der Station A 4 über den Trakt 
und hat mit jemanden im Trakt 
unten gesprochen, weil ja durch 

die Mauer ein gewisser Schallkör
per vorhanden ist. Der fand sich 
am nächsten Tag auch plötzlich im 
Trakt v1ieder . 
Diese Abteilung ist das liebste 
'Spielzeug' des Sicherheitsbeauf
tragten Astrath, und da dieser Trakt 
Millionen gekostet hat , muß er 
auch ständig seine Daseinsberech
tigung beweisen. ~!er zum Beispiel 
'von Hand zu Hand' an der Tür hat 
oder wenn eine Verdunke lungsgefahr 
angenommen ~1i rd, und dadurch für 
die Beamten viel J\rbeit macht , kann 
durchaus das Pech haben und sich 
im Trakt wiederfinden. Einem Ge
fangenen, von dem wir viele Infor
mationen erhalten haben, erging es 
so. 
Der Sicherheitstrakt wird nur von 
mehreren Beamten, also mindestens 
acht betreten. Scheinbar haben die 
Beamten Angst, sie würden sonst, 
wenn sie in der t~inderheit wären, 
nicht gegen die Gefangenen ankom
men. WerzumBeispiel zum Arzt oder 
ins Krankenhaus geführt wird, wird 
ständig von zwei Beamtenbeglei tet, 
die mit Funkgeräten ausgerüstet 
sind. Sie fragen dann vorher, ob 
der Weg frei ist, so daß niemand 
mit den anderen Traktinsassen in 
Berührung kommen kann . In der DDR . 
wird ähnlich verfahren, da ist in 
den 'Stasi '-Gefängnissen das System 
sogar noch gemeiner, weil die 
Gänge mit verschiedenfarbigen Lam
pen beleuchtet sind, und wenn das 
rote licht leuchtet, muß sich der 
Gefangene, der auch ständig in Be
gleitung ist, mit dem Gesicht zur 
Wand drehen . Alle Insassen des 
Traktes haben berichtet, was es 
für ein unheimlicher Psychedruck 
ist, immer mit denselben Leuten 
zusammenzusein . 
Pervers daran ist auch, daß es 
immer heißt, laut Statistik liegt 



der einzelne Gefangene im Durch
schnitt nicht länger als sechs 
Monate im Trakt. Das ist aber 
falsch, da wird manipuliert . 
Es gibt Gefangene, die nur einige 
Wochen dort ven.rahrt werden und an
dere die schon über einen Zeitraum 
von einem Jahr da liegen . Uns ist 
ein Fall bekannt, wo der Gefangene 
schon über 15 Monate im Trakt iso-
1 iert ist. 

Die Insassen werden willkürlich 
zusammengelegt. Sie haben keiner
lei Möglichkeiten, sich die Partner 
auszusuchen, und da man mit einer 
geringen Anzahl von Menschen zu
sammenliegt, ist es ungeheuer nerv
tötend ständig mit wenigen Leuten 
auf engem Raum zusammenzusitzen. 
\~ährend der täglichen Freistunde 
kann auch Tischtennis gespielt 
v.rerden . Dafür befindet sich extra 
eine Platte auf dem Freistunden
hof . Die Platte ist aus Kieselbe
ton und das Gitter aus Blech. Wenn 
der Ball zweimal aufgeschlagen 
wird, ist er kaputt, und mehr als 
drei Bälle bekommen die Leute in 
den einzelnen Abteilungen in der 
Woche nicht. Das ist natürlich 
Schikane, angeblich sind keine 
Haushaltsmittel dafür da. Schließ
lich sind diese Bälle ja auch un
geheuer teuer! Die Ven~ahrung 
eines Gefangenen kostet über 011 
100,- am Tag (!),ein Ti schtenni sba ll 
DM 0,70. 
Am 30 . Mai bekam der Gefangene F. 
ein Schreiben des Sicherheitsbe
auftragten, in dem es heißt : 
1. Künftig wird die Teilnahme am 

Aufsch 1 uß zwi sehen 12 und 22 Uhr 
nur noch den Inhaftierten ge
stattet, die für die Sauber
haltung der genannten Räume 
sorgen. (Anm . d. Red. : gemeint 
ist die Dusch-, Spül-, bzw. 
Küchenzelle). Erklärt ein In
sasse die Bereitschaft und kommt 
dieser Pflicht nicht nach, unter
liegt er der Regelung zu 2., 
wobei ich mi r Maßnahmen im 
Sinne der §§ 102 ff . StVoll zG 
ausdrücklich vorbehalte. 

2. Alle Inhaftierten, die diese Be
reitschaft nicht erklären, neh
men am Aufschluß nicht teil . 
Diese haben die Möglichkeit an 
einem täglichen Umschluß zwi 
schen ca . 12.30 Uhr bis 21.30 
Uhr teilzunehmen. Hierzu ist 
spätestens drei Taqe vor dem 
beantragten Umschlußtermin ein 
Antrag mit den erforderlichen 
Angaben abzugeben . Änderungen 
aufgrund der in der JVA r·1oabit 
gegebenen organisatorischen und 
personellen Voraussetzungen 
bleiben vorbehalten. 
Diese Regelung tritt mit dem 
5.6.1986 in Kraft . Gezeichnet 
ist diese Verfügung vom Le iter 

der Abteilung Sicherheit, Reg . 
Direktor Astrath. 

Her sich also nicht bereit erklärt, 
für die Reinhaltung der Räume zu 
sorgen, muß in seiner Zelle blei 
ben bzw. kann sich in eine andere 
Zelle miteinschließen lassen . Vor
aussetzung ist, er hat sich drei 
Tage vorher dazu per Vormelder an
gemeldet. 

vier aber seine Bereitschaft er
klärt und nach i1einung der Beamten 
seiner Pflicht nicht nachkommt, 
darf auch nicht am täglichen Auf
schluß teilnehmen. Damit sind der 
Willkür Tür und Tor geöffnet , denn 
man kann z~ jeder Zeit zu jedem 
Gefangenen sagen, sie haben das 
nicht richtig gesäubert und des
halb ist der Aufschl uß für sie ge
strichen. Eigentlich ist es doch 
für jeden Menschen selbstverständ
lich, daß er den Bereich, in dem 
er sein Leben verbringt, sauber 
hält. 
Auch die Besuchsmöglichkeilen sind 
für die Traktinsassen sehr einge
schränkt. So haben sie al le 14 
Tage eine halbe Stunde Sprechzeit 

in einem Raum, der mit Trennschei
ben ausgestattet ist. Um der \~ahr
heit die Ehre zu geben muß man 
allerdings zugeben , daß die Trenn
scheiben während der meisten Be
suche heruntergelassen bleiben. 
Während der Sprechstunde sitzt im 
Rücken der Besucher ein Beamter 
und man kann sich vorstellen, daß 
unter solchen Bedingungen keiner
lei Privatatmosphäre aufkommt. 
Offensichtlich gilt bei diesen Ge
fangenen nicht mehr das Strafvoll
zugsgesetz, in dem es he ißt , die 
sozialen Kontakte sind zu fördern. 
Als Fazit kannman aus diesem allen 
nur schließen , daßder Sicherheits
trakt eine völlig unnötige Ein
richtung ist. Er hat den Steuer
zahl er Millionen gekostet und be
~~i rkt außer ungeheurem Frust und 
Psychoterror auf die dort Inhaf
tierten gar nichts. 

~lir fordern den Senator für Justiz 
auf, diesen Sicherheitstrakt end
lich abzuschaffen und die Gefan
genen aus dieser Abteilung in die 
'normalen' Verwahrberei ehe zurück
zuverlegen. Eine Gesellschaft ist 
unmenschlich, wenn sie so et1vas 
zuläßt. 

-gäh-

Am Rande ben1erkt 
Gutachten soll Bewährungs-Praxis 

der Berliner Rk:hter klären 
Wissenschaftler der Freien Universität sollen 

untersuchen, warum in Berlin wesentlich we. 
niger Freiheitsstrafen nach zwei Dritteln der 
Haftzeit zur Bewährung ausgesetzt werden als 
im Bundesgebiet. Justizsenator Rupert Scholz 
(CDU) hat, wie seine Verwaltung gestern 
mitteilte, ein entsprechendes Gutachten in 
Auftrag gegeben. 

Während im Jahre 1984 in Berlin nur bei 
jedem 16. Strafgefangenen die Reststrafe zur 
Bewährung ausgesetzt wurde, habe dies im 
Bundesdurchschnitt für jeden fünften Hä(tling 
gegolten. Das Gutachten soll Aufschluß über 
die Gründe für die abweichende Entscheidungs· 
praxis der Berliner Strafvollstreckungsrichter 
geben. (dpa) 

Obenstehenden Artikel entnahmen wir 
demTagesspiegel vom 16. August 86. 

Nun stößt sogar dem Herrn Justi zse
nator auf, daß in Berlin so wenig 
Gefangene zum Zweidrittelzeitpunkt 
entlassen werden. 
Während im Bundesdurchschnitt je
der fünfte Gefangene gemäß Para
graph 57 diesen Straferlaß er
hielt, liegt Berlin mit jedem 16. 
Gefangenen weit abgeschlagen am 
Ende dieser Tabelle. 
Man muß sich verdeutlichen, daß 
in Hessen 24,8% aller Gefangenen 
nach Verbüßung von zweidrittel ih
rer Strafe in die Freiheit entlas
sen wurden und in Berlin mit 6,1% 
nicht mal der vierte Teil dieser 
Quote erreicht wurde. Das kann auf 
keinen Fall nur an den Strafvoll 
streckungskammern liegen . So ein 
gravierender Unterschied ist auch 
ein Ausdruck der Politik -der regie
renden Partei. Wer das in Hessen 
ist, weiß jeder. Vielleicht sollte 
Herr Kohl auch in Berlin die ver
sprochene Wende eintreten lassen. 
Das Märchen von den vielen 
Rückfällen zieht jetzt nicht mehr . 
Nach Auskunft des Herrn Senator 
Scholz war noch 1980 eine Rückfall
quote von 43 Proz~nt der erwachse
nen Straftäter zu verzeichnen. Im 
vergangenen Jahr waren es nur noch 
36 Prozent, die erneut mit dem Ge
setz in Konflikt kamen . 
Nun ist es doch endlich einmal an 
derZeit, deutliche Punkte zu setzen 
und die Zweidrittelquote stark zu 
erhöhen. Bestimmt findet sich für 
den Vorsitzenden Richter der Gro
ßen Strafvollstreckungskammer, dem 
mit Recht so unbeliebten Herrn 
Zippel, eine entsprechende Aufga
be (Verkehrsgericht oder irgendet
was ähnlich wichtiges). Nur sollte 
man darauf achten, daß er nicht 
über menschliche Schicksale ent
scheidet. 
Mehr Entlassungen zum Zweidrittel
zeitpunkt und die Knastneubauten 
können zum Wohl der Steuerzahler 
eingespart werden. 

-gäh-
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BESUCH BEIM L/CHTBLICI(: 
Vor einigen Wochen besuchten uns 
in der Redaktion vier Frauen der 
Gruppe AFI. Hinter dieser Abkür
zung verbirgt sich der Name "Ano
nyme Frauen Inhaftierter" . 
Seide Seiten hatten Berührungsang
ste, die jedoch beim gemeinsamen 
Kaffeetrinken sehne 11 abgebaut wur
den . Langsam kamen die Frauen aus 
sich heraus und berichteten von 
ihren Ängsten, Nöten und Sorgen . 
Es war für mich sehr beeindruckend 
auch einmal die Seite zu hören, 
die in der Freiheit auf ihre Man
ner wartet . Es kamen Probleme zur 
Sprache, die mir vorher überhaupt 
nicht bewußt waren und die ich mir 
auch nicht als so belastend vorge
stellt habe. 
Eine der Frauen erzählte von den 
Schwierigkeiten in der Familie. 
Ihre Eltern verstehen nicht, warum 
sie sich mit einem Knacki abgibt. 
Außerdem wären die Hausbewohner 
merkwürdig geworden, seitdem ihr 
Freund auf Urlaub kommt . Sie fand 
den Widerstand ihrer Umgebung sehr 
unverständlich und meinte dann, im 
Endeffekt müßte sie ja mit ihm zu
sammenleben und sie hätte keine 
Angst. 
Der nachfolgende Bericht ist von 
der Gruppe selbst geschrieben . 

-gäh-

Wenn ein Mann in den Knast kommt, 
hat die zurückbleibende Familie, 
neben dem Schock über die Straftat, 
häufig keine Vorstellung davon, 
was auf sie zukommt . Sie muß als 
erstes festSl:ellen, daß die Institu
tion Knast ein seelenloses Monster 
ist, das ausschließlich zur Ver
wahrung und Abschirmung des "Ver
brechers" zuständig ist und auf 
die akuten Probleme der Angehöri 
gen keine Rücksicht nimmt, ja sie 
gerade erst auslöst . 
Eine Frau beschreibt die ersten 
Wochen nach der Verhaftung ihres 
Mannes so : 
8 'der lichtblick' 

"Am sch 1 immsten war der Schock für 
die Kinder. Meine kleine Tochter 
kam mit der Erklärung, der Papa 
sei auf Montage, überhaupt nicht 
zurecht. Sie schrie nachts, näßte 
ein, wartotal unruhig. Zur Sprech
stunde habe ich sie trotzdem nicht 
mitgenommen, denn mein Mann hätte 
sie nicht einmal auf den Arm neh
men dürfen. Wir haben dann eine 
Pfarrer-Sprechstunde gemacht, da 
konnte er mit den Kindern schmusen . 
Danach hat sie schlagartig wieder 
geschlafen . Wir können bei den 
Sprechstunden überhaupt nicht re
den, der Beamte, der direkt dane
ben sitzt, hemmt mi eh tota 1 . So ent
stehen viele Mißverständnisse, die 
erst in einem Brief wieder ausge
räumt werden können . Briefe sind 
10 - 12 Tage unterwegs, bis sie ihn 
erreichen . Ihr könnt euch gar nicht 
vorstellen, wieviele Gedanken man 
sich in dieser Zeit macht. Ich 
kann ihm jetzt so gar nicht helfen. 
Alsermirvoreiniger Zeit schrieb, 
daß er Selbstmordgedanken hat, ha
be ich voller Verzweiflung seinen 
Anwalt angerufen, der dann die An
stalt informiert hat. Daraufhin 
haben sie ihn rund um die Uhr be
obachtet, und er hat mir riesige 
Vorwürfe gemacht. Aber wo soll ich 
denn hin mit meinen Ängsten und 
Sorgen? Die Familienfürsorge hat 
mich dann auf eine Gruppe von 
Frauen aufmerksam gemacht, die 
auch alle Männer im Knast haben. 
Da bin ich sofort hin. Die hören 
mir jetzt zu, helfen, wo es geht 
und können mir viele Dinge im Ver
halten meines Mannes erklären, die 
mir sonst keiner sagt. Wenn ich 
die Frauen nicht hätte, wer weiß, 
ob ich nicht schon durchgedreht 
wäre." 
Nach der U-Haft sind dann zwar ei
nige der vorher beschriebenen Pro
bleme etwas abgemildert; die un
mittelbare Kontrolle fehlt, der 
körperliche Kontakt kann - wenn 
auch eingeschränkt - wieder statt
finden . Aber beide Seiten, der 
t1ann und die Familie, haben sich 
verändert . Die Fähigkeit, aufein
ander zuzugehen, sich einander 
anzuvertrauen, hat durch die tota
le Kontrolle der U-Haft schwer ge-
1 itten . Die Probleme ''drinnen" und 
"draußen" unterscheiden sich irm1er 
mehr, und auf beiden Seiten wächst 
die Angst . Für Frauen heißt das, 
Angst, nicht durchzuhalten, wenn 
z. B. viele Jahre vor ihr liegen, 
Angst, die Verantwortung für die 
Kinder nicht bewältigen zu können, 
Angst vor Schulden, vor Nachbarn, 
vor Kollegen, vor der ganzen ge
ballten Ablehnung der Umwelt. 

_M~~~~,w~ 
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Sie stehen ständig unter Druck, an
deren begreif 1 i eh machen zu müssen, 
warum sie trotz allem weiter zu 
diesem t1ann, ihrem t1ann, stehen 
wollen und werden - häufig von der 
eigenen Familie - gedrängt, ihn zu 
verlassen. Wenn sie in ihrer Nai
vität noch glauben, sie könnten 
die Beziehung zu ihrem Partner 
tatsächlich über lange Zeit hin
weg so aufrechterhalten, wie sie 
vorher war, müssen siebald merken, 
daß der Knast sie hierbei behin
dert, demütigt und entmutigt. 
"Ich habe am Anfang überhaupt nicht 
begriffen, warum sich mein t1ann so 
verändert hat . Er war mißtrauisch, 
aggressiv, dann ängstlich und to
tal zu. Die Sprechstunden ent
wickelten sich manchmal zu einem 
totalen Horror. Ich war geladen, 
weil die Kontrolle an der Pforte 
zu langsam ging und die Beamten 
wieder mal irgendeinen saublöden 
Spruch auf den Lippen hatten und 
kam ziemlich genervt im Sprech
zentrum an. Erwargeladen, weil er 
hatte warten müssen und ihm dabei 
Gedanken durch den Kopf gegangen 
sind. wie "sie kommt nicht, sie hat 
die Schnauze voll, es ist etwas pas
siert". Wir brauchten einen nicht 
unerheblichen Teil der Sprechstun
de, um unser Verhalten wieder zu 
normalisieren, bevor wir ganz of
fen miteinander reden konnten. 
Bei jeder SprechsTunde war ein un
he im! i ches Bemühen da, keine schwi e
rigen Themen anzusprechen, aus 
lauter Angst, wir könnten uns in 
die Haare bekommen und einen Streit 
nicht mehr beilegen können, bevor 
der Beamte kommt . Ich war offen
sichtlich der einzige Ansprech
partner und habe alles, aber auch 
wirklich alles zu hören bekommen, 
was im Knast nicht richtig läuft, 
wer Scheiße ist, wo es Ärger gab . 



II F l (Anon31me Frauen von Inhaftierten)~ 
Ich war manchmal total frustriert, 
weil ich gedacht habe, Mann, eh, 
ich habe draußen auch Probleme, 
kannst du nicht mal mit deinem So
zialfreak abquatschen oder mit ei
nem anderen Knacki . Inzwischen 
glaub ich wirklich, daß der Knast 
ein Dschungel ist und die Devise 
nur heißen kann, hau zu oder stirb . 
Wir redeten manchmal in zwei ver
schiedenen Sprachen . Er macht schöne 
Pläne für die Zukunft nach der 
Entlassung, und ich habe gar nicht 
den Mut, ihm diese Träume zu neh
men, aber mir kommt das manchmal 
alles so unrealistisch vor . Im Au
genblick gibt es doch nur Knüppel 
zwischen die Beine , und ich mach 
mir manchmal echt Sorgen, daß ei
ner von uns dieser Belastung nicht 
mehr standhält . " 
Viele Frauen haben keine Ahnung 
davon, welchen Belastungen die 
Männer innerhalb der Knast-Hierar
chie tatsächlich ausgesetzt sind . 
Daß nur der zählt, der immer das 
große Wort schwingt, sich nichts 
bieten läßt, einen tollen Hecht 
markiert . Daß tatsächlich, weder 
unter den anderen Gefangenen noch 
unter den Sozialarbeitern oder 
Psychologen jemand ist, dem man 
sich anvertrauen kann, wenn es ei
nemmal mies geht. Daß das Aufrecht
erhalten der Fassade alles ist, 
egal, was dahinter alles in die 
Brüche geht . Einige wenige haben 
das Glück, innerhalb des Knastes 
einen Menschen zu finden, der Ver
trauen verdient, der verschwiegen 
und in der Lage ist, diese Schäden 
wieder abzubauen . 
Wenn eine Frau aber glaubt, es 
müsse doch eigentlich selbstver-

ständl ich sein, daß der Knast dabei 
hilft, die Schwierigkeiten nicht 
noch größer zu machen, daß der Knast 
sich der Tatsache bewußt ist, daß 
auch die Familie Hilfe brauche, 
bekommt sie in der Regel zu hören: 
Für sie sind wir nicht zuständig . 
Eine Frau hat die Entlassungszeit 
so miterlebt: 
"Wirhaben uns wie verrückt auf den 
ersten Ausgang und Urlaub gefreut. 
Beim ersten Mal ging noch alles 
gut, die Freude, draußen zu. sein, 
wog alles andere auf. Beim zweiten 
Mal kam es zu den ersten Verstim
mungen, und seitdem hat es eigent
lich in regelmäßigen Abständen 
Streit gegeben . Ich hatte plötz
lich das Gefühl, mein Freund hat 
mir über Jahre hinweg den strah
lenden Helden vorgespielt, der 
alles im Griff hat und plötzlich, 
als er draußen war, klappte über
haupt nichts mehr . Wir konnten 
nicht darüber reden, er hat mich 
sofort abgeblockt, es sei nichts . 
Ich habe sein merkwürdiges Verhal 
ten natürlich sofort auf mich be
zogen, habe gedacht, sieh an, die 
ganzen Jahre bist du bei der Stan
gegeblieben und jetzt, wo er raus
kommt, gefällst du ihm nicht mehr, 
und er will sich was frisches su
chen. Ichwar totunglücklich, fühl 
te mi eh ausgenutzt und weggeworfen . 
Ich verfolgte ihn mit völlig un
begründeter Eifersucht und kam 
einfach nicht damit klar, da seine 
und meine Bedürfnisse so weit 
auseinandergingen. Ich wollte zu 
Hause schmusen, er wollte unter 
Menschen . Ich wo 11 te gemüt I i eh 
Abendbrot essen, und er tigerte 

unruhig in der Gegend herum, weil 
die Zeit zum Zurückgehen näher 
rückte. Ich wollte Pläne für die 
Zukunft machen, und er wich allen 
Entscheidungen aus . Wenn ich nicht 
ein paar Freunde gehabt hätte, die 
mich ein bißchen aufgeklärt hätten, 
ich glaube, ich hätte die Flinte 
ins Korn geschmissen . " 

Die Schwierigkeiten fangen offen
sichtlich erst an, wenn der Mann 
wieder herauskommt. Er hat sich 
verändert, und seine Umwelt hat 
sich auch verändert. Während er, 
wenn er Glück hat, mit einem Thera
peuten oder Sozialarbeiter darüber 
sprechen kann, haben die Frauen in 
der Regel keinen Ansprechpartner, 
insbesondere keinen, der mit der 
Knastsituation so vertraut ist, daß 
er einer Frau die Probleme tat
sächlich verdeutlichen und ihr bei 
der Bewältigung helfen kann. 
Es kann doch nicht richtig sein, bei 
einer so entscheidenden Sache wie 
der "Resozialisierung" immer nur 
auf den Gefangenen abzustellen, 
ohne sein soziales Umfeld mitein~ 
zubeziehen . Dieses soziale Umfeld 
- Ehefrauen, Freundinnen, Eltern, 
Geschwister, Kinder- soll nach 
einer Entlassung mit ·dem Gefange
nen leben. Sie sollen durch ihre 
Anwesenheit, ihren Einfluß, mit~ 
helfen, einen Rückfall zu vermei
den. Wann werden die Verantwortli
chen, besonders im Haus IV, end
lich wach und merken, daß Resozi 
alisierung und Therapie ohne die 
Familien nicht geht, ja sich gera
dezu ausschließt . Entlassungstrai
ning - ja bitte. Ohne Angehörige -
nein danke . -AFI -



Vom Unfehlbarkeitswa 

Verfassungstheorelisch, proklamatorisch und 
gemäß den Sonntagsreden unserer Spitzen
poüLiker - den Bundespräsidenten einge
schlossen - haben wir einen rechtlieb gera
dezu mustergültig verfaßten und geordneten 
Staats- und Justjzapparar: den besten, den es 
je auf deutschem Boden gab und um den uns 
selbst andere Kulturstaaten der westlichen 
Welt beneiden. Wir haben fünf Verfassungs
organe, die eine ausgewogene Gewaltentei
lung verbürgen; wir haben unabhängige 
Richter; wir haben eine dHferenzierte Ge
richtsbarkeit mit vielen Rechtsmittelinstan
zen; und auch der minderberruttelte Bürger 
soll - notfalls im Wege der Prozeßkosten
hilfe - gleich dem begüterten zu seinem 
Recht kommen. 

Entspricht aber die Wirklichkeit unserer 
Rechtspflege dem hehren Bild, das der insti
tutionelle Rahmen zeichnet? Oder gaukelt es 
nur vor? Kommt ein Bürger, der die Hilfe ei
nes Gerichts gegenüber einem Mitbürger oder 
einer Behörde in Anspruch nimmt, in über
schaubarer Zeit und mh einigermaßen ab
schätzbarem Prozeßrisiko zu seinem Recht? 
Oder muß er - wegen »Überlastung« der 
Gerichte - beim Marsch durch zwei oder 
drei Instanzen viele Jahre, mitunter fast ein 
Jahrzehnt, warten, bis er ein rechtskräftiges 
Urteil erhält? Und ist es dann noch mit wirt
schaftlich vertretbarem Aufwand vollsueck
bar? Oder läßt man (weil, wo ruchts ist, selbst 
der Kaiser sein Recht verloren hat) besser 
von vornherein das Klagen, weil man nur gu
tes Geld für Gebühren und Anwaltshonorare 
Schlechtem nachwerfen würde? 
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von Günter Weigand 

Unabhängig sollen die Richter nach Art. 97 
GG sein, »nur dem Gesetz und ihrem eigenen 
Gewissen unterworfen«. Aber wie steht es 
damit? Hat etwa der Spott eines Justizmini
sters, diese »Unabhängigkeit« nehme er ger
ne hin, solange er über Einsteflung, Beförde
rung, Versetzung und Entlassung das Sagen 
habe, heute keine Geltung mehr? Gewiß, di
rekte Weisungen des Souveräns, wie zu judi
zieren sci, sind entfallen; aber sind die heim
lichen Einflüsse auf des Richters freie Wil
lensbildung, sobald politische Interessen ins 
Spiel kommen, wegen ihrer Unsichtbarkeit 
und schweren Nachweisbarkeil etwa weniger 
schlimm oder scbwerwiegend? Und fühlen 
sich nicht viele Richter sogar von ihrem Ge
wissen »unabhängig« und handeln aus
schließlich opportunistisch? »Sein Gewissen 
blieb rein, er benutzte es rucht, jedenfalls 
rucht im Dienst« - rueser Spott eines polni
schen Aphoristikers trifft den Sach' erhalt 
ätzend. 
Richter, die bummeln, trotz deutlicher Be
fangenheit weiter amtieren und gesetzlillhe 
Vorschriften, denen sie theoretisch unter
worfen sind, vorslltzlich mißachten. laufen 
heute kein Risiko: Ihre Dienstvorgesetzten 
greifen praktisch rue ein, sondern verstecken 
sich hinter Art. 97 GG, als ob dieser Verfas
sungsgrundsatz den Richtern Entscheidungs
willkUr einräume! Dienstaufsichtsbeschwer
den gegen sich verfehlende Richter werden 
zwar regelmäßig - jedoch, wie erfahrent' 
Rechtsanwälte spötteln, >>form-, frist- und 
zwecklos« - erhoben, denn man kann dar
auf wetten, daß nach vielen Monaten als Ant
wort nur das Klischee kommt, man habe den 
Sachverhalt geprüft, indes zu irgendwelchen 
Maßnahmen im Wege der Dienstaufsicht 
keinerlei Veranlassung gefunden. Daher wei 
se man die Beschwerde zurück. 

Weist man den Landgerichtspräsidenren auf 
§ 26 Abs. 2 des Deutschen RichtergesetZes 
hin, der ihm ausdrUcklieh die Befugnis (und 
damit auch die Pflicht!) zuerkennt, den 
Richtern seines Bezirks »die ordnungswidri
ge Art der Ausführung eines Arntsgeschaftes 
vorzuhalten und sie zu ordnungsgemäßer, 
unverzögerter Erledigung der Amtsgeschäfte 
anzuhalten«, so erlebt man, daß darauf trotz 
Erinnerung überhaupt keine Antwort er
folgt, der Vorwurf totgeschwiegen wird! 
Auch dies ist risikolos. weil weder ein OLG
Präsident noch ein Justizminister noch ein 
Landtag mit seinem Petitions- und Rechts
ausschuß dem Beschwerdevorbringen nach
gehen und fUr Abhilfe sorgen. Das Deutsche 

Richtergesetz sieht gar im 3. AbsatZ vor, daß 
bei Konflikten zwischen dem vorgesetzten 
Präsidenten und dem gerügten Richter, der 
sich in seiner Unabhängigkeit beeinträchtigt 
sieht, ein Gericht zu entscheiden habe -
doch kann man jede Wette darauf abschlie· 
ßen, daß diese Regelung in der BRD bislang 
noch keine Anwendung fand, trotzder ideo
logischen Umschwünge 1969 und 1982. 

Ebenso kommt es ja auch nicht vor, daß 
Richter wegen Rechtsbeugung angeklagt 
oder gar verurteilt werden; selbst dann nicht, 
wenn sie aus ihren dienstlichen Handlungen 
während der Hitler-Tyrannei Blut an den 
Händen haben. Von einigen Ausnahmen ab
gesehen hält die Branche eisern zusammen 
und stellt bedenkenlos die Erfordernisse de
mokratischer Rechtspnege hinter denen kol
legialer Eintracht und Unangreifbarkeil zu
rück- so sehr. daß bereits 1960 Frank Ar
nau unbeanstandet in seinem Buch »Die Un
rechtspnege in der Bundesrepublik« geißeln 
konnte. 

Vor fünf Jahren erlebte ich, daß der Leiter 
eines Schwurgerichts, der einen unschuldig 
Angeklagten mit seinen vier Beisitzern auf 
Verdacht einer lebenslangen Freiheitsstrafe 
überantwortet hatte, nach 75minUtiger Dis
kussion seines Tuns schließlich eingestand: 
»Ich gebe zu, es ist cin spitzes Urteil« (vgl. 
vorgänge 78, S. 28 ff). Das schöne Prinzip, 
daß im Zweifel zugunsten eines Angeklagten 
entschieden werden müsse, war hier also zy
rusch auf den Kopf gestellt! Erschwerend 
kam hinzu, daß dieser vorsitzende Richter 
dem Delinquenten einen strafprozessual 
ganz unfähigen Steuerfachanwalt als Pflicht
verteidiger beigeordnet und in dieser Funk
tion belassen hatte, obwohl er schnell er
kannte (und dies auch einem Münchner 
Rechtsanwalt gegenüber eingeräumt hatte!), 
daß dieser seiner Aufgabe überhaupt nicht 



rechtsstaatlicher Justiz 
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gewachsen war. Ja, er brüstete sich weiter, er 
könne jedes, auch von ihm für ungerecht ge
haltene Urteil so fest begründen, daß daran 
jede Revision abrutsche und das habe er 
auch schon so erfolgreich getan. daß der 
Bundesgerichtshof seinetwegen seine gesam
te Rechtsprechung um 180 Grad habe :indem 
müssen, »schmeißen«, sagte er mit verhalte
nem Triumphunterton in der Stimme, um 
mir kundzutun, daß ich ihm »nach der Lei
tung von 250 Prozessen nun wirklich nichts 
mehr erzählen könne«! 

Knapp vier Jahre später sollte jener Rechts
wahrer als Zeuge zu meinem Rechtsbeu
gungsvorwurf aussagen. Er leugnete erregt 
alles: es war ja ein Gespräch unter vier Au
gen gewesen, und er will ein guter Christ 
sein. Ich nahm die Wahrhaftigkeit meiner 
Vorwürfe auf meinen Eid und beschuldigte 
jenen Richter beim Landesjustizministerium 
des Meineides mit dem Antrag, die Ermitt
lungen in einer auswärtigen, unbefangeneren 
Staatsanwaltschaft aufzunehmen, weil von 
seinen Kollegen am Ort und in der Bezirksre
gion kein Durchgreifen ohne Ansehen der 
Person erwartbar sei. Gleichwohl ging meine 
Anzeige stur und arglistig von oben in zwei 
Schritten genau an den Wirkort des Meineid
richters nach unten, und- wie vorhersehbar 
- sein Kollege Staatsanwalt stellte binnen 
vier Tagen die Ermittlungen ein, der Gene
ralstaatsanwalt in ähnlich schneller Frist 
auch die dagegen erhobene Beschwerde. 
Weiß ein couragierter Rechtsgenosse da noch 
einen Weg der Abhilfe? 

Wenn man - umgekehrt - einen Richter 
ungewohnt deutlieb kritisiert , wird er in aller 
Regel diese »Eingabe<< seinem Präsidenten 
mit dem Ansinnen vorlegen, zu prUfen, ·ob er 
nicht zu seinem Schutz einen Strafantrag 
nach § 194 Abs. 3 StGB wegen Beleidigung 
stellen wolle, und der Präsident will prak
tisch immer! Sind auch in grauer Theorie vor 
dem Gesetz alle Menschen gleich, so genie
ßen Richter und Beamte, auch wenn sie sich 
noch so kriminell verfehlen, offenbar einen 
qualifizierteren Ehrenschutz als jedermann. 
Der Deutsche Bundestag, hierauf angespro
chen, findet das nicht verfassungswidrig, hat 
ihm doch der Bundesjustizminister erklärt, 
diese Ungleichbehandlung sei verfassungs
konform! 

In Recklinghausen hatte ein ausgesprochen 
kluger, gebildeter und kämpferischer Spar
kassenamtmann erleben müssen, daß ihm ein 
Richter in einem später wegen Geringfügig-

keit eingestellten Beleidigungsverfahren die 
Schuldfähigkeit absprach und dies durch ei
ne zwangsweise psychiatrische Begutachtung 
zementieren wollte. Er hatte, vom Verwal
tungsgericht Gelsenkirchen in einem Streit 
mit seinem frUheren Arbeitgeber regelrecht 
verhöhnt, seinem Unmut dadurch Ausdruck 
gegeben, daß er ihm geschrieben hatte, in sei
nen Augen sei es weniger ein Verwaltungs
als ein »amtkriminelles Rechtsbeugege
richt«, hatte es doch vorsätzlich seine Entlas
sung aus der Kreissparkasse in ein Ausschei
den auf eigenen Antrag verfälscht. NatUrlieh 
hatte dieser Bürger kein Interesse daran, sich 
gerichtspsychiatrisch um seine grundgesetz
lieh und nach der europäischen Menschen
rechtskonvention geschützte »unantastbare 
MenschenwUrde<< bringen zu lassen, er wehr
te sich; auf eine Strafanzeige gegen jenen 
Richter antwortete der leitende Oberstaats
anwalt in Bochum trotz Anmahnung Ober
haupt nicht! Ich wollte ihn aus eigener Er
fahrung vor 20 Jahren unterstützen, hatte 
ich doch nicht vergessen, wie ohnmächtig 
man allein ist, wenn »amtlich« die Zurech
nungsfähigkeit << angezweifelt wird - und 
geschehe dies auch noch so infam verleumde
risch. Darum schickte ich dem Betroffenen 
einen Brief an den Richter, in dem ich den 
Vorschlag machte, er möge doch mal seine 
Urteilskraft nachprüfen lassen, falls er schon 
so betriebsblind geworden sei zu verkennen, 
daß hier mit der Psychiatrie kein Staat zu 
machen sei; zudem möge er die Steuerver
geudung beenden und sich von dieser Metho
de distanzieren. 

Diese Mahnung ins Gewissen löste einen 
Strafbefehl Uber 3 000 DM aus: so kostbar ist 
eine Richterehre absolut, gleich wie er sich 
gegen das Gesetz vergangen hat! 
Führte der Instanzenweg schließlich »nur« 
zur Bestrafung mit 750 DM, so sehe ich auch 
darin eine Verletzung meiner Grundrechte, 
weil in jenem Prozeß peinlich vermieden 
wurde, den Sachverhalt in einer Beweisauf
nahme aufzuklären. Daß eine Kammer des 
BVerfG unter Leitung Zeidlers, fUr den der 
Mensch nur eine » himbeerartige Wucherung« 
und das Verbot der Tötung auf Verlangen 
ein inhumanes religiöses Relikt ist, die Ver
fassungsbeschwerde mil der Unwahrheit 
nicht annahm, sie set unzulässig, kann nicht 
Uberraschen: das ist in Karlsruhe tägliche 
Praxis der Rechtsg~nossenverdummung, die, 
obwohl seit Jahrzehnten so installiert, noch 
nicht einmal zu einem Ansehensverlust dieses 
Verfassungsorgans gefohn hat. 

Im Falle des unschuldig Verurteilten hatte 
dieselbe Kammer die Nichtannahme der Ver
fassungsbeschwerde als nicht erfolgverspre
chend damit »begründet<< , der Angeklagte 
hatte ja seinen unfähigen Verteidiger nicht 
behalten, sondern gegen einen geeigneten 
austauschen können. Was daran ist \erfas
sungsgemaßer Schutz der Personwurde eines 
Schwachen in einem vorgeblichen Sozialstaat 
mit prozessualer Fürsorgepflicht von Straf
gerichten? Nicht einmal der so sehr auf Ver
söhnung politisch ausgerichtete Kanzlerkan
didat und Gnadenherr Johannes Rau in DUs
seldorf sorgt da für Abhilfe: er verbeißt sich 
auf das Prinzip, ein rechtskräftig geworde
nes Unrecht müsse aus Respekt vor dem Fe
tisch Rechtskraft richtig sein. War es je bei 
einem Justizmord anders? 

Der Wahn, eine durch die Instanzen gegan
gene Endentscheidung müsse richtig sein, 
denn schließlich hätten sich genugend quali
fizierte Gehirne damit befaßt und der Betrof
fene habe ja alle Möglichkeiten der Verteidi
gung nutzen können, ist bei den Juristen im 
Staatsdienst anscheinend unausrottbar! Sie 
geberi vor, sich nicht vorstellen zu können, 
daß Fehlurteile in Rechtskraft erwachsen 
können, obwohl die Justizgeschichte und die 
strafrechtswissenschaftliche Literatur eine 
Fülle von Gegenbelegen jedem bietet, der un
voreingenommen die Wirklichkeit erfahren 
will. 
Unfehlbarkeitswahn und Rechtskraftvergöt
zung um jeden Preis ergeben einen kriminel
len Bund gegen die Vernunft und das, dem 
alle menschliebe Bemühung um Gerechtig
keit dienen sollte: gegen den Rechtsfrieden. 

'der lichtblick' 11 



"Das Gefängnis ist zum Einsperren 
da", wie der Volksmund sagt . Doch 
nicht nur im Bewußtsein der Al lge
meinheit, auch innerha 1 b der Krimi 
nologie scheinen Experten nicht 
1·1esentl ich über das All tagswissen 

HAT 
hinweg künftig für das Leben in 
der Gesellschaftgänzlich existenz
unfähig! 
Um zu "unterleben", beschaffen 
sieh die einen Drogen, sie "schnüf
feln, kiffen und drücken"; die 

DER STBAI=VOLLZUG 
hinausgekommen zu sein. Noch immer 
gilt in der Bundesrepublik Deutsch
land die Gefängn i sstrafe als pro
bates Mittel, um auf Straftäter zu 
reagieren. Den Gesetzesbrecher 
einzusperren - d. h. auch immer 
zugleich Aussperrung aus der 
Gemeinschaft der "sozial" Anstän
digen - befriedigt nach wie vor 
ein tief verwurzeltes Bedürfnis 
nach Sicherheit und Ordnung . Und 
so werden Gefängnisse um-, aus
und neu gebaut. "Im Namen des 
Volkes" vierden täglich Menschen in 
Schließfächern isoliert, verwahrt 
und verv1altet . \~as sich hinter den 
hermetisch abgeschirmten Gefängnis
mauern vollz ieht, bleibt jeder 
rechtsstaatlichen , demokratischen 
Kontrolle entzogen . Nur ab und zu, 
v1enn ehemalige Insassen über men
schenunwürdige Zustände beri chten, 
1·1enn Selbstmorde sich häufen und 
vie l leicht Häftl ingsrevolten an 
die Öffentl ichkeit geraten , dann 
schreckt der demokratisch gesinnte 
Bürger dieses Landes für einige 
Minuten hoch. Dabei sind es weniger 
einzelne Ereignisse, die von 
geschäftstüchtigen Presseleuten 
flugs zu "Gefängnisskandalen" 
erklärt werden , sondern vielmehr 
die alltäglichen, scheinbar bana len 
Erniedrigungen und Demütigungen, 
die ein Häftling hinnehmen muß : 
- Oie Kontrolle des Afters des 

Häftlings durch einen Wärter ; 
- die Nichtannahme eines Paketes 

1·1egen 30 Gramm Obergewicht 
- und ganz zu schweigen von den 

schon oft wi 11 kür 1 i eh begründeten 
Ablehnungen von Ausgangs-· und 
Urlaubsanträgen . 

Sie lassen den Al l tag im Gefängnis 
zum permanenten Skandal werden . 
Strafvollzug heißt nach wie vor 
"steinerne Isol ierung", die neue 
Architektur steriler Gefängn i sbau
ten symbolisiert dies auf beso~
ders drastische Heise , aus dem 
Gefängnis des 20. Jahrhunderts ist 
jede Menschlichkeit gewi chen. 

Allein an der Archi tektur der 
Gefängnisse läßt si ch ablesen in 
1·1elcher Richtung der Strafvollzug 
der Zukunft gehen wird . Das Gefäng
nis wird zurtechnol ogisch- sterilen 
bJangsinstitution , zur Fabrik für 
Sozialhygiene . Noch sind es 1·1enige 
"f.lodellanstalten", noch sind die 
GP.fängnisse ein t~ ittelding zwischen 
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SINN? 
von Franz Gill 

Neuzeit und Mittelalter. Oieses 
Z1-1angssystem, in dem noch immer 
die alte Vollstreckerarbeit gelei 
stet wird, wie sie im Grunde vor 
Jahrhunderten praktiziert \'lurde, 
läßt keinem der Gefangenen auch 
nur den Ansatz einer Chance auf 
Resozialisierung. Das Gegenteil 
ist Realität- nämlich die Entso
zialisierung. Das"persönlicheiCH" 
des Gefangenen ~Ii rd zentra 1 ausge
schaltet : Selbständigkeit und 
Selbstachtung, Möglichkei ten zur 

Se 1 bstbes t immung und Se 1 bs tverwi rk-
1 ichung, die freie. ~lah l der Hi t 
menschen - mit denen man umgehen 
möchte - , der Anspruch auf Privat
sphäre (von Intimsphäre ganz zu 
schweigen!), dasalles wird völlig 
ausgeschaltet . Viele Gefangene 
werden mit diesen einschneidenden 
Zwangsmaßnahmen nicht fertig, der 
Gefängnisalltag macht sie krank, 
seelisch und sozial. Sie ertragen 
nicht die rigorose Beschränkung 
ihres Lebensraumes, die Enge, die 
Gemeinschaftszellen, in denen der 
Gefangene trotzdem alleine ist, 
mit seinen Fragen, Ängsten und 
Problemen . 
Viele Gefangene verkraften auch 
nicht die Monotonie der Zv!angsar
beit für Pfennigbeträge am Tag, 
die Entziehung von Nähe, Zärtlich
keit und Liebe. ·oas ohnmächtige 
Ausgeliefertsein an eine "totale 
Institution", die alles reglemen
tiert, vorschreibt und nachprüft, 
macht den Gefangenen über Jahre 

anderen verlieren sich in Ge1>1alt 
und Haß, sie demolieren ihre Zellen
einrichtung . Der Großteil aber 
fällt in stille Resignation . 
Somit ist der Rückfall vorpro
grammiert, daran ändern auch neue 
Humantechnologien wenig . Denn die 
Funktion der Freiheitsstrafe ist ' 
gleich, ob zur Stabilisierung der 
Konformität oder zur Eingrenzung 
abweichenden Verhaltens durch 
"Sicherung" bz\'1 . "Behandlung", 
letztendlich basiert sie immer auf 
Schrecken und Drohung, die von dem 
Straf-"Obel" ausgehen . Das System 
ist gleich geblieben, geändert hat 
sich nur der Name, unter dem das 
ganze als "Resozialisierung" ver
kauft wird . 
Die Ab1-1ehr des Verbrechens, die von 
dem heutigen Strafvollzug ausgeht , 
ist verfeinert, vielschichtig und 
den 80er Jahren konjunkture 11 ange
paßt. Die Ausgrenzung des abwe i
chenden Verhaltens ist Sache der 
Humantechnokraten ge~10rden . Der 
Gefangenewird zum "Klienten", aber 
oft gar zum "Patienten" . Sozial 
arbeiter, Pädagogen oder Psycholo
gen werden zu Sozial technikern . 
Neuer Lack auf alten Kisten oder 
statt Blechnapf verchromte Eßtel 
ler. Doch alle Korrekturen si nd 
vergebens. Die hohen Rückfallzif
fern zeigen überdeutlich: 1•1er ein
mal durch das Lehrmodell staatl i 
eher Bestrafung hindurchgegangen 
ist, hat oft psychische und physi 
sche Schäden davongetragen, die 
ihn nach seiner Haftentlassung 
lebensuntüchtig machen . Je länger 
die Haftstrafe andauert, um so 
1~ahrscheinlicher ist der Rückfall, 
um so gravierender sind die Schäden 
für den einzelnen . 
\olarum aber wird nach wie vor einge
sperrt, warum hält sich immer noch 
die Vorstellung, durch Einsperren 
des einzelnen aus der Gemeinschaft, 
durch Verbannung in ein abgesch 1 os
senes Strafsystem, könne die ver
letzte Rechtsordnung wieder herge
stellt und die an einem Konfl i kt 
Beteiligten befriedet werden? 
Warum wird am "Hexen-Einmaleins" 
der Resozia l isierung festgehalten 
einerseits, andererseits, wenn 
Rückfallziffern eindringlich bele
gen, daß allenfalls die Gefängnisse 
selbst re-sozialisiert 1·1erden müs
sen, da das Gefängnis allen scha
det und keinem nützt . 



Ist es wirklich nur soziale Fahr
lässigkeit, wenn weiterhin teure 
Gefängnisse gebaut werden, anstatt 
soziale Hilfen zu geben? Oder han
delt es sich hier schon um un- sozi
ale Vorsätzlichkeit? Es scheint 
so. Die Gefängniszelle als Keim
zelle der Gesellschaft , als Garant 
für Rechtsfrieden und Gemein
schaftsdisziplin? 
Die Protagonisten der "Schuld und 
Sühne"- Ideologie, die E\·liggestrigen 
sind illlller noch in der t4ehrzah 1 . 
Nicht nur die Frau und der tlann 
auf der Straße, auch der ~Ii ssen
schaftler und der Politiker halten 
an dem Irrtum "Gefängnis" fest . 
Trotz aller Mängel, so sagen sie , 
gäbe es derzeit nichts Besseres . 
Wir sollten Fiktion nicht überneh
men, sondern sie bekämpfen . ~len
schen, die sich gegen den Irrtum 
Gefängnis gewehrt haben, gab es 
immer. Sie waren immer die Minder
heit. Gefängniskritik ist so alt 
wie die Gefängnisse selbst . Neuer
dings kommt sie aus verschiedenen 
Richtungen. 
Die küh len Kosten-Nutzen- Denker, 
die humantechnokratischen Reform
planer und die gutgemeinten mora
lischen Ankläger . So unterschied
lich ihre Argumente auch sind, 
eines ist ihnen gemeinsam, sie 
wollen nicht die Abschaffung der 
Gefängnisse, sondern ein anderes -
ein humaneres - Gerangnis . Ihr Kon
zept: statt dumpfer Strafe inten
sive Behandlung . Doch auch im 
Behandlungsvollzug (siehe Holland) 
zeichnet sich ab , daß auch dort 
eine Sozialisierung nicht statt
finden kann . Denn innerhalb abge
schirmter staatlicher Z\'tangsinsti
tutionen können keine "freiheitl i 
chen Verhaltensweisen" (die Befä
higung , künftig in sozialer Ver
antwortung ein Leben ohne Straf
taten zu führen) eingeübt werden . 

Auch der Behandlungsvollzug mit 
seinen therapeutischen "14aßnahmen" 
wie Gruppengespräche und Rollen
spiele beschränkt die "Freizügig
keit" auf die '(Innen- ) \~elt des 
Zellenbaus 1

• Fazit. Eine künstl i
ehe Spie h1i ese, umgrenzt von ~1auern . 

Nirgendv10 gibt es in dieser 'Innen
\'lelt' reale soziale Kontakte. Der 
Gefangene kommuniziert nicht ~Ii rk
lich mit jedem Menschen , mit dem 
er es in Freiheit zu tun hat . Der 
gewohnte soziale Zusammenhang, die 
Angehörigen, Freunde, Ehefrau, 
Arbeitskoll egen, Richter und Opfer 
- \'ler immer auch am ZustandekOillllen 
der Situation des Gefangenen teil 
hatte - sie alle bleiben ausge
schlossen. In Unfreiheit aber kann 
man die "Freiheit" nicht erlernen! 
Doch statt die Erfolglosigkeit 
ihres Konzeptes als Ausgangspunkt 
für dessen schrittweise - aber 
radi ka 1 e - Abschaffung zu nehmen, 
versuchen die Reformexperten und 
Humantechnokraten erneut die Reso
zialisierungsfiktion durch noch 
umfassendere therapeutische Stra
tegien zu lösen . Allerhöchste Zeit 
also , auf die Sinnlosigkeit der 
Gefängnisse hinzuweisen . 

Gefängnisse verkörpern das drohende 
Gesicht einer bedrohli chen Straf
justiz, sie ergänzen einander. Wir 
müssen also auch über die Fragwür
digkeit unseres Strafsystems spre
chen . Ein Plädoyer für di e Abschaf
fung der Gefängnisse ist deshalb 
auch ein Plädoyer gegen die Straf
justiz, gegen das staatliche Straf
monopol und dessen Umgang mit 
menschlichen Konflikten und Ausein
andersetzungen . Nach wie vor wird 
das Gefängnis als Zauberformel zur 
Enbli rrung menschlieherund gesell 
schaftlicher Konflikte genannt. 
Ein Betrug , der trotz des offen
kundigen Mißerfolgs höchstrichter-
1 ich angeordnet und betrieben wird . 
Nach ~lie vor \·/erden in den Gerichts
sälen Urteile gesprochen, die mit 
Schuld- und Konfl iktbewältigung, 
sowie dem Rechtsausgle1ch ae\" 
Beteil igten n1chts zu tun haben , 
viel aber mit abstrakter Strafe 
und staatlicher Anmaßung . Strafju
stiz und Strafvollzug tragen nir
gendwo dazu bei, zwischenmenschli 
che Konflikte zu lösen . Im Gegen
teil, das staatliche Rechtsmonopol 
und seine professionellen Helfer 
be- und verhindern die vielfältigen 
privaten und informellen Arrange
ments sozialer Konfliktlösung. Sie 
ver hindern die Möglichkeit, inner
hal b der Gesellschaft Auseinander
setzungen aufzunehmen, zu führen 
und auszudehnen, damit der Krimi 
nelle und das Verbrechen entmysti 
fiziert werden . 
Das Gefängnis versinnbildlicht 
diesen Stillstand besonders . Da 
das Gefängnis weder das leistet, 
\'las es vorgibt zu wollen , noch das , 
was es tatsächlich anstrebt, aber 
auch niemanden ändert und nur der 
blinden Gesellschaft Vorwände gibt , 
weiter blind zu bl ei ben : deshalb 
müssen die Gefängni sse verschwin
den! 

DIE GEfANGENENARBEIT von 

Monika Brune 

Freiheitsstrafen , v1ie 1o~ir sie ken
nen, sind eine Erscheinung der Neu
zeit. Der Gedanke , jemanden der 
Freiheit zu berauben, um ihn oder 
sie zu bestrafen oder zu bessern, 
1·1ar noch vor wenigen Jahrhunderten 
unbekannt . Bis zum Ende des 16. 
Jahrhunderts kannte man nur Körper
strafen als gese 11 scha f t 1 i ehe Sank
tion. Dann erhielt die Bestrafung 
von Tätern einen neuen Aspekt, näm
li ch die Möglichkeit die Arbeits 
kräfte des Gefangenen auszubeuten. 
Der 30jährige Krieg erzeugte einen 
Mangel an Arbeitskräften und die 
aufkommenden Manufakturen boten 
zusätzliche Beschäftigungsmöglich
keiten . Die Todesstrafe und die 
körperlichen Bestrafungen traten in 
den Hin ter rund, denn das Leben 

eines Häftlings vJUrde nun etwas 
\'lert : Hertvoll , da seine I ihre 
Arbeitskraft wirtschaftlich ver
wendet \'lerden konnte und so Ge~linn 
einbrachte. 
Zu dieser Zeit entstanden auch die 
ersten Zuchthäuser, die eine Ver
bindung von Armenhäusern und Straf
anstalten darstellten . Der Z\·leck 
dieser Zuchthäuser bestand in der 
ZVIangsl'lei sen Erziehung und Besse
rung durch Arbeit. Die ehemals grau
same Bestrafung wurde nur dort ein
geschränk t, \>IO die volle Ausnutzung 
der Arbeitskraft darunter leiden 
würde . 
Mit zunehmender Industrialisierung 
lohnte sich die nichtmaschi nelle 
Arbeit in den Gefängnissen nicht 

mehr , denn moderne Maschinen wurden 
nicht hinter die ~1auern gebracht; 
dies würde den Z\·langs- und Abschrek
kungscharakter der Gerangnisarbeit 

/;~;"")\ ~ ,, , (( ~~ .. ·;;·, # ,1}' 
~ · ... · ) ·(i/J" 
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aufheben . Oie Industriev1ar so nicht 
mehr an der Gefangenenarbeit i nter
essiert . Gegen Ende des 19 . Jahr
hunderts wurde desha 1 b die sinn lose 
Arbeit von Hand eingeführt . Dies 
hatte nur noch Unterdrückungscha
rakter, denn der ehemals l•lichtige 
l'lirtschaftliche Aspekt der Gefan
genenarbeit fiel weg. 

Dieser kurze Abriß der Gesch ichte 
der Gefangenenarbeit zeigt, daß 
sich die Kriminalpolitik schon 
immer ausschließlich an den Inter
essen der Herrschenden orientiert 
hat. Die Vorstellungen welche Ord
nungsprinzipien in einer Gesell
schaft herrschen und die wi rtschaft
lichen Machtverhältnisse haben den 
ausschlaggebenden Einfluß auf die 
Gestaltung der Gefangenenarbeit 
gehabt. 
In den heutigen "modernen" Gefäng
nissen kommt der Arbeit immer noch 
ein entscheidender Schwerpunkt zu. 
Arbeitenkönnen ist in der Regel -
auch bei den al lersinnloses ten und 
monotonsten Beschäftigungen - gegen
über de~ totalen Untätigkeit als 
Privileg anzusehen. Und wenn es nur 
der Vorteil des Einkaufenkönnens 
ist. Sogar arbeiten müssen ist 
sicher für die meisten besser als 
nichts arbeiten dürfen . Arbeit 
stel lt eine Gunst dar , der sich 
ein/e Gefangene/rerfreuen darf . Die 
Gefangenenarbeit soll die "~Iieder
eingliederung" in die Gesellschaft 
erleichtern, auf einen zukünftigen 
Beruf vorbereiten und die Person 
vor t·1üßigkeit , alsoweiteren Straf
taten be1~ahren . So wird die Arbeit 
als erzieheri sche Maßnahme angese
hen. "Sinnvolle" Arbeit soll außer
dem beruhigen und jede Form von 
Auflehnung und Widerstand verhin
dern. Die Disziplinierungsfunktion 
jeglicher Arbeit kommt so klar zum 
Vorschein. Die Drohung von Arbeits
en tzug oder ZU1·1ei sung noch sch 1 im
merer Arbeit sorgt in vielen Gefäng
nissen für die gewünschte Ruhe . 
Solange die Arbeit nur als Gunst 
der Anstaltsleitung gegenüber der/ 
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dem Gefangenen angesehen 1verden 
kann, ist eine so erzeugte Arbeits
motivation natürlich nur künstlich . 
Der angebliche ZweckderArbeit als 
Hilfe zur "l~iedereingl iederung" in 
die Gesellschaft, d. h. in den 
Arbeitsprozeß wird spätestens dann 
entlarvt, wenn die/der Gefangene 
nach der Entlassung versucht wieder 
Fuß zu fassen . Arbeit \-Ii rd dann für 
viele noch nicht mal als Privileg 
verteilt, sondern ist schlichtl-Ieg 
für viele unerreichbar. Doch erfüllt 
diese Art der Gefängnis~rbeit, und 
sei sie noch so unrealistisch 
gemessen an der Rea l ität, ihren 
Zweck . Auchhinter den f4auern, genau 
wie davor wird zur selben ~1oral 
erzogen: zur Moral, daß nur die 
Person ebras "wert" sei, die mit 
ihrer Arbeit den Reichtum dieser 
Gesellschaft vermehrt. Arbeit ist 
der wichtigste und vielleicht ein
zigste Faktor, der einem Menschen 
die Existenzberechtigung in dieser 
Gese 11 schaft sichert. Menschen, die 
aufgrund ihres Alters , Behinderung 
oder Krankheit oder einfach weil 
ihnen nieeine Chance gegeben wurde 

einen Beitrag zum \olachstum dieser 
Gesellschaft liefern können, sind 
schon von vornherein ausgegrenzt, 
und ihre Interessen werden weder in 
Parteien noch anderen Organisati 
onen (1·1enn nicht se 1 bs tgegründet:en) 
vertreten, Erziehung durch Arbeit!! 
Wie sieht die Arbeit i n deutschen 
Gefängnissen nun aus? Die meiste 
Zeit ihrer Haft müssen die Inhaf
tierten ihre Tage mit sinnloser 
oder abstumpfender Z1-1angsarbeit 
verrichten . Vom Staat meist noch 
an Privatunternehmer preisgünstig 
verpachtet , stellen sie nur moderne 
Arbeitssklaven des Kapitalismus 
dar; mit Almosen abgespe i st . Mit 
§ 41 formuliert das Strafvollzugs
gesetz die Zwangsarbeit. Als Straf
gefangene/r wird man verpflichtet 
jede zugewiesene Arbeit zu verrich
ten . Das Obe reinkommen Nr. 29 der 
Internationalen Arbei tsorganisa
tion, dem die BRD durch Gesetz vom 
1.6.1956 zugestimmt hat , enthält 
die Verpflichtung, jede Form von 
Zwangsarbeit unverzüglich zu besei -

tigen . Vor allem vlird die Vennie
tung an Privatunternehmer verboten. 
Jedoch beträgtder Anteil derpriva
ten Betriebe im Strafvollzug unge
fähr 725. . Die zu dieser Z~olangsar
beit verpflichteten Gefangenen sind 
eine willkommene zusätz l iche Ein
kommensquelle. Kein Risiko : weder 
Streiks, noch Betriebsräte, Aus
fälle durch Krankheit oder Schl-'/an
gerschaft odereinfach durch Urlaub. 
Oie Ware 14ensch v1i rd optima 1 , jeder
zeit ersetzbar und kontrollierbar, 
eingesetzt. Dies läßt den Vergleich 
zu der totalen, bi s zum Tode füh
renden, Ausbeutung ehemaliger KZ 
Insassen durch die deutsche Indu
strie zu. Selbstredend sind natür
lich auch keine Sozialabgaben zu 
verrichten, denn als Gefangene/r 
ist man v1eder kranken- noch renten
versichert . Die Arbeitsentlohnung, 
besser wäre wohl das Wort Beloh
nung, von 0,70 bis 1,20 Dr4 pro 
Stunde spricht für sich, obwohl 
Gefangene sicher in keinster Heise 
1verii gerschuften müssen a 1 s draußen. 
Auch ist Akkord immer noch wei tver
brei tet, 1·1enn es auch durch andere 
Benennungen getarnt werden soll . 
Die menschenunwürdigen , gesund
he i tsschädigenden Arbeitsbedingun
gen, die in der Produktion herr
schen, bekommen Gefangene (wenn 
nicht sogar noch krasser) genau 1vie 
alle anderen Arbeiter I innen zu 
spüren . 
Unter diesen inhumanen Umständen 
können die kurzfri stigen Forderun
gen nur lauten : 
- Tariflohn, - Schaffung qual itati 
ver Arbeitsplätze, - Aufnahme in 
die gesetzliche Renten- und Kran
kenversicherung . 
Langfristig kann jedoch nur die 
massiv vorgetragene Forderung nach 
Abschaffung al ler Gefängnisse 
diesen Zustand beenden und den Weg 
in eine freie, humane,selbstbe
stimmte Gesellschaft aufzeigen. 
Der Kampf geht 1·1eiter!! 



An den 
Leitet· der 
JVA Lingen-Teilanstalt 
G r o ß - H e s e p e 
Herrn 
Ltd. Regierungsdirektor Pomper 
4450 Lingen I Ems 

Sehr geehrter Herr Pomper! 
Da man Sie ja offenbar durch direk
tes Anschreiben nicht erreicht, 
v1ähle ich die Form des "offenen 
Briefes". Bewußt habe ich dafür 
eine Gefangenenzeitung ge1vählt, die 
von inhaftierten Menschen gemacht 
wird und gottseidank unzensiert 
ist - ganz im Gegensatz zum 
"Funken II". 

IST DER VOLLZUG NOCH ZU RETTEN? 
Diese Frage stellt DR. ~lERNER 
RUPRECHT - Bundesvorsitzender vom 
BundderStrafvollzugsbediensteten. 
In der Januar-Ausgabe der Fachzeit
schrift "Der Vollzugsdienst" 
zitiert Dr . Ruprecht aus Gesprächen 
mit Vollzugsbediensteten . Es heißt 
dort: ". . . . . . . wir füh 1 en uns ver
schaukelt und an der Nase herumge
führt. Das Wort Resozialisierung 
können wir nicht mehr hören. Wenn 
das die Errungenschaften des Straf
vollzugsgesetzes sind, können "lir 
gut darauf verzichten. Hir lassen 
uns nicht länger mit verlogenen 
Phrasen und dummen Versprechungen 
abspeisen .. .. .... " . Das sind also 
Horte von Vollzugsbediensteten. 
Wie recht sie haben! Oie gleichen 
l~orte möchte ich für uns Inhaftierte 
in Anspruch nehmen. Endlich gibt es 
also eine Gemeinsamkeit Z"/ischen 
Bediensteten und Inhaftierten. 
Dr. Ruprecht sehre i bt dann an ande-
rer Stelle: " . .. . .. Auf dem Papier 
gibt es eine heile Vollzugswelt, 
die mit der Praxis nicht überein
stimmt. Schon seit vielen Jahren 
fordern \'Ii r, daß diese unverant\~Ort
liche Schönfärberei unterbleiben 
muß, weil sie falsche Vorstellungen 
en-1eckt und die Talfahrt des Voll
zuges nichtaufhalten kann , sondern 
nur verhindert, daß endlich die 
nötigen RETTUNGS~1ASSNAH~1EN eingelei-
tet 1ve1·den" ....... . 

Auch in diesem Absatz spricht Dr. 
Ruprecht den meisten meiner Hitge
fangenen und mir direkt aus der 
Seele. Eine dieser Rettungsmaßnah
men für den Vollzug in der von Ihnen 
geleiteten JVA Lingen I - Teilan
stalt Groß Hesepe, wäre beispiels
\·leise das Zustandekommen einer 
funktionierenden G!4V . Daß es diese 
GI-IV noch nicht gibt liegt \·lirklich 
nicht an den hier inhaftierten rlen 
schen. Es liegt auch nicht an den 
"uniformierten Beamten''; denn 
Inhaftierte und uniformierte Beamte 
(einige EWIGGESTRIGE ausgeschlos
sen) haben längst e1·kannt, daß eine 

funktionierende Gt-1V beiden Seiten 
das Leben und die Arbeit erleich
tern kann. 
Henn aber ein Anstaltsleiter abso
lut keine Zeit findet in einer 
Gemeinschaftsveranstaltung aller 
Häuser zu den Inhaftierten zu 
sprechen und eine Diskussion mit 
kritischen Inhaftierten zu führen, 
dann b e h i n d e r t er das 
Zustandekommen einer GMV und ver
letzt somit die Sorgfaltspflicht 
nicht nur gegenüber den ihm anver
trauten Inhaftierten, sondern auch 
gegenüber den ihm untergebenen 
Beamten . 
Wenn man dann von Seiten der Abtei
lungsleiter immer wieder hört, wie 
sehr doch eine GMV gewünscht wird 
und 1-1enn dann die gleichen Leute -
so geschehen im Haus Il - das 
Zus tandekollll1en einer GI1V dadurch 
behindern. daß sie nichts unterneh
men, \'Jenn von Seiten eines Abtei 
lungsleiter-Helfers, der obendrein 
auch noch Personalvertreter sein 
soll, Initiatoren einer GMV organi
satorische Knüppel zwischen die 
Beine ge1·1orfen v1erden, dann nehme 
ich es ~Ieder dem Anstaltsleiter 
noch seinen Abteilungsleitern ab, 
daßsiewirklich eine GNV wünschen. 
Ihre Beteuerungen halte ich dann 
für Lippenbekenntnisse . 
Warum im Sinne des Strafvollzugs
gesetzes handeln, wenn es auch so 
geht. Heiter wursteln - bis jetzt 
ging das gut - hohe Rückfallquoten 
garantieren einen sicheren Arbeits
platz . Wer sägt sich schon gerne 
den Ast ab, auf dem er sitzt . Ich 
möchte abernicht wieder rückfällig 
'tJerden und deshalb möchte ich auch 
im Sinne des Strafvollzugsgesetzes 
"behandelt" 1·1erden . 
~Jie sagt doch Dr . Ruprecht? ..... . 
"1·1ir fühlen uns verschaukelt und an 
der Nase herumgeführt" . . . . .. l~enn 
Sie wieder einmal eine Besucher
gruppe in der Ansta lt haben, Herr 
Pomper, dann sprechen Sie doch diese 
Dinge einmal offen an. Sprechen Sie 

darüber, wie Sie es geschafft haben, 
auf sportlichen Gebiet, zusammenmit 
qualifizierten Kräften, einmaliges 
zu leisten. Harum sollte Ihnen das 
ansonsten nicht gelingen? Ich frage 
mi eh, was außer Sport und Arbeit in 
dieser von Ihnen geleiteten, Anstalt 
los wäre, v1enn es nicht ein paar 
Menschen von draußen gäbe, die ihre 
Freizeit für uns "Knackis" opfern . 
Von der An 1 age und von den Räum 1 ich
keiten her bietet sich Groß Hesepe 
in geradezu idealer Weise für den 
Behandlungsvollzug an . Und was pas
siert hier - trotz dieser idealen 
Voraussetzungen? Nichts! Nur TOTE 
HOSE . Damit setzen Sie sich kein 
Denkmal, Herr Pomper. 
Es gibt viel zu tun in Hesepe -
packen 1~ir es gemeinsam an. Geben 
Sie sich und uns die Gelegenheit , 
miteinander zu diskutieren , damit 
sich noch mehr Inhafti erte für eine 
Kandidatur zur GMV herauskristal -
1 isieren . 
Her einem Menschen he 1 fen 111i 11 und 
ihm ein gutes Beispiel gibt, der 
hilft z1·1ei Menschen . Wer einem f1en
schen helfen ~tli 11 ohne ein gutes 
Beispiel zu geben , der hi lft nie
manden. 
Ich möchte mir gerne helfen lassen 
und vJarte sehr auf Ihr GUTES BEI
SPIEL. Vielleicht läßt sich ja die 
Rückfallquote senken , \oJenn Sie, 
Ihre Abteilungsleiter und deren 
Helfer einmal die Taktik ändern. 
MITEINANDER IST II1~1ER NOCH BESSER 
ALS GEGENEINANDER . 
In der Hoffnung, Sie mit diesem 
offenen Brief erreicht zu haben, 
verbleibe ich 

Hochachtungsvoll 
\~illi Stock 
Kirschenstr. 50 
4478 Geeste 4 
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Auf diesen Seiten hoben unsere Leser das Wort. Ihre Wünsche , Anregun9en, 
Forderungen, Kritik und Urteil, müssen sich nicht unbedingt mit der Me1nung 
der Redaktion decken. Die Redaktion behält sich vor, Beitröge - dem Sinn 
entsprechend - zu kürzen. Anonyme Briefe hoben keine Chance . 

Liebe Koll egen! 
Ich möchte mich heute einmal als 
ehemaliger Redakteur der Bonner 
Knastzeitung "Oi e Sichtblende" an 
Euch wenden , um darzulegen , wie hi er 
neuerdings mit dem sogenannten 
Grundrecht der Pressefreiheit ver
fahren v1ird . 
Es I•Jar schon bis Anfang des Jahres 
nicht gerade leicht, hi er eine 
einigermaßen brauchbare Zeitung zu 
machen, da hier, vlie fast überall 
in NRW , Knastzeitungen ja abhängig 
von den Justizverwaltungen sind . 
In den mei sten Fällen, also auch 
hier, fungiert der Anstaltsleiter 
als Herausgeber und die Zeitung 
ist vor dem Druck vorlagepfl ichtig . 
Der AL entscheidet also, was 
erscheinen kann und was ni cht . Er 
macht von seinem Recht als Heraus
geber gebrauch, was nichts anderes, 
als eine andere Interpretation des 
\~ortes Zensur bedeutet. So wasweiß 
man ja und hält sich daher relativ 
bedeckt in seinen Berichten, um 
überhaupt eine Zeitung machen zu 
können. Bis Juni 85 hieß der hie
sige AL Dr. Peter Höflich . ~Jenn 
ihm irgendwas nicht paßte, was i hm 
vorgelegt wurde, ließ er die Sache 
auch dann erscheinen, schrieb aber 
eine Gegendarstellung o. ä . dazu, 
die mitgedruckt werden mußte. 
Ich finde, das kann man unter gege
benen Umständennochhinnehmen , da
mit kann man leben . Im Juni 85 kam 
dann der neue AL namens Fischer -
und schon änderte sich quasi alles! 
Die Zensur im 1·1ahrsten Sinne des 
Wortes VIUrde eingeführt. Bei den 
ersten beiden Ausgaben unter seiner 
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Herausgeberfunktion ging's zwar 
noch so eben, denn er \var mit ein 
paar Änderungen zufrieden . Bei der 
vor ein paar Tagen erschienenen Aus
gabe fehlten rund 30% des Inhaltes . 
Das he i ßt also, diese Beiträge 
paßten i hmn icht und wurden rigoros 
herausgenommen! Darunter u. a . neben 
ein paar kritischen Beiträgen auch 
eine Vorstell ung der bayr . Gefan
genenzeitung "Haberfeld" und ein 
Bericht des Bu ndestagsabgeordneten 
der GRüNEN , Horst Fri tsch (Nach
rücker für Schilly), über eine 
Informationstour von Fraktionsmit
gliedern durch Kn äste in ~RW . Nun 
war die "Sichtblende" ja nie, auch 
nicht unter meiner Federführung, 
ein knallhartes Blatt, da man ja 
immer die Abhängigkeit berücks ich
tigen mußte , aber jetzt, wo quasi 
bayr. Verhältnisse in der JVA Bonn 
eingekehrt sind, kann sich niemand , 
der auch nur noch einen Funken 
Verstand und Charakter besitzt, 
zum "!4achen" dieser Zeitung herge
ben! l·/ürde es nach den Wünschen 
des AL Fischer gehen, dann 11ürde 
die "Sichtblende" ein totales Soft
blättchen, gegen das eine Kirchen
ze itung geradezu revo lutionär wäre. 
Und genau das macht hie r z. Zt. 
keiner mehr mit! 
Al so haben wir , d. h. drei Leute , 
uns zusammengetan und uns ent
schlossen, in eigener Regie eine 
Zeitung zu machen . Die nötigen 
Kontakte nach draußen sind geknüpft 
und eine Druckerei mit zivilen 
Preisen ist auch gefunden . Der 
Versand ist ebenfalls gesichert . 
Rechtsbeistand durch einen Anwalt 
haben wir auch, und inzwischen ist 

auch klar , daß uns hier niemand 
hindern kann diese Zeitung zu 
machen . Das ganze soll nach dem 
Vorbild von "Haberfel d" laufen . Da 
es hierkeine Probleme mit der ein
und ausgehenden Post gibt , ist eine 
Kontaktadresse draußen nicht nötig, 
jedenfalls z. Zt . noch nicht . Wie 
sich das in Zukunft entwickelt 
wird sich noch zeigen . Sollte es 
~I i der Erwarten doch nötig v1erden , 
so ist auch dafür gesorgt . 
Es ist uns durchaus klar, daß 
solche Vorhaben in der Rege l 
"sterben", sobald die Leute ent
lassen werden . Aber wir glauben 
doch, daß es in unserem Fall gut
gehen kann . 

Wir ne hmen auch Beiträge von 
draußen und aus anderen Anstalten, 
egal woher sie kommen, an . Her 
also einen Beitrag schicken möchte , 
der soll's tun . Im übrigen werden 
wir auch eine An zeigenseite haben . 
Für Gefangene wird die Zeitung 
natürlich kostenlos sein, Leute 
von draußen können sie unter Beifü
gung von 2, 50 D~1 in Bri efmarken 
bestel len . Erscheinungsweise ca . 
2-monatlich ab September 86 . 
Vorläuf ige Kontaktanschrift: 
Herbert Günther 
Wilhelmstr . 19 
5300 Bonn 1 

Viele Grüße 
Herbert Günther 

Ha 11 o Leute ! 
Habe durch Zufall zwei von euren 
Zeitungen ge lesen . Das Heft vom 
April 86 und vom Juli 86 . In beiden 
ist von Aichach zu lesen . Nun kann 
ich mir nicht verkneifen , meinen 
Senf dazu zu geben. Bayern lebt im 
Mittelalter. Mir sel bst ist es 
passiert , daß ei n bayrischer 
Richter bei der Haftprüfung zu mir 
sagte: "Sie kommen doch aus dem 
Ausland. " Da ich aus Düsseldorf 
komme , 1·1erde ichwohl demnächst für 
Bayern ein Vi sum brauchen . So 
geschehen Anno Februar 1986 . Jedoch 
zurück nach Aichach . Nicht nureure 
Zeitung 1vi rd· zensiert, zerrissen 
oder erst viel später ausgehändigt , 
auch norma le Tageszeitungen . Da 
fragt man sich warum überhaupt 
Zeitungen genehmigt 1verden, v1enn 
man nur die Hälfte bekommt . Ich 
bin froh in Köln zu sein. Dachte 
immer Knast ist Knast . Daß ichmich 
da gev1altig geirrt habe weiß ich 
heute. Bis bald . 

Eure 
Eva Fretschen 
JVA-Köln 



Liebe Lichtblickredaktionsgemein
schaft! 
Voller Entsetzen habe ich Euren 
Artikel "Soziale Aktion - Alles 
Lüge?" gelesen. 
Ich bin Mitglied des Vereins Kul 
turhaus Spandau e . V., der 1983 auch 
durch die Vermittlung von Familie 
Seidler mehrere soziale Aktionen 
im Rahmen der Aufbauarbeiten unse
res Kulturhauses mit organisiert 
hat . Ich erinnere mich sehr gut an 
die einzelnen Leute (Tommy, Peter, 
Charly, Bernd, Hotte , Bernhard 
u. v. a.) durch deren Unterstützung 
wir ein erhebliches Stück voran
kamen . 
Die geschilderten Erlebnisse aus 
der Sparrstr. kann ich sehr gut 
nachvollziehen . Bei uns lief das 
nämlich 1983 recht ähnlich . Für 
unsere Vereinsmitglieder, die ein 
ehema 1 iges Bewag-UmspanmJerk hier 
in Spandauinein Ku lturhaus umwan
deln wollten und es inz1vischen 
längst - auch mit der Hilfe der 
Knackis - zu einem Teil fertigge
ste 11 t haben, 11a ren es ebenso 
interessante Begegnungen mit den 
Freigängern, 1·1ie umgekehrt! 
Wir führten anfangs heftige Gesprä
che über das Anliegen des Vereins 
miteinander, welches für jeden 
Außenstehenden mehr als nur ver
rückt klang . Es gelang uns aber 
sehr schnell, die Freunde aus Tegel 
von unserer Idee zu begeistern , ein 
Kulturhaus aus dem alten Bewag- Um
spannvlerk zu machen . Zwischen Ver
einsmitgliedern {aller Alters
grupoen) und einigen Knac~i s ent
vlickelten sich Kontakte über den 
Rahmen der Arbeit hinaus, die ohne 
die "Soziale - Lügen - Aktion" v1ohl 
nie entstanden v1ären . 
übrigens - gerade kürzlich kam mal 
wieder einer von den 83igern hi er 
vorbei - er hinterließ seine Tele
fonnummer , mit der Aufforderung, 
wenn wir wieder Unterstützung 
brauchen, können 1·1i r ihn gerne 
anrufen! Hahrscheinl ich ein schizo
phrenes Opfer modernen Strafvoll-

zuges, das traumwandlerisch seinen 
lJeg von Kreuzberg nach Spandau 
fand - um uns ma l so richtig die 
Tasche vo1lzu1ügen, Herr Fiedler! 
Der persönliche Vortei l für die 
Knackis, im Anschluß an die Arbeit 
noch ein paar Stunden Freizeit zu 
genießen, v1i rd doch sonst jedem 
Mann gebilligt (von den berufstä
tigen Frauen mal abgesehen), warum 
in diesem Falle also nicht? 
Herzliche Grüße aus Spandau sendet 
Euch 

Eva-M. Lambeck 
Ber 1 in Spandau ~~~: u~~~:."_ 

-~"'·: 

Hallo t1ichael, 
als den verantwortlichen Redakteur 
des Lichtblick, möchte ich Dir mit
teilen, daß ich die Annahme der 
Ausgabe des Libli Juli 86 verwei
gert habe, v1eil eine Zensur statt
gefunden hatte. Es wurde ein Arti
kel über Anträge beanstandet, o. ä. 
Dieser Artikel wurde ohne mein 
Einverständnis aus der Ausgabe 
herausgenommen und sollte zur Habe 
o. ä . ! - Ich habe daraufhin die 
Annahme verweigert, mit deml:1im·1eis, 
daß dieses Sachbeschädigung sei 
und auf das Impressum verwiesen, 
also aufden Eigentumsvorbehalt der 
Redaktion! Da die Zeitschrift auf 
diesem Wege nicht in mein Eigen
tum übergehen konnte, kann ich 
auch keine rechtlichen Schritte 
gegen die Anstalt einleiten, zumal 
ich nicht v1eiß, ob die Zensur 
zu recht bestanden hatte (spr ich, 
gegen Sicherheit und Ordnung der 
Anstalt verstoßen hatte) . Ich wäre 
Euch daher dankbar, hier Eurerseits 
tätig zu werden und die Sache klar
zustellen, ggf. diese Angelegenheit 
auch im Libli erscheinen zu lassen. 
Ich hoffe, darüber mehr von Euch 
zu erfahren . 
Ach ja, da \·1ar noch die Frau, die 
Briefkontakte suchte!? Also die 
Beate Ziesel. Ich hätte nichts 
dagegen, wenn Ihr meine Anschrift 

an Interessierte v1eiterleiten 
würdet. Ich würde mich auch mi t 
weiblichen Inhaftierten schreiben, 
vorausgesetzt ich habe gerade eine 
Briefmarke zur Hand . ... . . ?! 

Mit freundlichen Grüßen 
Detlef 0. Feierabend 
4760 Werl l 

Hallo Freunde! 
Ich befand mich 1971/ 72 selbst für 
18 Monate in der JVA Tegel, ich 
lebte damals insgesamt 7 Jahre in 
Berl in. 
Während meines Aufenthaltes bei 
Euch in der JVA lernte ich jemanden 
kennen, und 1-1i r wurden dama 1 s ziem
lich gute Kumpels, leider aber 
verloren wir uns mit der Zeit aus 
den Augen . Nun versuche ich seit 
einiger Zeit schon diesen "jemand" 
ausfindig zu ma chen - nur leider 
blieb alles erfolglos . 
Seine Wohnanschrift in Berlin war 
mir noch nie bekannt, sonst hätte 
ich da versucht einzuhaken,und vom 
Einwohnermeldeamt bekam ich keine 
Ant1~ort. 

Dieser jemand heißt : 
Klaus Peter Wei ser - ist im Februar 
geboren und dürfte jetzt 36 Jahre 
alt sein. 
Vielleicht steht er auchmit irgend
jemanden in Tegel in Briefverbin
dung, dann soll sieh bitte der Brief
partner bei mir melden. Kurz gesagt 
- ich wäre für jeden Hinweis,den 
mir jemand über Peter Weiser und 
seinen Verbleib machen kann, dank 
bar . 
Für Eure Hilfe schon im voraus 
meinen besten Dank, laßt bitte von 
Euch hören . 

Euer Leidensg~nosse 
Werner Krach 
6600 Saarbrücken 
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Hallo! 

Heute istder "Lichtblick" für> Juli 
1986 hier angekommen. Leider 
beschränkten sich die Exemplare 
auf die Frauen, diedirektvon Euch 
beliefert 1-1erden . ~Jir versuchen 
Z\'/ar, die Zeitung herumzureichen, 
damit jede Frau ihre Nase ins Heft 
stecken kann. Jedoch leidet die 
Aktualität darunter , weil doch ein 
reges Interesse zur Information 

~t)Eit t.uR So~HE %uR ~lle;lf. 
... 

besteht. 

Könntet Ihr vielleicht mit einigen ~i 
zusätzlichen Sendungen direkt für 1 ~ 
diese StationdieserMisere Abhilfe 
schaffen? 1 
Natürlichsindunsere Augen bei der-_--:_...........,~, J--- --~-' 
ersten oberflächlichen Durchsicht 
auf der Seite 33 oben hängengeh 1 ie-
ben. Immerhin sind wir auf dieser 
Seite direkt Betroffene . Ihr könnt 
Euch sicher denken , daß wir über 
diesen Artikel nicht erfreut waren 
-sondern schlichtweg sauer. 
Ihr seid ZloJar eine Gefangenenzeit
schrift, die den Status "unzen
siert" zu sein fürsich beansprucht . 
Aber beinhaltet das auch, grob 
falsche und beleidigende Zuschrif
ten ohne Prüfung zu drucken? 
Ganz abgesehen davon , daß dieser 
Brief nicht unter der Rubrik 
"Leserbriefe" zu finden ist - 1-10 
er doch ~1ohl eigentlich einzuordnen 
ist, oder? 
Ihr werdet sicher verstehen, daß 
wir die stark chauvinistischen 
Punkte dieses Briefes nicht einer 
Beachtung wert finden. 
So wie wir meinen , daßdieserBrief 
von Frau Smudla eigentlich keiner
lei Beachtung verdient. Leider 
müssen wir befürchten, daß durch 
solche l~achwerke viel Unrichtiges 
in die Köpfe nicht betroffener 
Leser eingeht. Nach dem Motto: 
"Et1-1as bleibt immer hängen . " 
Wir möchten hier auch nicht in die 
gleiche Kerbe wie Frau Smudla 
schlagen. Aber das ginge ja v1ohl 
soNieso nicht. Inmerhin befinden 
wir uns ja nicht auf dem gleichen 
geistigen Niveau, 1·1ie Frau Smudla. 
Doch wir können Euch versichern, 
daß ein Aufatmen durch unsere 
Reihen ging . Keine von uns möchte 
nämlich mit ihr auf einer Stufe 
stehen. Her will uns das auch ver
übeln? Versuchen die Frauen doch, 
sich nicht als Schmierfinken zu 
betätigen und die ~ebensweise 
anderer !11tinhaftiertel· zu 1-1ürdigen 
und zu respektieren; und ansonsten 
einen Teil ihrer Freizeit damit zu 
verbringen, Briefe an wichtige und 
relevante Institutionen zu schrei
ben, um diesen Knast menschen~lür
diger zu gestalten. 
Henn Fr. Smudla "Schreibfaulheit" 
dahingehend definiert, daß vlir erst 
nachdenken, an wen und was ~Ii r 
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schreiben, bevor wir uns mit 
undifferenzierten Äußerungen in die 
Nesseln setzen, dann mag dieses 
Hort "schreibfaul" zwar zweckent
fremdet ~1orden sein; jedoch nach 
Frau Smudlas Definition sind zumin
dest WIR gerne und voll be1·rußt 
"schreibfaul". 
\4ir hoffen sehr , die Lichtblick
redaktion bemüht sich, fundierte 
Informationen unter - so1·10hl männ-
1 iche als auch vteibl iche - Knackis 
zu bringen. So daß wir nicht bei 
jedem wichtigen Artikel hinter
fragen müssen, wie groß denn der 
Wahrheitsgehalt ist . 
Ihr gebt uns sicher recht, daß mit 
solcher Entl-ticklung niemanden 
gedient ist. 
14i r Gruppensprecherinnen haben die 
Frauen gebeten, nachstehend diesen 
Brief zu unterschreiben . 
Mit - noch - solidarischen Grüßen 
Beate Hermany 
Karin Th iele 
und 22 weitere Frauen der 
VAF - Hs . I I I 4 
1000 Berlin 13 

Hallo Leute des Lichtblicks! 

Habe Eure neueste Ausgabe gelesen 
und muß sagen, daß Ihr langsam 
wieder zu dem 1·1erdet. 1-1as früher 
"Der Lichtblick" war, nämlich sehr 
kritisch und offen, ja an der 
Kritik hat es bei Euch in der ver
gangPnen Zeit oft gefehlt . Daß 
Euch da "Der Durchblick" eine gute 
Que lle 1'/ar, \·lo "echt" noch kriti
siert wurde und wi rd . Denn die 
Zustände hier in der TA II sind 
unter aller l~ürde, l'tas Vollzug 
betrifft, wißt Ihr ja selbst, aber 
daß man hier vor verschlossenen 
Türen steht, mit seiner Kritik, ist 
für mich schon lange klar geworden. 
Gegen t1aßnahmen , 1·1e 1 ehe gegen mi eh 
unternommen worden sind, habe ich 
mich stetsmit Hilfe eines Anv1altes 
en·1ehrt und hatte bisher auch 
Glück damit. Ja wie ich schon an 
dem Anfang meines Briefes an Euch 
sagte: "Ihr werdet vtieder das, was 
der Lichtblick war!" 
Macht weiter so, es ist nie ver
kehrt anzuprangern was wahr ist. 
r~it Entsetzen 1 as i eh den Bericht 
über die JVA Saarbrücken, das darf 
es doch nicht geben?, aber es ist 
a 1 so doch wahr, vras mir mein Freund 
von diesem "Scheißknast" schrieb. 
Seid doch bitte so gut und sendet 
ihm einen Lichtblick zu . 
In der Hoffnung \'Iieder so einen 
kritischen "Lichtblick" lesen zu 
können, grüße ich Euch alle. 

Euer Leser 
J. Roy Hoffmann 
JVA Berlin Tegel, TA II 

Liebe Lichtblicker! 
Ich finde es ganz toll von Euch, 
daß Ihr mir die letzten 4 Ausgaben 
vom "Lichtblick" hier nach Köln 
hinterhergeschickt habt . Hier sind 
Knastzeitungen so gut wie unbekannt 
und die wenigsten wissen, daß wir 
hier auchein Knast-Blatt "Klingel
pütz" haben. Der "Lichtblick" 1~ar 
direkt vergriffen und Ihr werdet 
demnächst noch einiges aus Ossen
dorf (Sicherheitsstufe 1) hören. 
An dieser Stelle, liebe Grüße an 
Birgit f1ertz , die auf dem Plötze 
Planeten Kreise zieht. 
Macht \•Je iter so! 
Bis demnächst 

Natalia Diaz-Kibble 
JVA-Köln 
P. S. lieben Gruß an Petra Smudla 



Liebe Leidensgenossen! 
Befinde mich nun fast drei Jahre 
a 1 s Z1'1angsversch 1 eppter in Staats
pen s i on. Zunächst 1·1a r i eh in der 
Bastille von Bad.-Württ., und seit 
Frühjahr letzten Jahres bin ich 
hier im Tower von Hei 1 bronn (denn 
auch hier fliegen die Raben ums 
Haus). Fast 2 1/2 Jahre meiner 
Zeit verbrachte ich so, 1·1ie es 
meine Familie von mir erwartete, 
im Exil. 
Durch den Strafvollzug im Zucht
haus, schon 1949, (denn leider 
habe ich das bedauerliche Vergnü
gen, der jüngste Zuchthäusler in 
der BRD ge\'lesen zu sein, denn man 
~~artete deshalbmeinen 19 . Geburts
tag am 29.3.30 ab, um mir anderen 
Tages eine Zuchthausstrafe zudik
tieren zu können) war ich genug 
abgehärtet v1orden ALLE'S zu ertra
gen! 
Bin ich auch der jüngste Zucht
häus 1 er, so doch auch DER dem trotz 
v1eiterer Zuchthausfolgestrafen bis 
in die ~litte der 50ger Jahre 1·1eder 
Ehrverlust beantragt, noch ausge
sprochen \'IUrde! Hatte bis Anfang 
der 60ger Jahre die Zuchthäuser 
Rottenburg, Rheinbach und Bruch
sal kennenlernen müssen und erst 
in der Folgezeit die Gefängnisse 
Klingelpütz, Siegburg, Oiez, Zwei
brücken, Saarbrücken und jetzt, 
nach um die Z\•Janzigjähriger Unter
brechung, Stuttgart/Stammheim und 
Heilbronn. 
Ging meinen Heg durch sämtliche 
Höllen unbeirrt, ungebrochen und 
so sauber, daß mir KEINER etwas 
nachsagen kann! 
Enthielt mich seit 1945, als ich 
als verkrachter Marineoffiziers
schüler aus amerikanischer Gefan
genschaft entlassen wurde, jeder 
Art von Politik , doch nun unter
schiebt man mir politische Aktivi 
täten, und dabei noch obendrein 
total entgegen meiner Gesinnung! 
Zerstörte belofußt einen Teil meiner 
Familie, \'las mich jetzt veranlaßte 
nicht mehr Amboß zu sein, sondern 
Hammer zu ~rerden (hierzu (m)ein 
nicht als Leserbrief gedachterBei
trag in den "SOL - Nachrichten" 
11ärz/Apri 1 1986 S. 30/31). Da ich 
mich nun entschlossen habe, mich 
in der SOLIDARITÄT u. a. aktiv und 
kämpferisch zu betätigen, bin ich 
bestrebt auch mich darüber zu 
orientieren, \'las im Ausland (außer
halb von Bad. -l~ürttemberg) vor
geht . 
Bitte Euch deshalb mir den "Licht
blick" zugehen lassen zu wollen. 
Werde mich durch gelegentliche 
Beiträge erkenntlich zeigen . Auch 
wäre ich Euch dankbar, wenn Ihr 
mir einen Briefpartner oder Part
nerin (Möglichst kalte und nüch
terne Personen) zwecks Gedanken-

und Erfahrungsaustausch vermitteln 
könntet, denn ich habe nicht die 
Absicht, nachdem ich mich nun mal 
zum Kampf entschlossen habe, nicht 
in der Lokalknastpolitik aufreiben 
zu lassen, sondern möglichst 
bundes1·1ei t! 
Eurer Ven1endung für mich dankbar, 
Eurem "Lichtblick" entgegensehend, 
schließe ichmit den besten 1-lünschen 
für Euch und solidarischen Grüßen! 

E':Ja 1 d Remm 1 er 
(Anstaltssprecher der SOLIDARITÄT 
e. V.) 
7100 Heilbronn 

Hallo Leute vom Lichtblick, 
heute möchte ich auch mal die 
Gelegenheit wahrnehmen und Euch 
ein paar Zeil~n schreiben, denn 
ich bin der Meinung, daß es mit 
dem Gesetz in Tegel nicht so genau 
genommen wird . 
Ich selbst bin homosexuell und 
darum weiß ich, daß es den Para
graphen 175 nicht mehr gibt . Aber 
ein Freund von mir wird mit Haus
strafen belegt, weil er ein Ver
hältnis mit einem Mann hat, und es 
soll zu homosexuellen Handlungen 
zwischen den beiden gekommen sein . 
Ich bin der Meinung, daß wir alle 
hier drinnen über 21 Jahre alt 
sind und alleine entscheiden kön
nen, ob wir solche Kontakte wollen 

oder nicht. Ich finde es ganz 
natürlich, daß zwei, die sich gut 
verstehen und diese Veranlagung 
haben, miteinander ins Bett gehen . 
Warum bekommen zwei t~itgefangene, 
die der Meinung sind, daß sie sich 
sympathisch finden, Hausstrafen? 
Der eine so 11 zwangsver legt werden, 
und der andere darf abends keinen 
Umschluß mehr machen. Ich bin der 
Auffassung, daß wir Homosexuelle 
genug Probleme haben und nicht 
noch mehr brauchen . Denn daß die 
Anstalt Vorurtei,le hat, sieht man 
daran, wie sie darüber entschei
den. Warum hat der Gruppenbetreuer 
überhaupt eine Meldung geschrie
ben? Kann er den Gefangenen nicht 
leiden oder hat er nur Vorurteile? 
Es ist mir persönlich egal, was 
einer für eine Ei nstellung hat, 
aber ich werde jederzeit für meine 
Gesinnungsgenossen eintreten, wo 
ich nur kannund mit allen Mitteln, 
die mir zur Verfügung stehen. Denn 
es ist doch mal klar, daß das kein 
Einzelfall ist, sondern nur einer, 
der mal bekannt wurde . Ich möchte 
nicht wissen wieviel solcher Fälle 
es noch hier in der Anstalt gibt . 

Ich stelle es Euch frei , den Brief 
zu veröffentlichen oder nicht . Ich 
bin auch damit einverstanden, daß 
mein Name voll genannt wird. Denn 
ich habe nichts zu verbergen, ich 
stehe dazu . 
Zum Schluß möchte ich noch ein 
kleines Lob aussprechen. Ich muß 
Euch sagen, daß der Lichtblick 
immer interessanter wird und auch 
Artikel drin sind, mit denen ich 
etwas anfangen kann. Macht weiter 
so und laßt Euch nicht von den 
anderen unterkriegen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Hendrik Freudenfels 
JVA Berlin-Tegel, TA III 
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Sehr geehrte Herren. 
Ihrem ausführlichen Bericht über 
das Urlaubsverfahren meines t·lannes 
müssen meines Erachtens nocheinige 
Überlegungen hinzugefügt werden : 
Oie lange Verfahrensdauer, die 
stets mit der Oberlastung der Gut
achter begründet wird , scheint 
t1ethode zu haben . I eh bedauere 
außerordentlich , daß ich meinen 
t1ann nicht bereits zu einem sehr 
viel früheren Zeitpunkt davon über
zeugt habe , ein Verfahren auf 
gerichtliche Entscheidung einzu
leiten. Dies \·täre jedem Lebens
länglichen nur zu empfehlen und 
findet seinen Niederschlag auch in 
einem Beschluß des Bundesverfas
sungsgerichts, in dem es ausdrUck
lieh heißt, die Entscheidung der 
Justizverwaltung müsse innerhalb 
der Frist erfolgen, nach deren 
Ablauf ein Verfahren auf gericht-
1 iche Entscheidung(§ 116 StVoll zG) 
zulässig ist. Das bedeutet prak
tisch innerhalb von drei Monaten . 
Sicherlich kann man davon ausgehen, 
daß dies unrealistisch ist. Ande
rerseits sind gerade die Gutachter 
aus dem Strafvollzug, \~eil per
sonell ohnehin unterbesetzt, 
besonders in der Gefahr, die not
wendige Zeit für diese Begutach
tungen nicht zu haben. Wenn die 
Justi zventa 1 tung von ihrer ~!ög-
1 ichkeit Gebrauch machen \'lürde, 
externe Gutachter zu bestellen, 
könnten meines Erachtens die Ver
fahren in sehr viel kürzerer Zeit 
abgeschlossen werden. Aber wie ich 
von einem Bekannten aus der Justiz
verwa 1 tung gehört habe, verwendet 
Herr Schmidt die für diesen Zweck 
vorhandenen finanziellen Mittel 
lieber für Supervision. 
Beachtenswert ist das Verhalten 
des Zweitgutachters, der jetzt 
feststellen muß, daß er mit seiner 
Beurteilung allein auf \>Ieiter Flur 
steht und Angriffen aus sämtlichen 
Richtungen ausgesetzt ist . Während 
er noch am Ende der Begutachtung 
der Auffassung ge\'1esen ist, die 
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Angelegenheit sei zur Zufrieden
heit erledigt, Ungewißheiten 
geklärt, und einer Beurlaubung 
durchaus nicht ablehnend gegen
überstand, verändert sich diese 
Einschätzung nach Erhebung meiner 
Dienstaufsichtsbeschwerde ins 
Gegenteil. Ein Schuft, wer Böses 
dabei denkt. Es kann schließlich 
nicht angehen, daß ein Psychologe 
so wenig Z\•lischen berechtigter 
Kritik an einem Verfahren und 
persönlichen, beleidigenden 
Angriffen unterscheiden kann, und 
so \·tird in der Justizver\•/altung 
davon ausgegangen, daß nicht sein 
kann, was nicht sein darf . Eine 
Erklärung für den krassen Wider
spruch Z\olischen der Einschätzung 
des Erst- und des Z\·teitgutachters 
wird weder gesucht noch gefunden, 
die ebenfalls widersprüchlichen 
Auffassungen aller anderen, mit 
dem Betroffenen inteihteise jahre-

langem Kontakt stehenden Personen, 
\~erden überhaupt nicht zur Kenntnis 
genommen, denn: die Auffassung 
eines Schreibtischtäters kann doch 
überhaupt nicht falsch sein. Harum 
zum Teufel sind denn alle nur so 
uneinsichtig? 
Das mittlen'leile erfolgte Aufnahme
gespräch in der SothA er9ibt nun 
zwar den überraschenden Aspekt, 
daß, nach Ansicht der drei Psycho
logen, die von dem Z\·Jeitgutachter 
als so gravierend herausgestellten 
Mängel nach ihrer Einschätzung 
nicht vorhanden sind. Aber es 
bleibt bei der Ablehnung, denn 
entscheidend ist einzig und allein 
die lleinung de.r, durch die Kritik 
an ihrer Arbeits\·leise beleidigten, 
Herren Schmidt und Fiedler. 

Mit freundlichen Grüßen 
Ulrike Sehrader 

Liebe Redaktionsgemeinschaft, 

besten Dank für die Zusendung der 
Ausgaben 6 und 7/1986 von "der 
lichtblick". 

Gern nehme ich das Angebot wahr, 
Eure Schrift kostenlos zu beziehen: 
Ich bitte deshalb, mir künftig 
ständig ein Exempl ar anzuweisen , 
solange diese Bestellung nicht 
Niderrufen wird . Besten Dank. 
Sm~eit ich die Sache nach Z\·Jei 
Ausgabenüberblicken kann, ist Eure 
Zeitung mit das Beste, \'Jas derzeit 
in bundesdeutschen Gefängnissen 
gemacht \·lird: Der Inhalt stimmt, 
das Layout ist o.K. - es sind hier 
offenbar Profis am ~lerk. Außerdem 
ist hervorzuheben, daß Ihr nicht 
nur ank 1 agt, sondern auch konstruk
tive Vorschläge bringt , \'Jie ebtas 
geändert , anders, besser gemacht 
\'/erden könnte. Macht weiter so! 
Ich komme aus dem Zeitungsbereich 
(später mehr über mich) und meine , 
daß ich ein Urteil abgeben kann. 
Wenn Ihr Interesse habt, daß ich 
auch aktiv bei Euch mitmache , dann 
sagt mir dies; nach der nächsten 
Ausgabe von "der 1 i chtb 1 i ck" 
schicke ich Euch ein Kurzportrait 
von mir bzw. Uber mich, so daß Ihr 
wißt, mit wem Ihr es zu tun habt . 

Bis dahin alles Gute und freundli
che Grüße nach Berlin! 
Thomas Bechthold 
7090 Ellwangen 

Liebe Redakteure, 
Eure Ausgabe 7/86 , laut Poststem
pel am 07 .07.86 in Berlin 27 auf
gegeben und nach einem vermuteten 
Tag des Posttransportes weitere 
acht Tage zensiert, wurde mir am 
16.07.86 nicht gerade unverzüglich 
(§ 30 Abs . 2 StVollzG), dafür aber 
zum Teil ausgehändigt. 
11einem Grundrecht auf Informations
freiheit (Art. 5 I GG) \<~Urde dabei 
insofern stattgegeben, als daßmich 
der Polizeiinspektor der JVA Werl 
nötigte (§ 240 StGB) Eure Ausfüh
rungen zu einer Musterbegründung 
rausreißen zu können , anderenfalls 
ich die gesamte Zeitung nicht 
bekäme. 
Ich habe mich unter diesen Umstän
den für das geringere übel der 
Sachbeschädigung (§ 303 StGB) 
durch den RechtSI'Iahrer und dem 
Sonderopfer der rechtswidrigen 
Entscheidung (BVer\>JG 7/297) ent
schieden. 

!·1i t freundlichen Grüßen 
Friedrich Schuster 
JVA ~·Jerl 
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Hallo Ihr! 
Könntet Ihr so nett sein und mir 
den Lichtblick senden, damit ick 
Bescheid weeß, was sich alles ver
bessert?! hat, 1·1enn ick eventuell 
nach T ege 1 komme. '84 1va r i c k schon 
mal "kurze" Zeit da und da war das 
Mittag? bäh! Und denn der Krach in 
Haus I uffder8, weil jebaut~1urde. 
Det ging uff'n Kopf, wom, wom, 1'/om! 
Aber anscheinend war det nich so 
schlimm , schließlich bin ich ja 
1·1i eder hier, Und man muß doch 1vi ssen, 
det se bauen. Wir brauchen ja Knast, 
l·iohin sonstmit den Leuten . Irgend
wann bin och ick richtig therapie
willig . Bloß wann, det woll'n Se 
wissen . Erstemal acht Monate (Eigen
bedarf) plus drei Monate (2 g Hasch 
bei mi r gehabt), z~1eitemal neun 
Monate ohne Bewährung und offener 
Termin. So schaffen wir's!! Recht? 
ham' se! 

Also bis dann 
Lothar Beau 
JVA Berlin Moabit 
Ach so : Maloochen bin ick draußen 
gewesen . Ick dachte , GNADE. Sch . . . ! 
Anbei zwe i Briefmarken, die leider 
nicht kleben aber "funktionieren". 

Nicht meine Gedanken . ......_ ___ _ 
Ihr lieben Leute von der Licht
bl i ck-Redaktion , 
ziemlich erschrocken war ich dar
über, als i ch soeben auf das Datum 
scheute von Eurem Brief, mit der 
freundlichen UnterschriftvonHerrn 
~1i chae 1 Gähner. 
Entschuldigt bitte , \'lenn ichmeinen 
Dank so lange anstehen ließ, er 
soll dafür heute ganz besonders 
herzlich sein . 
A 1 s Hausfrau und ~1utter fällt 
immer genügend Arbeit an, 1'/enn
gleich die Kinder bei uns schon 
en1achsen sind und "bei nahe" a 11 e 
ausgeflogen. Dazu schreibe ich 
noch einigen Gefangenen in das 
Gefängnis und das sind nun im 
Oktober dieses Jahres genau 5 Jahre 
her , daß ich den ersten Brief an 
einen Gefangenen geschriebenhatte. 

Ich darfihnen sagen , daß mir diese 
Briefe heute noch genauso viel 
Freude bereiten 1·1i e dama 1 s und 
mein 1. Briefpartner mir heute 
noch in glei eher Treue jede ~loche 
schreibt. Leider mußernoch einige 
Zeit einsitzen . Im letzten Monat 
hatte er Geburtstag und zu meiner 
großen Freude 1var es möglich, daß 
mein Mann und ich Ihn in seiner 
von unsv1eit entfernten Haftanstalt 
besuchen konnten . Seine Freude 
darüber war gleich groß ge1·1esen! 
So muß ich für me ine Briefe manch
mal Nach tstunden opfern, 1>1as ich 
aber den Gefangenen zuliebe gerne 
tue. Im Augenblick haben wir im 
"Sch1vaben-Ländle" einegroße Hitze, 
komme ich mit meiner Hausarbeit 
nicht mehr klar . Aber es ging 
immer wieder! Einen Gefangenen darf 
man niemals enttäuschen, daß wäre 
das Sch l inms te, was man tun könnte, 
muß er doch so manche \~i den1ärti g
keiten hinter Gittern einstecken 
und über sich ergehen lassen, aber 
das brauche ich Ihnen allen ja 
nicht erst zu sagen! 
Wie ich aus dem Brief vom 18.4. ent
nehmen konnte, hatten e1n1ge 
Rechtsanwälte Beiträge gespendet, 
so daß Sie sich eine neue Schreib
maschine anschaffen konnten, die 
Sie dringend benötigten. Der 
Journalistenverband hatte dazuhin 
noch eine neue Computerschreib
maschine gespendet, darüber freute 

ich mich sehr für Sie! Solche 
"Lichtblicke" erfreuen und geben 
Mut zum durchhalten . ---
Nun habe ich noch eine Bitte : Beim 
Lesen Ihrer Zeitschrift war ich 
manchmal ein ~1enig unbefriedigt . 
Da stand in nicht gerade feinen 
Worten zu lesen, 1'/ie bös und gemein 
die Justizbeamten sind. Da erhebt 
sich die Frage: Sind aufgrund der 
Veröffentlichungen im Lichtblick 
irgendwelche l11ißstände abgebaut 
~1orden oder 1 iefen parallel dazu 
Anträge, Beschwerden oder Pet i-

tionen? Gibt es denn nicht eine 
gute Tat der Justi z, we l ehe man 
"loben" könnte? Kennt der Inhaf
tierte gemäß § 5 (2) StVollzG 
seine dort genannten ~1öglichkeiten 
oder seine Befugnisse, Ansprüche , · 
Vergünstigungen und Anrecht? vlohi n 
kann sieh der Gefangene wenden , 
wenn gegen § 4 (2) StVollzG ver
stoßen wird? 
Wäre es nicht möglich, daß Sie 
eine Spalte einrichten könnten, in 
\'lelcher dem Gefangenen Wege zur 
Selbsthilfe aufgezeigt werden? 

Aus dem bisher gelesenen entnehme 
ich, daß Sozialarbeiter, Beamte, 
Anstaltsleitung und Aufsichtsbe
hörden zumeist nicht in der Lage 
sind, die vom Gesetzgeber verord
neten Aufgaben richtig zu lösen. 
Hier könnte doch Ihre Zeitschrift, 
welche von so vielen gelesen wird, 
informativ und helfend einspringen . 
Ihr lieben Leute vonder Redaktion, 
vor Gott sind wir alle gleich, ob 
wir nun "drinnen" sind oder 
"draußen", Gottes Liebe gehört uns 
allen! Da gibt es ke inen Unter
schied, nur die selbstgerechten 
Menschen meinen, sie wären "besser" 
als die t~ enschen hinter Gittern. 
Vor Gott sind wi r alle "Sünder", 
auch ich. Das habe ich aber erst 
erkannt, als ich auch in die 
Gefängnisse hinein ging . 

~~SJ ~~IT. 
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Ich gehöre zu Euch, weil auch ich 
vor Gott ein sündiger Mensch bin . 
Wir brauchen aber nicht in der 
"Sünde" bleiben, dazu hat Gott ja 
seinen Sohn gesandt, um uns von 
Sünde und Schuld zu befreien . 
Darum ist mein Leben mit Gott die 
vollkommene Freiheit - auch hinter 
Gittern. Ob Ihr das verstehen 
könnt? --- Ich weiß es nicht. 

Die herzlichsten Grüße aus Sachsen
heim- nach Berlin-Tegel ! 

f1argarete ~·Jaßner 
7123 Sachsenheim 
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Kripo lauerte vor der Haftanstalt 

Justizbeamter 
beim Heroin
Schmuggel in 
Tegel ertappt 

-yer Berlin. 2. Aug. 
Bei dem Versuch. 30 Gramm He

roin und 50 Gramm Hasehlsch ins 
Gefangnis Tegel zu schmuggeln, 
haben Berliner Kripobeamte den 
Hjährlgen Justizbeamten Ger
hard P. am Donnerstag mittag 
festgenommen. Er wollte das 
Rauschgift an einen Mann verkau
fen, der wegen Totschlags eine 
zehnjährige Freiheitsstrafe ver· 
büßi. 

Jusuzsprecher Waller .NE'uhaus 
erklärte gestern dazu. es handle 
St<"h haer um den ersten Fall dteser 
Art m Berlm. Es gebe kemerlea An
zeachen daiür. daß weitere Mitar
beater der Hat'tanstalt darin ver
\\'t<"kelt sem konnten Gerhard P .. 
der seit z:wea Jahren JustizvoUzugs-

beamter auf Lebenszeit ist und 
nac-h seiner Verhaftung sofort vom 
Dienst suspendiert wurde, war den 
RauS<"hiftfahndem aufgefallen, als 
er eine seit längerem beobachtete 
Wohnung eines Drogen-Großhänd
lers betrat und kurz darauf wieder 
verließ. Die Polizisten schöpften 
Verdacht und obserYienen den Ju
stizvoUzugs-Assistenten. Als er sei
nen Daenst im Tegeler Gefangni~ 
antreten wollte, grifTen die Fahndet 
zu. 

Sie durchsuchten den Justizbe
amten am Eingangsraum der Haft. 
anstaltund fanden dabei zwei Zlga
rettensc-hachteln, in denen da.s 
Rauschgift zum Schwarzmarkt
wert von mindestens 6000 Mark 
versteckt war. (FortsetzungS. 3) 

Fortsetzung: Justizbeamter schmuggelte Heroin 
Jetzt konz,;mneren sich die Er

mmlungen der Staatsanwaltschaft 
auf dte mögbche Existenz eines in· 
no<rhalb der JustizvollzugsanStalt 
Tege! straff orgamsa"rten Rausch· 
g1:\-Rmgs Daes erkläre sich. wie es 
ht<'ß. au$ der ,·ergleichswease" 
großen Menge \'On Heroin, die bei 
Ger!'lard P gefunden worden war. 

:-..t:n 30 Gramm dae>es Giftes. auf
g<:tel!t m sogenannte .. Szene-Päck
ch!:n" mlt O.l Gramm Herom. 
konmen dae m Tegel einsitzenden 
HerNnabhangagen etwa einen Mo
nat lang versorgt u·erden. vermutet 
d!e Pohzea. t:nd mr die Dealer hin
ter Gmern lSt es em einträgliches 
Geschält, da der Preis der Droge 
am Gefangnis noch wesentliche hö
hE'r :st als draußen. 

Bei dem mutmaßlichen Organa
sator, dem wegen Totschlags ver
urteilten Mann. isl unmittelbar 
nach Gerhard P.'s Festnahme eine 
Zellendurchsuchung durchgef'tihrt 
worden. 

Aber weder Spritzbesteck noch 
sonst irgendwelche Spuren von 
Haschisch- oder Heromkonsum 
konnten bei ihm entdeckt werden. 
Das wiederum erhärtet den Ver
dacht der Ermittler. daß der Häft
lmg emen Drogenring im Gefang
nis aufgebaut hat. 

In einer ersten Aussage soll der 
Justizbeamte Gerhard P. seine Ver
wicklung in den Fall zugegeben ha
ben. Die sei das erste Mal gewesen, 
daß er sich auf so etwas überhaupt 
eingelassen habe, erklärte er. 

(Volksblatt Berlin vom 18.07.1986} 

Krach um kranke Justiz· 
Beamte: Niemand weil, 
wie viele nicht da sind 

8orlln, 17 Juli u . Schichl· und Wechseldiensl Ist zu 
Der Verband der Berliner )ultll· groß. 

volnug•bedlen•teten ochlllgt in der frouenhohonstoil Chor
Alarm: ln unseren Haftanatalten Ionenburg liegt der Kronkenstond 
hemcht Pe,.onalnot. Eil Prozent noch höher. Oon sind 16 Prozent 
unterer Beamten tlnd krank. VIele der Beamtinnen dienstunfähig. 
mUuen Obe,.tunden macben, Justizsprecher Volker Köhne: Wir 
können telt drei Wochen nicht hoben andere Zahlen. Von 2773 
mehr freimachen. Mhorbeitern sind 228 erkTonk1. 

Der Verbondsvorsitz:ende Joo· Oos sind 8,2 Prozent. Trotzdem, die 
chim )etschmonn: Von 171-4 Voll· besonderen Belastungen müssen 
zugbediensielen sind 189 krank· gem11der1 werden. Senotar Scholz 
geschrieben. Oie Belostung Im bemüht sich darum. 

(tz München vom 4.08.1986) 

Justizbeamter 
schmuggelt Heroin 

we. Berlin 

Bei dem Versuch, 30 
Gramm Heroin und 50 
Gramm Haschisch in 
die größte deutsche 
Strafanstalt, Berlin-Te
gel, zu schmuggeln, 
wurde jetzt ein Justiz
beamter erwischt. Der 
4ljährige Gerhard P. 
wollte das Rauschgift 
an einen Mann verkau-

fen, der wegen Tot· 
schlags zu zehn Jahren 
Gefängnis verurteilt 
war. Gerhard P. war 
den Rauschgiftfahn· 
dem aufgefallen, als er 
die seit längerem beob· 
achtete Wohnung eines 
Drogengroßhändlers 
aufsuchte. Sie fingen 
ihn ab, als er gerade sei
nen Dienst in der Haft
anstalt antreten wollte. 

Unmenschlicl 
Justizverwaltun~ 

(DW). Die Jostin-olbugsaostal 
verfügt nach Angaben der Senar 
tung !Ur Justiz über 10 sogenannt 
zellen. Davon sind vier lediglich 
belo ~ausgestattet~. Die Zellen 
x.imal zwischen 6,56 Quadratme 
8,5 Quadratmetern groß. Die Ge 
haben nur eine Freistunde am Ta 
wurde 1985 und 1986 in 14 fälle 
gen. Dort müssen dle Hilftlinge rt 
Bett und Zubehör und einem EI 
als einziger Möblierung auskom1 
Arrestdauer betrug zwischen sieb• 
und vier Wochen. 

Die Häfllinge müssen die 

(Volksblatt Berl 

Im Gefängni 
Entscheidung des Kam 
Gefangene haben grunds~ 

das Recht. 11ber die Gemeins• 
anJage am HörfunkprogriiDll 
Haltanstalt teilzunehmen. 
eine solche vorhanden Ist. D 
schloß der Fünfte Strafsenat d• 
liner Kammergerichts und beE 
damit einen Rechtsstreit zw: 
einem Strafgefangenen der • 
vollzugsaustalt Tegel und de 
staltslelter. 

PR ESSESPIEGEL 
hß E2'2E'2hl EC Ef 

In dem jetzt bekanntgewor 
Urteil heißt es: Der Häftling 
über die beschädigte Gemeins• 
anJage kein Radio hören unc 
kein Kofferradio benutzen kc 
da in seiner Zelle eine Steckdc 
fehlt habe. Der Mann wandte si 
ter Berufung auf den Paragrapl 

(Der Tagesspiegel vom 25.07.1986} 

J ustiz findet keinen bedürftigen 
Gefangenen für "Sozialradios" 
Die Justizverwaltung wird ihre Radios für 

bedürftige Strafgefangene nicht los. 90 der 130 
Rundfunkempfänger die im vergangeneo Jahr 
gekauft wurden, sind noch vorrätig. Von den 
40 abgegebenen ..SOzia.lradios· wurden darüber 
hinaus 31 in der Justizvollzugsanstalt Tegel für 
59 DM verkauft, obwohl sie ursprünglich gratis 
verteilt werden sollten. 

Insassenvertreter haben die Kriterien der 
Justiz für bedürftige Gefangene bereits als zu 
engherzig kritisiert. Danach gelten Haftlinge als 
bedürftig. wenn sie drei Monate unverschuldet 
keinen Arbeitsplatz im Gefängnis hatten. Die 
insassenvertretet meinen, daß auch arbeitende 
Gefangene. die durchschnittlich 6.66 DM täglich 
verdienen. bedürftig sein können. ln einzelnen 
Haftanstalten rnit Steckdosenanschluß in den 
Zellen haben etwa die Hälfte der Gefangenen 
kein eigenes Radio. (Tsp) 

(Die Tageszeitung vom 8. 07 . f 
Justizbeamte im Krankenzimmer 

überwach& 
alsOJ 

"Blitzlicht" hellt die Knastsituation auf 

Eine bei der Gefangenen Angelika Goder seit lar 
gem geplante Hüftoperation wird nicht statfflr 
den können. Die Gefangene weigertsich hartnaß 
Die RAF-Gefangene Angelika werde sie nac 
Goder verbüßt eine I 5jährige waltsam nad 
Haftstrafe im Moabiter Hochsi- bracht. Die C: 
cherheitstrakt. Ihren Anwältin· dem sie die • 
nen zufolge sei die Operation der rum abgelehn 
Frau •nach übereinstimmender Hochsicherbe 
Diagnose mehrerer Fachärzte UD· legt worden. r 
bedingt notwendig um die Gebfä· folge habe de1 
higkeiuu erhalten und um zu ver- sem Vorget 
hindern, daß sie sich nur noch im wollen,•alles 
Rollstuhl fonbewegen kann•. Die die V.erantwor 
Operarion,dienurineinemexter- tem der Ope 
nen Krankenhaus durchgeführt selbst zuzusc! 
werden könne, sei fürden25.Juni Justizsprec 
im Zehlendorfer Behringkrao- nete auf Nach: 
kenhaus festgesetzt gewesen. Ein hauprung, ei1 
AnstaltsarzthabederGefangenen chert, Frau C 
in einem Vorgespräch versichert, unmittelbarüt 
sie werde im Krankenzimmer aus lut falsche. A 
•medizinischen• Gründen nicht geneaus oderr 

Gefangenenzeitschrift soll parteiisch sein I Ärger mit der Anstaltsleitung 
.Zusammen haben wlr 70 Jahre .Pnvatvergnügen· der Mitarbeller, staltsleitung lähmt schon, vor allem 

Knasterfahrung", sagt Redakteur dae lediglich eine ZeUe·als .Redakti· auch deshalb, weil es keine aus
Wilmut Baumelster - einer der on· zur Verfügung gestellt bekom· sichtsreiche Möglichkeit gebe, sich 
sechs im Redaktionskollektiv von men und ansonsten auf Spenden an· gegen Entscheidungen wie die Ver· 
.Blllzlicht", der Moabiter Gelange- gewiesen sind. Die sechs - sie arbei- bote zu wehren, sagt Roland 
nenzellschrlft. Sie wollen aber ten .hauptamtlich" als Tischler, Fritzsch. Beschwerden bei der Straf
nicht nu r den H.äfllingsalltag tbe· Buchbinder, Schneider und Polste· vollstreckungskammer seien sinn· 
matlsieren, über schlechtes Ess_en. rer - verbringen so gut wie ihre ge· los, weil die Entscheidung im Einzel· 
willkürlich empfundene Kontrollen samte Freizeit mit der Herstellung fall .ein Jahr und länger· dauere. Da 
oder unzumu1bare sanitäre Ver· der Zeitschrift. könne auch der externe Presserat 
hä!tnisse ln den Zellen schreiben. .Blitzticht • soll nach dem Selbst· der Haftanstalt, in dem Rechtsanwäl
sondern vor allem auch .den Kopf verständnisdes Kollektivs parteiisch te, Journalisten und eine Scbriitstel· 
der Gefangenen für a ndere Themen sein und Stellung beziehen, nicht Jerin sitzen, nicht viel ausrichten. 
aufmachen". nur. wenn es um naheliegende Inter· 

Die Grenzen steckt die Anstallslei· essen der Gefangenen, sondern 
tuog ab, die jede Ausgabe vor Aus· eben auch um allgemein politische 
lleferung kontrolliert. Zwei Num· Fragen gebe. Oie nette Geschichte 
mern durften nicht erscheinen, weil über den Ententeich, die ein Beam
sie nach Meinung der Kontrolleure ter anregte, wollen sie nicht, .weal 
beleidigende Beiträge enthielten. wir nicht mal den Rasen betreten 

Einfach ist es nicht, das .Blitzlicht" dürfen·. 
zu produzieren, und vor allem ist es Die Abhängigkeit von der An· 

Zur Zeit ist die vierte Ausgabe der 
jetzigen Mitarbeiter in Arbeit. Das 
.Blitzlicht" gibt es zwar schon seit 
1978. Die Redaktionen lösten sich je· 
doch immer wieder auf oder kamen 
erst gar nicht zustande, so daß oft 
monatelang keine Zeitschrift er· 
schien. v. B. 

unmittelbarbewacht werden. We
nigeTagevordemTerminseiFrau 
Goder von dem stellvertretenden 
Moabiter Anstaltsleiter Astrath 
jedoch davon in Kenntnis gesetzt 
worden, daß sich eine Justizbe
dienstete ständig im Krankenzim· 
mer aufhalten werde. Obwohl sie 
wiederholt erklärt habe, eine sol
che Bewachung s-ei mit •ihrer 
Menschenwürde unvereinbare, 
sei die Gefangene am 25. Juni ins 
Bebringkrankenhaus gebracht 
worden, um dort von erneut mit 
der Anordnung konfrontiert zu 
werden: Setze sie sich gegen die 
Anwesenheit des Justizpersonals 
im Krankenzimmer zur Wehr. 

(Frankf 
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~ Haftunterbringung 
Jßert sich zu Arrestzellen 
abit 
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selbsr reinigen. Die Tatvorwürfe ftir den 
Arrest reichten von Bagatellfallen wie 
nicht näher beschriebener Sachbeschä
digung, Beleidigung bis hin zu rätlichen 
Angrirren. Resozialisation wird dabei 
klein gesch rieben: Elfmal wurden auch 
die Zellen mit , Kübeln" belegt; zwei 
Hälftlinge mußten mehrmals Vierwa
chenarreste erdulden. einer dreimal und 
einer viermal. Abstreiten woll!e die Ju
stizverwaltung Fälle. wonach den Häft
li ngen regelmäßiger Kleidungswechsel 
versagt bzw. ihnen unzureichend Nah
rung und Flüssigkeit gegeben worden 
sei. 

vom 30 .07.1986) 

Recht auf Radio 
rgerichts zugunsten von Häftling 
eh 
ts-
.e r 
rn 
oe-

en 
lz-

des Strafvollzugsgesetzes an den An
staltsleiter. ln dem Paragraphen 
heißt es: .Der Gefangene kann am 
Programm der Anslall teilnehmen. 
soweit ein solches angeboten wird.· 
Der Anstaltsleiter habe diesen Satz 
als .Kann-Bestimmung· ausgelegt 
und darauf verwiesen, daß die Anla· 
ge kaputt sei. Das Kammergericht 
kam demgegenüber zu dem Urteil, 
das Wort .kann" räume dem An
staltsleiter kein Ermessen ein, son· 
dern gestatte es dem Gefangenen, 
auf das Programm zu verzichten. 

Das Kammergericht venvarf damit 
die Rechtsbeschwerde des Anstalts· 

~;: Ieiters gegen einen Beschluß des Ber· 

69 llner Landgerichts vom März 1986. 
Die Rlchter der Oberinstanz verwie· 
sen auf den hohen Stellenwert, den 
der Gesetzgeber in Hinblick auf Arti· 
kel fünl des Grundgesetzes dem Hör· 

~n 

be 
ls· 
eh 

i) 

funk beigemessen habe. Ibn 

1g wichtiger 
1ration 
klg, die Anordnung desJustlzsenats, sie Im Kran· 
kenzlmmer rund um die Uhr zu bewachen, zu ak· 
zeptleren. 
r Operation ge
>abit zuriickge
tgene sei, nach
rdnung wieder
le, sofon in den 
akt zuriickver· 
Ulwältinnenzu
lizsenat mit die
demonstrieren 

nzuhaben•,um 
~ •fürdasSchei
>n Frau Goder 
:oc. 
Kähne bezeich
~dertazdieBe
rzt habe versi
~r werde nicht 

kriminaliät• mir hohen Reststra
fen und Fluchtgefahr würden im 
Falle eines externen Kranken
hausaufenthaltes unmittelbar be
wacht. Obwohl Frau Goder diese 
Überwachung abgelehnt habe. sei 
sieinsKrankenhausgebrachtwor
den, weil man gehofft habe, •daß 
sie sich in ihrem eigensteo loter
esse wieein erwachsener Mensch 
verhält•. Auch wenn die Opera
tion daran scheitere, sei nicht zu 
erwarten, daß der Justizsenat 
diese Anordnung zurficknehmen 
werde. plu 
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Justitia soll nicht taub sein 
Schüleraufsätze befaßten sich mit der Rechtsprechung 

DOsseidorf (Reuter) 
Zwei junge Männer quälen einen 

24jährlgen zu Tode und werden zu 
.nur• fünl Jahren Haft verurteilt. 
Ein Bankräuber, der eU Menschen 
sieben Stunden als Geiseln gehalten 
hat. bekommt dagegen eine zehn· 
jährige Freiheitsstrafe. Der Haupt
schüler Martln Loerchner aus Dor· 
sten, der belde Fälle ln einem Auf
satz für einen Wettbewerb des nord
r heln·westfällschen Justizministeri
ums bewertet, hält belde Urteile für 
u ngerecht: Im ersten Fall sei die 
Strafe zu niedrig, 1m zweiten Fall 
hätten die Richter zu streng be
straft. 

Zwar müßten Richter unabhängig 
voneinander ihr Urteil fällen, doch 
sie sollten sich gegenseitig beraten. 
Denn zu große Strafabweichungen 
verstehe .der Bürger• nicht mehr, 
schrieb Loerchner und fragte: .Justi
tia ist zwar blind und hat eine Waa
ge, aber muß sie auch taub sein?" 
Loerchner wurde Neuntbester. Die 
Preisträger stellte Justizmintster 
Krumsiek jetzt in Düsseldorf vor. Ins· 
gesamt hatten 150 Schüler aus den 
zur Teilnahme aufgeforderten zehn· 
ten Klassen Arbeiten für den Wett· 
bewerb eingereicht, dem das Thema 
.Recht haben und recht bekommen 
- Sorgt unsere Justiz für Gerechtig
keit1" gegeben worden war. 

Ein anderes Beispiel führt Loerch-

(B .Z. vom 29.07.1986) 

ner für seine Auffassung an, daß 
.Reiche" sich .ihr" Recht leichter 
verschaffen können als .kleine Leu· 
te·. Ein Arzt soll die Krankenkasse 
um 6, I Millionen Mark betrogen ha· 
ben. Er zahlt 2,5 Millionen Mark Kau· 
tion, setzt sich aus Deutschland ab 
. und sitzt wieder in der kaliforni· 
sehen Sonne·. 

Für Professor Soeffner von der 
Fernuniversität Hagen, der an der 
wissenschaftlichen Auswertung der 
e ingereichten Beiträge beteiligt war, 
zeigen die Aufsätze, daß die Schüler 
solche Zustände, die sie als ungerecht 
oder unsozial empfinden, zunehmend 
nach moralischen und teilweise auch 
religiosen Kriterien bewerten. Zu· 
gleich werde in den Aufsätzen ein 
.Negalivbild" des Staates sichtbar, 
wobei .die Cleveren· im Kampf um 
Einfluß, Geld und Ansehen immer ge· 
wännen. 1 

Zum anderen, so Soeffner, belegen 
einige Aufsätze auch, daß viele Ju· 
gendlichen dem von den Medien ver· 
mitteilen Rechtsempfinden der Be· 
völkerung mehr Bedeutung zumes· 
sen als den Buchstaben des Gesetzes. 
.Man kommt schließlich zu der Er
kenntnis, daß das von unseren Rieb· 
lern gesprochene Recht oftmals 
nicht identisch ist mit dem Rechts
empfinden des Bürgers selbst•, z.itiert 
Soeffner einen Gymnasiasten. 

DORIS BERVE 

ln einem Monat 
ist .. Bubi" frei 

Dann hat Ex-Boxer Scholz e·· """'""' . 
zwei Drittel seiner H - . 

dre;jährigen Haft verbüßt r . 
IMI90 kllob hbl k llola 

lel11n, 29. Juli Nie: Justizsprecher Volker 

vom 3.07. 1986) 

Erneut "lebenslänglich" 
für llse Schwipper 

Im Prozeß um den Fememord an 
dem 22jährigen Studenten Ulricb 
Schmücker im Juni 1974 ist die 
47jährige Dse Schwipper wegen 
Mordes zu lebenslanger Hall verur
teilt worden. Schmücker 'var nach 
Oberzeugung der 13. Großen Straf
kammer des Berliner Landgerichts im 
Grunewald von Gesinnungsgenossen 
durch einen Schuß in den Kopf getö· 
tel worden, 

Das Urteil wurde gestern völlig 
überraschend nach fünfjiihnger Pro· 
zeßdauer verkündet. Zwei vorhenqe 
Entsche1dt111gen andE•ro::r Großer 
Sr,ralkamme;n des Uerhner Ldndge
richts waren wegen mangelnder 
Glaubwürdigkeit de> Kronzeugen 
und ehemaligen Freundes von Frau 
Schwipper, Jürgen Bodeux, aufgeho· 
ben worden. Vier weitere M.tjnye<· 
klagte erhielten wtederum Jugend· 
strafen ?.wischen viel' und acht Jah· 
ren wegen gemeinscha ftllchen Mor· 
Jes. die sie inZWISChen verbußt [ul· 
"'-•lr'l . 

(Oie Tageszeitung 
vom 18.07 . 1986) 

Freigänger Garski 
arbeitet als Buchhalter 
Der frühere Bauunternehmer und 
A rchirekt Garski. der im 1 ergan· 
eenen Oktober zu einer Freiheits· 
strafe von drei Jahren und elf Mo
narcn wegen Umrcue. Kredube
rrug und Urkundenfalschung ver
uneolt wurde. isr JCtZt Freigimg.er 
Ein JusuLsprechcr tc•lte mn. der 
5-ljährigeJürfc da< Gcrangni~ 'icit 
Momag jeden Morgen vcrlas>cn 
und müs~eabends LUrückkehren 
Garski arbeite rag~über als Buch
halter bei einer Gru ndstücks' er
waltungsgescllschaft. Derl:.x·Ar
chttckt sei in den Genuß der nor
malen Freigangsregelung gekom
men. sagrc der Sprecher. Im M5rz 
kommendeo Jahre~ wtrd Gar'"' 
Zweidrinel se1ner Srrafe verbullt 
haben. Dann konneeraufBe"äh
rung enrlassen werden. llfl 

HHte ln eineM Monot 
wird der ebe1110lls- a.. 
rvbboxer Gontaf . llubl" 
kltolz, 54, ,,., oelo.: Ant 2f. 
A~~gont loat er nel Drittel 
"'"' Hoftotrote verbUit. 

K<:ihne: Noch zwei Drittel 
Verblißung einer Hofi'SttO· 
fe gibt es reale Chancen 
für eine Freilassung. Oie 
Reststrafe wird dann zur 
Bewöhn.mg ausgesetzt. 

(Berliner Morgenpost vom 12.07. 1986) 

.,Bubi" Scho!z not om 22. 
Juli 198<4 seine Frau Helge 
noch durchteehier Noch! 
durch einen Schu& durch 
die Tollellentür getötet 
(...82! berichtete). Dos Unell 
des Schwurgerichts: drei 
Jahre Haft wegen fohrläs
slger Tötung. 

Scholl hat in eir'lem Mo-. 
not 728 Tage Holt verbüßt, 
kriegt keil\8 .,Extrawurst", 
wenn er entfassen wird. 

Scholz hot die letrte Zell 
im offenen Strafvollzug 
verbracht, arbeitete rogs· 
Ober im BOro einer Kobel· 
fobrik, schlief in der Ne
benstelte der Hoftonstoll 
Söthslro&e (lichterfelde). 

Die Anstaltsleitung hol 
der Entlassung zugestimmt 
- wegen guter l'Ohrung. 
Jetzt entscheiden Staats· 
onwohschoh und Strofvoll· 
strec.kung11kommer. 

Seltsamer Schöffe 
fiel Richter ins Wort 
Es gibt bet Justitia gelegent

lich etwas zum Lachen. Es 
gibt aber Vorfälle. die eher 
zum Weinen sind, wie dieser: 

sprang dieser wtitend auf. hob 
den rechten Arm und sagte 
,.Heil Hitler". Daraufnin ver
besserte ihn der seltsame 
Schöffe, ein 38jähr~ger Musik
lehrer· .. Das heißt Sieg Heil." 

•acht, als•abso
andere Gefan
reich Schwerst-

(Berliner Morgenpost vom 10.07.1986) 

Als der Vorsitzende einer Gro
ßen Strafkammer in Moabit in 
einem Rauschglft-Prozeß ge
gen einen Libanesen gerade 
das Urteil mitden Worten ., Im 
Namen des Volkes .. :· spre
chen woUte, fiel ihm ein 
Schöffe ins Wort: ., Aber nicht 
in meinem Namen''. Und wei· 
ter. .. Sie wissen doch, daß ich 
mit dem Urteil nicht einver
standen bin." 

Diese in der Moabiter Ju
stizgt>schichte bisher einmall· 
ge Entgleisung eines Schöffen 
wird ein gerichtliches Nach· 
spiel haben. Gegen den Laien
richter ist ein Ermittlungsver
fahren wegen Verletzung des 
Beratungs-Geheimnisses ein
geleitet worden. 

ter Rundschau 
vom 2.07. 1986) 

:;eld für Gefangene" 
Juli (dpa). Für eine bessere 
ler Arbeit von Strafgetange
h die Bundesarbeitsgemein
io:ualarbeit~r und Sozialpäd· 
Dienstag in Bonn eingesetzt. 
ltion hat sich jetzt nach eige
n mit einer entsprechenden 
en Bundestag gewandt. 
larbeiter weisen darauf hin. 
Iiehkeil für eine bessere Ent
' ~fangenen im Strafvoll
~egeben sei. ergänzende ln
r in den beiden zurückliegen
·ioden nicht abschließend er
~ u •d damit verfallen seien. 

Justizbeamter in Zelle 
zusammengeschlagen 

Bei einer Zellenkontrolle bat ge
ste·rn mittag der wegen Totschlags 
zu zehneinhalb Jahren Haft verur
teilte Strafgefangene Axel Magulla 
(33) in der VollzL~gsanstalt Tegel ei
nen Justizbeamten krankenhaus
reif geschlagen. Wie die Justizpres
sestelle mitteilte, erlitt der Beamte 
eine Gehirnerschütterung und 
Prellungen. Er wurde in ein Kran
kenhaus eingeliefert. 

Bei der routinemäßigen Kontrol
le in seiner Zelle habe sich Magulla 
unversehens umgedreht und dem 

Justizvoll7.ugssekretär ohne er· 
kennbaren Anlaß seinen Schädel 
ins Gesicht gerammt und ihn dann 
mit Fausthieben traktiert. Ob Ma
gulla so von einem Versteck ablen
ken woUie. wurde nicht bekannt. 

Der Verband der Justizvollzugs. 
bediensteten Berlin forderte die 
Justizverwaltung auf. gegen Ma
gulla Strafantrag wegen versuch· 
ten Totschlags zu steUen. Im Janu
ar 1983 hatte er in der Winterfeldt
straße (Schöneberg) einen Libane
sen erschossen. lpo 

Der verblüffte Vorsitzende 
holte ein paarmal tief Luft. er
mahnte den Schöffen scharf 
und fuhr mit der Urteilsver
kündung fort. Während der 
Begründung las der Schöffe 
Zeitung. Dies brachte thm ei· 
nen zweiten strengen VeJWeis 
ein. 

Als der Vorsitzende zum 
Schluß den 32jährigen Ange. 
klagten - er war zu vier Jahren 
Haft verurteilt worden - über 
die Rechtsmittel belehrte, 

Dies ist zwar. wenn es durch 
einen Schöffen geschieht, 
kein Straftatbestand. aber es 
gibt im Gerichtsverfassungs
gesetz (GVG) eine Vorschrift, 
wonach ein Schöffe, wenn er 
den Pflichten seines Amtes 
rucht nachkommt, mit einem 
Ordnungsgeld bis zuJOOO 
Mark belegt werden kann. 

Der Libanese. der mit einer 
Deutschen verheiratet ist, 
wurde wegen unerlaubten 
Handeins mit 200 Gramm He· 
roin verurteilt. frk 
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"~ii e heißt das?" . "Spatz", quakt 
der Dicke mich an, "hörst du nicht 
zu, wenn ich mit dir rede?" "Aha, 
so - Spatz, sagt mir natürlich 
alles, und was bitteschön ist das 
genau?" Mit dieser Rückfrage hab' 
i ch mal wieder einen empfindlichen 
Nerv getroffen . "Ja glaubst du 
denn , du 1vürdest dafür auf Ausgang 
gehen , v1enn wir das so genau wüß
ten?" Okay , okay Dicker , ich bin 
ja schon weg . 

~uf nach Charlottenburg, Berlins 
.".neuestem 'Schicki-Micki' Bezirk . 
Am Richard- l~agner-Platz in Rich 
tung Sömmeri ng -Sporthalle und da 
geht's rechts ind ie Quedl inburger
straße . Von 'Schicki -Mi cki' ist 
hier nichts mehr zu spüren . Das 
ist schon wieder Industriegebiet, 
und die Hochspannungsmasten mitten 
in der Fahrbahn sind sehr dekora
tiv . Die Nr . 2 ist leicht gefunden 
und da steht's dann auch: 
"SozialPädagogisches Arbe i ts- und 
TherapieZentrum e . V. - Spatz li": 
Nettes, mittelgroßes Haus mit 'nem 
Zaun rum, bestimmt der ehemalige 
Traum eines gehobenen l~itte l Stands
bürgers . Die Tur steht offen, so 
daß ich ungeniert eintrete . Unver-
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kennbar, hier sind Knackis am 
Werke, denn sofort dröhnt mir Heavy 
Rock entgegen. Die Arbeit ist voll 
im Gange. Neben der kleinen Ein
gangshalle wird ein Zimmer tape
ziert, während vom Dachgeschoß ein 
Rumoren zu hören ist, und über 
allem der harte Rhythmus. Ich gehe 
durch zwei weitere Zimmer, überall 
stehen Farbtöpfe und Reste von 
Tapetenrollen,und gelange auf eine 
Terrasse, in einem vor sich hin
wuchernden Gärtchen . 
Die Versammlung ist repräsentativ : 
Dirk und 'Wille' von Spatz und 
Frau Ihnen und Herr Borkenstein 
von der Drogenstation 8 aus Haus I 
sitzen bei einem Kaffee zusammen . 
Doch bevor ich näheres über Spatz 
wissen will guck ich mir erst noch 
das Haus von obenbis unten an . ~ler 
selbst schon renoviert hat kann 
erahnen welche Arbeit drin steckt . 
Die unteren Räume sind, bis auf 
die Feinheiten, praktisch bel'/ohn
bar. Hier und da sieht man noch 
wo aus einem großen Raum Zl•/ei 
mittlere entstanden sind. 

Die Küche ist mit Kühlschrank, 
Herd und Spüle ausgestattet. Was 

noch fehlt ist die heimelige At-

mosphäre, die erst das l~ohnen 
bringt . Im Zwischengeschoß ist das 
Bad fertig installiert. Am Dach
boden dagegen sieht man noch, daß 
das Haus nicht gerade im besten 
Zustand war . Hier liegt noch teil
vle i se Schutt von herausgetrennten 
Wänden und dem Fenstereinbau, da
mit auch hier Wohnraum entsteht. 
"Ja Alter", sagt mir einer der zu
künftigen Bewohner , "die ' drinnen' 
denken immer, wenn vlir rausgehen , 
könnten wir uns ei nen schönen Len z 
machen - nun guck dir das ganze 
an . Der erste von uns zieht in 
vierzehn Tagen ein, und bis wir 
alles auf Vordermann gebracht 
haben, das wird noch ein schönes 
Stück Arbeit . " Ich glaub's und 
auch 1venn die 'Dreckarbeit' in ein 
paar Wochen abgeschlossen sein 
wird, ist lange nicht alles getan . 

Zurück auf die Terrasse und zu den 
'Offiziellen' . Jetzt will ich 

es endlich wissen : Was ist Spatz? 

So lern ich '1.1ille' kennen , der 
Spatz II quasi leitet. Hilfe ja -
autoritäre Kontrol l e nein und des
halb 'quasi', darauf legt 'Wille' 
wert. Was die Jungs nämlich nicht 
aus sich heraus alleine schaffen, 
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das kann und will er ihnen auch 
erst gar nicht aufdrücken. Denn 
die Jungs, das sind ehemalige 
Heroinsüchtige , die in der JVA 
Tegel ihre Haft verbüßen . Und da 
fängt schon an, was Spatz II er
heb 1 i eh von anderen Drogentherapien 
unterscheidet . 

Dieidee 
'l~ille' hat schon etliche Jahre 
Orogenarbeit mit einschlägigen Er
fahrungen hinter sich . Zuletzt 
arbeitete er bei Spatz I mit, 
woraus die Fehleranalyse zur Idee 
führte, in den Knast zu gehen. 
Normalerweise kommt ein Abhängiger 
aus dem Knast zur Therapie 1~ie die 
Jungfrau zum Kind. Der § 35 BtmG 
(Betäubungsmittelgesetz)ermöglicht 
es, die letzten zwei Jahre einer 
Haft zur Therapie auszusetzen. Der 
Knacki stellt einen Antrag und 
warte t ab , ob die Staatsanwalt
schaft diesen genehmigt. 

Im Knast kann er sich dann bei 
diversen Drogenberatern über die 
verschiedenen in Berl in bestehenden 
Therapieeinrichtungen informieren 
und entscheiden in welcher er 
seine Therapie machen \'ti 11. Wird 
sein Antrag genehmigt, steht er 
eines Tages mit dem Drogenberater 
vor dem Tor und los geht's. 

Besondersglücklich kann man das 
nicht nennen. Viele sind völlig 

unvorbereitet , da der Drogenbe
rater letztlich nur eine vervtal 
tungstechnische Aufgabe erfüllt. 
Er kennt seine Klienten nicht 
näher , denn er betreibt keine 
'Knastarbeit' im eigentli chen 
Sinne. So kommt's schon mal vor , 
daß ihn der eben Entlassene vor 
dem Tor den dezenten Hinweis gibt : 
'Paß auf Alter , du gehst jetzt da 
1 ang und i eh da, tschüß!" 
Auch 1vährend der Therapie 1 iegt 
die 'Absturzquote' bei annähernd 
2/3 . Wer sich so während der 
Therapie absetzt, wird per Haft
befehl ausgeschrieben und verbüßt 
die Restzeit. wenn er l·tieder er
griffen 1vird . Nicht selten ist 
eine neue 'Kiste' dazugekommen. 
Was bleibt ist der Knast und die 
Sucht. 
Deshalb 1vählte sich 'Wille' als 
Anfangspunkt den Knast. Nicht ohne 
dabei skeptisch betrachtet zu 
vterden, denn ' Knastarbe i t' hat 
auch 'draußen' kei nen angesehenen 
Status. Und 'drinnen' hat man ihn 
auch nicht mit 'Hurra' empfangen . 
Schließlich war alles nur eine 
Idee zu einem Versuch mit unge

von der Anstaltsleitung und hatte 
folglich nicht die üblichen · 
'Schlecks' (Ausgang, Urlaub, etc . ) 
zum ködern. Dafür die knall harte 
Forderung: 'clean' sein - 'clean' 
bleiben . Und zwar in jeder Be
ziehung, also Al koho 1 und Haschisch 
mit eingeschlossen. Fürs erste 
fand er drei 11ann. 

Die Gruppe 
Einmal 1'/Öchentl ich traf man sich 
nun mit 'Wille' auf der Drogen
station 7 im Haus I. Nach außen 
hin vtar man damit Z1~ar schon eine 
Gruppe, aber innen sah es anfangs 
anders aus. Dazu kam, daß man auf 
der Station belächelt und teil
l·teise offen verspottet wurde . Knast 
hat seine eigenen Gesetze, und in 
der Gruppe fing man erst mal an, 
sich gegenseitig zu beriechen und 
abzuklopfen. t·1an mußte anfangen, 
eine Beziehung zueinander zu 
knüpfen . • Konflikte, Aggressionen, 
Mißtrauen mußten abgebaut werden . 
Nicht schlucken und alles unter
schl·te 11 ig weHerkochen 1 assen, son
dern auf den Tisch damit, hieß die 
Parole. Schnell merkte man, daß 
für ein Weiterkommen echte Anfor
derungen gestellt waren . 

t1an v1ar ja 'unter- sich'. Die üb
lichen Verschleierungen und Selbst
lügen von Heroinabhängigen griffen 
nicht. Oie Gruppe durchlebte eine 
Zeit der l'techselhaften Besetzung , 
bis sich ein fester Kreis von sie
ben Leuten herauskristalli sierte. 
Hierin lag schon der erste Erfolg. 
Oie Isolation und Kontaktschwäche , 
eine stete Folge der Sucht , \'turde 
mehr und mehr abgebaut , und es 
konnte wirklich von einer Gruppe 
gesprochen \'lerden . Jeder 1·tar Hal t 
und Kontrolle zugleich. Oie Situ
ation des einzelnen und die Pro
blematik der Haft , fingen an sich 
zu verändern. 

Das ProJekt 
Zielstrebig f ingman an, einen Plan 
für 'draußen' zu entwickeln. Mit 
'l-lille' zusammen ging man Spatz II 
an. 14an vtollte 'draußen' als 
Therapiegruppe zusammenbleiben. 
Leichter gesagt als getan, denn um 
es zu verv1irkl ichen gab es Probleme 
genug. 

l~ler soll das bezahlen? Spatz e.V . 
irrkonnte zwar als -anerkannter Trä

ger auftreten, doch wergibt's Geld? 

VIissem Ausgang . Er kam ja nicht Drogentherap~eeinncht ung S PATZ II ln Charlo ttenburg 

'der Iichtblick' 25 



TEGEL INTERN TEGEl INTERN TEGEL INTERN TEGEL INTERN TEGEL INTERN TEGEL INTERN 
Die zuständige Senatsstelle für 
Drogenarbeit (Familie - Jugend u. 
Sport) hatte keine müde Mark mehr 
in der Kasse. Logo- anläßlich der 
750 Jahrfeier Berlins läßt sich 
dem Senat leichter ein Schrott
haufen als Kunst verkaufen, als 
ein Orogenprojekt. Der Senator für 
Soziales, Ulf Fink, ließ sich dann 
breitschlagen, nicht ohne aber den 
einmaligen Charakter der Aktion zu 
betonen . Ein Spatz III womöglich, 
kann von seiner Dienststelle nicht 
finanziert \verden . 

Justizsenator Scholz sollte sich 
dies allerdings mal reiflich 

durchden Kopfgehen lassen, ob seine 
Dienststelle nicht ein weiteres 
Projekt f inanzieren will. Mit 
100.000,-- Dl~ Kosten pro Jahr, 
inclusive der Ausbau des Hauses 
und Personalkosten ist Spatz II, 
bei vorsichtiger Zugrundelegung 
der senatseigenen Zahlen für Haft
kosten, um mehr als die Hälfte 
billiger, als die sieben Mann in 
Tegel \vegzuschl ießen. 
Gut - die Frage nach der Finan
zierung von Spatz II warwenigstens 
geklärt. Die Frage nach der Form 
der l~ohngeme inschaft konnte theo
retisch fürs erste gar nicht be
antwortet werden . Als man dann das 
Haus in der Quedlinburgerstraße 
fand, war man sich zwar einig, daß 
es äußerst geeignet wäre, aber wie 
renovieren? Nun war es an der Zeit, 
die Justiz von dem Projekt zu über
zeugen. 

Die Justiz 
Zv1ei völlig getrennte Vorgänge 
mußten bewältigt werden - die Mög
lichkeit zur Renovierung und für 
den einzelnen die Aussetzung seiner 
Strafe zur Therapie. Die Gruppen
leiter der Station setzten sich mit 
dem Anstaltsleiter, Herrn Lange
Lehngut, in Verb indung, und ihm 
wurde ein ven1egener Vorschlag 
unterbreitet . Verwegen deshalb, 
\•/eil ein Teil der Gruppe nicht ur
laubsfähig \•/ar und praktisch nie 
das Vertrauen gefunden hätte, 
diese Anstalt auch nur für ein 
paar Stunden zu verlassen. Nun 
aber sollten alle raus und das 
gleich dreimal die 11oche. Mittwoch, 
Samstag und Sonntag, von 13 Uhr 
bis 21 Uhr, wollte man nach Char-
1 ottenburg fahren unddie komp 1 ette 
Renovierung in Eigenleistung zu
stande bringen . Und das nicht in 
der 'Minna' oder unter Be\'/achung, 
sondern als weiterer Prüfstein, 
allein in Eigenverant~1ortung . 

Angesichts der Tatsache, daß sich 
die Anstalt nur mit Alibigruppen 
und repressiven Haßnahmen groß-
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'Großbaustelle Dachboden' - die Arbeit geht voran 

z~gig zeigt, kann man schon von 
e1nem 'kleinen Wunder' reden, daß 
schließlich die Genehmigung, ohne 
irgendwelche Auflagen oder Kon
trollbeschränkungen erteilt wurde . 
"Ich glaub", so hörte man über den 
Anstaltsleiter, "der Mann hatwirk
lich mal begriffen um was es da 
ging". Auch die Abteilung V 
- Strafvollzug - im Justizsenat 
ließ es sich nicht nehmen, sich in 
Person von Herrn Bung persönlich 
über dieses Projekt zu informieren. 
Besser wäre, die Anstalt würde zu
künftig Projekte von Anfang an 
fördern, statt sich nur in der End
phase einzuklinken. So manche Ali 
bigruppe würde sich dann zu effek
tiver, erfolgsorientierter Arbeit 
aufraffen . 

l~lährend die Gruppe bereits das 
rFHaus renovierte, mußte nun jeder 
daran gehen, den Antrag nach § 35 
BtmG zu stellen. Maßgeblich ist da
bei der fürden einzelnen zuständige 
Staatsanwalt. Die individuellen 
Strafzeiten \'Iaren ja auch verschie
den, und die erste Prüfung ergab, 
daß, \'/enn jeder nach § 35 BtmG 
rauskam, man vom ersten bis zum 
letzten Mann innerhalb von vier 
Monaten ~1ieder komplett sein würde. 

In dieser Obergangsphase reißt 
aber der Kontakt nicht ab. Zum 
einen gehen die 'drinnen' nach wie 
vor zum \·Iei teren Ausbau raus, und 
die 'draußen' kommen einmal 
zur \1/ÖChentl ichen Besprechung mit 
in den Knast. 

J:etzt, wo ich dies niederschrei 
be, ist es zum Tei I noch Zu

kunftsmusik . So reibungslos wie dies 
allesklingenmag ging's eh nie ab. 
Bis heute sind zwei Mann in das Haus 
eingezogen. Davon hätte einer 
schon längst auf§ 35 BtmG rausge
konnt, hatte aber, um mit der 
Gruppe zusammenzubleiben, darauf 
verzichtet . Bei einem anderen hatte 
der Staatsanwalt bei den Vorge
sprächen grünes Licht signalisiert 
und jetzt, ohne näher auf Gründe 
einzugehen was ihn dazu be\•legt, 
den schriftlichen Antrag abgelehnt . 
so- ist das- die Just iz ist ein 
Kapitel für sich. 

Das war~ dann'! 
Nein - natürlich nicht! Spatz II 
ist an dieser Stelle ja nicht zu 
Ende, es ist erst der eigentliche 
Anfang. Sieben ehemalige Fixer. 
Junkies, Knackis haben einen Be-
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ginn gestartet. Sie haben sich 
über etwa zehn Monate hinweg mit 
sieh und den Umständen der Rea 1 i tät 
auseinandergesetzt . Sie haben, mit 
Hilfe anderer und doch aus eigener 
Kraft, angefangen, ihre Situation 
in die Hand zu nehmen und zu än
dern . Auf ein paar Zeilen gerafft 
klingt das problemlos . 

llieles findet im Detail keinen 
I'Niederschlag. Das auf und ab im 
sonst so monotonen Knastalltag, 
das Schreiben von Briefen, Anträgen, 
das Harten, Ablehnungen einstecken, 
neue An läufe nehmen und immer die 
Ungewißheit, ob die Arbeit zum ge
l·lünschten Ziel führt . Man kann den 

Um so mehr ist es zu be1·1erten, daß 
es geht. Ein engagierter Sozial 
arbeiter und sieben Knackis haben 
es gezeigt. Im Hinblick auf ein 
weiteres ähnliches Projekt 1 ießen 
sich bestimmt auch \'Iieder ehema
lige Abhängige finden, die es mit 
derselben Ernsthaftigkeit, und dem 
Hi 11 en von der Droge wegzukommen , 
betreiben. Deshalb sollte Spatz II 
auch Signalwirkung f~r den Senat 
haben. Solche Projekte sind sicher 
nicht die einzige Lösung, aber 
wenigstens eine. Gezielte Arbeit 
aus dem Knast heraus zur Therapie, 
1~eg von der Droge, hat eine größere 
Berechtigung als mehr Mauern, mehr 
Gitter, mehr Isolation . Das fördert 

'Wohnraum' - die Malerarbe1ten sind abgeschlossen 

Knast durchaus ruhiger verbringen den Drogenkonsum, statt ihn zu be
und auf § 35 BtmG rausgehen und kämpfen. 
sich in einer bestehenden Einrich-
tung ins gemachte Nest setzen. 
Hierin lag die Leistung und liegt 
das Signal für andere. Niemand 
hatte oder konnte der Gruppe ver·· 
sprechen, daß es so laufen würde. 
Die Realitäten in Tegel sprechen 
eher dagegen . Nicht immer zeigt 
die Anstalt so eine Risikofreudig
keit . Man sollte sich deshalbauch 
von dem ersten Erfolg von Spatz II 
nicht blenden lassen. 

r ür Spatz I I beginnt nun ein neuer r Alltagmit anderer Konfl i ktste l 
lung. Das Zusammenleben als Wohn 
gemeinschaft vli rd Anforderungen 
stellen, Arbeitssuche und mehr 
kommt auf die Jungs zu. Es muß 
sich zeigen, ob das gelernte, sich 
den Problemen zu stellen ohne in 
die Droge zu flüchten, Bestand hat . 
Und 1~ie bei der gesamten Vorge-

ZENTRALE BERATUNGSSTELLE 
DER FREIEN STRAFFÄLLI GENH ILFE IN BERLIN 

Sie können uns in den Haftans ta 1 ten 
Tegel und Plötzensee durch Vormel
der bzw . überdie Gruppen 1 ei ter er
reichen oder einen Brief direkt an 
uns senden. Wir kommen zum persön
lichen Gespräch in den Knast oder 
Sie konvnen in unsere Beratungsstel 
le . 
Wir bieten in der Beratungsstelle 
eine Gruppe zur Vorbereitung der 
Entlassung an, die jeden Donners
tag-Nachmittag unter der Leitung 

von Fr. \~unsch und Hr. Knauer statt
findet. Teilnehmen können Frauen 
und Männer, die urlaubsfähig sind, 
die Genehmigung der Haftanstalt be
kommen und ca. 6 - 12 Monate vor 
der voraussichtlichen Entlassung 
stehen. 

Ober 1~ei tere Gruppenangebote i nfor
mieren wir Sie gern auf Anfrage. 
Unsere Broschüre "\4ohin - v1as tun" 
können Sie kostenlos anfordern. 

schichte so ist auch hier die 
Gruppe als solches gefordert , denn 
nur 1~enn sie in ihrer t·1ehrheit am 
Ende des Jahres noch besteht , wird 
das Folgejahr finanziert. 

ft en Weg dazu hat die Gruppe schon 
.,festgelegt. Nicht umsonst hat man 
sich einen Gruppenraum eingerich
tet. Gemeinsame Gespräche, Er
fahrungsaustausch , Al ltagskram und 
1·1as sonst noch anfällt 1·1i rd rege 1-
mäßig gemeinsam abgevlickelt. Die 
Gruppe wi 11 vor a 11 em verhindern , 
daß der einzelne wieder in den 
alten Trott, in die selbstgewählte 
Isolationzurück verfällt . 'Privat' , 
schön und gut , aber ein Maß an 
'öffentlichkeit' wird da sein und 
manch einer wird sich auch mal 
Kritik gefallen lassen mü ssen. 
Auch Alkohol wird weiter 'out' 
sein, selbst für Besucher. 
"l~eißt du", erklärt mir die Gruppe 
bei einem ihrer v1öchentl ichen Tref
fen im Knast, "wir machen uns da 
schon unsere Gedanken, wie das 
alles funktionieren soll und wird . 
Aber wir wollen das jetzt auch 
nicht zerreden oder hergehen und 
für jeden 'Scheißdreck' eine Re
gel aufstellen bis vor lauter Re
geln alles erstarrt. Wir sehen 
doch in der Anstalt was dabei her
auskommt . l~i r haben gek 1 ärt, wenn 
mal einer 'abstürzt ', daß er hier 
nicht bedröhnt ankommt, sondern 
erst 1·1enn er 1o1i eder runter ist. 
Klar, nicht über Tage oder Wochen, 
sondern innerhalb vierundzwanzi g 
Stunden . Und dann werden wir uns 
zusammensetzen und auch da eine 
Lösung finden. Dafür sind wir ja 
eine Gruppe!" 

Und daß '~lille' nichtder 'Kontrol
letti' vom Dienst ist, war von An
fang an klar. Er ~>~ird tagsüber im 
Haus sein, als Ansprechpartner und 
Hilfe zur Koordination. Als wiruns 
zum letztenmal sprechen sagt er: 
"\·las wir da machen ist, sag einmal: 
leben lernen!" 

ArbelleiWOhlfahn oer Stadt Berlln • · V. 
Caritasverband IOr Betlln e.V. 
Das Dlekonlaclle Werk Berlln a. Y. 

-map-

Deutscher Pari talleeher Wohllahrtavtrband 
StraJtaJJigen· und Bewahrungahllft Bertln t.V. 

Sprechzeiten : 

Montag 
Dienstag 
Donnerstag 
Freitag 

und nach Vereinbar ung 

Bundesallee 42/ IV • 
1000 Berlin 31 

Telefon (030) 86 05 41 
*U- Bahn Berliner Str . 
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Was für ein Glück , daß ich jeman
den habe, der mich morgens gegen 
7.00 Uhr weckt, denn durch diese 
engmaschigen Fliegengitter, die 
hier vor jedem Fenster angebracht 
sind, bekommt man kaum mit, ob es 
Tag oder Nacht ist. 
Da ich zu den "Glücklichen" gehöre, 
die hier in diesem Monat "Arbeit" 
haben , komme ich 1~ohl nicht darum 
herum aufzustehen . 
Für Uneingeweihte muß erläutert 
1·1erden, daß die "Arbeit" hier in 
monatlichem Turnus vertei 1 t 11ird. 
Normalerv1eise "arbeitet" eine 
Gruppe von ca. acht Mann einen 
lllonat lang, wird dann abgelöst und 
mußdennächsten Monat von 35,-- Dr1 
Taschengeld leben, da dann die 
nächsten acht Mann "arbeiten" , so 
daß jeder mal darf. Natürlich nur 
wer möchte . 
Vier Mann möchten zum Beispiel zur 
Zeit nicht, aus welchem Grund auch 
immer . Einer meinte : "Mensch, ich 
war draußen leitender t4onteur, da 
können die mir doch nicht mit 'ner 
Beschäf tigung für geistig Behin
derte kommen!" Z\-1ar hat er recht, 
doch ich ziehe es vor zu arbeiten. 
denn wenn man auf die Abschirm
station für Dealerkommt,heißt es, 
daß man durch eigenes Verschulden 
ohne Arbeit ist , v1as bedeutet, daß 
man keinen Taschengeldantrag bewil
l igt bekommt und zu allem Oberfluß 
noch Haftkosten zahlen muß . 
Al so einen Kaffee der Marke "Löffel 
stand", hin zum Fernsehraum der 
Station und ran an die Tüten . Das 
ist hier der Standardjob : Durch 
mülltütengroße Plastiktüten zwei 
Strippen zum Verschnüren ziehen, 
die Tüten zusammenlegen und ver
packen . Ab1·1echs 1 ung bieten zeit
I·Jei se noch zwei andere Arbeiten: 
1. Plastikbuchstaben für Himveis

tafe ln sortieren . 
2. Kleine Federn und Stifte in 

Röhrchen für Computertastaturen 
zu puren. 

Hie schön für uns . 
So sitze ich da, fühle mich geistig 
um 20 Jahre zurückversetzt (Ich bin 
27 Jahre alt) und hege die berech
tigte Hoffnung, im nächsten Monat 
wieder mit den Tüten spielen zu 
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dürfen, da nur noch 15 Mann diese 
absurde Station bewohnen. 
Das KlageliedmeinesTischnachbarn, 
darüber, daß man ihn hier schon 
acht ~1onate lang festhält, er immer 
noch keine Anklageschrift hat, und 
alles nur, weil sich in einem an 
ihn gerichteten Brief Rauschgift 
befand, v1i rd durch unseren Stations
beamten unterbrochen, der in den 
Raum tritt. Die von mir beantragte 
~~iederaushändigung meines Radio
recorders sei genehmigt, und wir 
könnten das Gerät jetzt von der 
Hauskammer abholen, teilt er mir 
mit. 
Vor Tagen hatte die Abteilung 
Sicherheit meine Zelle kontrolliert 
und, wie hier üblich, nachdem sie 
nichts fanden, erstmal das Radio 
zur Oberprüfung mitgenommen . Ich 
hatte das Gerät ja erst seit 14 
Tagen und saß nun abends wieder in 
einer totenstillen Zelle ohne Heavy 
11etal . Das sollte bestimmt meinem 
Verständnis der Haftstrafe dienen, 
damit ich in Ruhe Buße tun kann. 

---

Statt dem Gefangenen das Radio 
wieder auszuhändigen, bringt die 
Abteilung Sicherheit es zur Haus
kammer, 1~oraufhin man beim VDL eine 
Wiederaushändigung beantragen muß. 
Ober diese Logik war sogar unser 
Stationsbeamte entzückt. 
Nach dem abenteuerlichen Weg durch 
die Zlveitürige Schleuse der Station, 
vorbei an Bekannten, die die 
unmöglichsten Fragen stellten, dem 
bunten Treiben im Rest des Hauses, 
bekomme ich in der Hauskammer fast 
einen Schock. Mein Recorder ist 
wirklich restlos über- prüft . Die 
Schrauben an der Rückwand sind 
falsch angeordnet. Man kann jetzt 
beim Anheben durch einen Spalt ins 
Gerät sehen. Das ATA, welches man 
bei der Zellenkontrolle versehent
lich bei mir verschüttete, sitzt 
auf den Lautsprechermembranen und 
in allen Ritzen. Der Funktions
schalter steht auf "AUX". A 1 ka li
batterien für 20 ,-- Dr1 sind leer, 
Kabel ist verboten, so kann ich 
nicht einmal überprüfen, ob das 
Gerät überhaupt noch funktioniert . 
Da ich hier nochmal raus möchte, 
habe ich das als Test meiner Tole
ranzgrenze verbucht. 

Die Arbeit schlaucht, desha 1 b kommt 
die Mittagspausewiegerufen. Essen 
- der Mensch freut sich, meine Toi
lette sich auch, als ich ihr den 
gesamten Schüsselinhalt zukommen 
lasse. Post - der Brief wird mir, 
wie hier Ublich, ohne den Briefum
schlag ausgehändigt. Vor nicht 
langer Zeit bekam man seine Post 
sogar nur fotokopiert. Arzt - er 
kommt zur Visife extra hier hoch 
in den Beamtenraum - Behandlungs
dauer ca. drei Minuten. Zählung -
12 .00 Uhr, es tutet ekelhaft laut 
und alle Gefangenen inTegel werden 
für 20 bis 30 Minuten eingeschlos
sen und gezählt. Könnte ja einer 
spazierengegangen sein. 
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Als wieder aufgeschlossen wird, 
erfahre ich, daß mein Besuch schon 
da ist. Sprechstunde - soll ich 
mich freuen? Fast al l e Kontakte 
nach draußen habe ich hier auf der 
A 4 abgebrochen, wegen dieser 
unmenschlichen Sprechstunden mit 
Trennscheibe. Die Gefühl ssch\•lan
kungen zwischen Freude, Hilflosig
keit, Sehnsucht nach Zärtlichkeit, 
Aggression, Traurigkeit, Gier nach 
Sex, pervertiert durch diese Trenn
scheibe, machen mich fertig. Doch 
auch heute habe ich alles wieder 
gut überspielt, wie auch die mich 
besuchende Frau . So komme ich mit 
den Händen voller Kekse , die ich 
im Grunde gar nicht haben wollte, 
wieder hoch auf die Station . 

Man kommt von der Sprechzelle der 
A 4 gar nicht zu den Automaten, 
wie andere Gefangene nach der 
Sprechstunde , und ist -daher total 
desorientiert was das Warenangebot 
angeht. Deshalb sage ich immer 
"Kekse" zu dem Beamten, der den 
Automatenzug erledigt. 
Hieder ran an die Tüten, langsam 
arbeiten, damit für den ganzen Tag 
Beschäftigung da ist. Nicht wie 
neulich, wo wir im Akkord das 
Tagespensum hinter uns brachten 
undunsder Beamte nur einen halben 
Tag schrieb, weil nachmittags nicht 
rumgesessen werden darf, sondern 
gearbeitet werden muß. 

14 .30 Uhr Feierabend. Die Nichtar
beiter werden ausgeschlossen, und 
es geht endlich zur Freistunde. 
Zwar hat man uns den kleinsten 
eingezäunten Platz zukommen lassen, 
doch lieber im Freien drängeln , als 
auf so einer stickigen Station 
sitzen, v1o die Belüftung scheinbar 
nur im \~ i nter eingeschaltet wird. 
Ein Bekannter ru f t aus einem Fen
ster, wie es mir denn geht in der 

KINTOPP 
Samstag, 30.08 . 1986 

DAS PHILADELPHIA EXPER IMENT 
Was geschah 1943 wirklich? Mit der 
Antwort auf diese Frage wollte 
John Carpenter seine Fans, in dem 
1984 gedrehten Film, fesseln. 
Angeblich beruht die Geschichte 
auf einer wahren Begebenheit . Bei 
Experimenten mit einem neuen Ra
darsystem verschwindet der US-Zer
störer 'Elridge ' spurlos. 
Wohin? Natürlich, nachdem in 'Der 
letzte Countdown' ein Flugzeug
träger in die Vergangenheit ge
langte, in die Zukunft des Jahres 
1984. Aber nicht das ganze Schiff, 
- wen würde auch so ein alter Ka 
sten interessieren? - sondern nur 
zwei Besatzungsmitglieder. 

PRKETRUSGRBE- Rtr 
I'IRLS'~f.lfNOB 

11'1 t<UCF{EJII 
1-//lSCHI.SCH /SI~ 

Isolation, doch bevor ich antworten 
kann, ist schon der beaufsichti
gende Beamte auf dem Plan . Sich 
seiner wichtigen Position bewußt, 
ermahnt er mich, daß Kontaktauf
nahmen verboten sind. 
Wieder auf der Station gibt es 
Abendbrot, das man sich dann um 
17.00 Uhr, zur zweiten Zählung 
(immer noch alle da), in Ruhe zu 
Gemüte führen kann. Als die Türen 
wieder aufgehen, kommt gerade M 
von seinem Gerichtstermin zurück. 
Die Sache, die ihn hier auf die A 4 
brachte. Ein Mitgefangener hatte 
damals behauptet, das Rauschgift 
in seinem Paket hätte M von draußen 
einpacken lassen. Freispruch -
jetzt 1~i rd er ja woh 1 endlich nach 
zwei Jahren die Station hier ver
lassen dürfen. 
Es gibt sogar jemanden, der schon 
sieben Jahre hier oben ist, unter 
diesen verschärften Bedingungen: 
Fliegengitter vor den Fenstern, 
keine Privatkleidung, nur alle 14 
Tage Sprechstunde ( genau eine ha 1 be 
Stunde), kein Kino oder sonstige 

Die Polizei und der militärische 
Geheimdienst müssen sodann für die 
benötigte Action sorgen, , eerweil 
der liebeskranke Jim das Geheimnis 
lösen will, das schon lange nie
mand mehr aus dem Kinosessel reißt. 
Denn Jim will, angeregt durch 
Allisons Kurven, nicht mehr ins 
Jahr 1943 zurückgesaugt werden. 
Wer einst von Carpenters spannungs
geladenen Filmen wie 'Anschlag bei 
Nacht' oder 'Die Klapperschlange• 
fasziniert war, kann nur hoffen, 
daß Carpenter wieder zu seiner 
alten Form zurückfindet. Dieses 
Werk kann man getrost vergessen! 

Samstag, 20.09.1986 

SCHLITZAUGE SEI WACHSAM 

-map-

Als die Karatewelle längst ihren 
Höhepunkt überschritten hatte, kam 

Veranstaltungen, kein Kirchgang, 
nur ein Telefonat in der Woche , 
keine vernünftigeArbeit, Einschluß 
bis 14.30 Uhr am Wochenende, die 
Trennscheibe beim Besuch usw. 
Resozialisierung kann das wohl 
nicht sein - oder? - Was ist das 
überhaupt? 
U holt sein Geburtstagspaket ab . 
Sehr gut, denn wir haben hier all e 
nichts mehr . Wie der Inhalt aus
sieht, kann man dann an seinem 
Gesicht ab 1 esen. Zerbröse 1 te Kekse, 
ze~brochene Schokoladen usw. 
Sicherheit geht vor Lebensfreude ! 
22.00 Uhr Einschluß. Nachdem ich 
den Rest des Tages mit etwas im
provisiertem Sport und 'n bissl TV 
hinter mich gebracht habe, sitze 
ich in meiner Zelle , heute mit 
Radio, denke über den Sinn des 
Strafvollzuges nach und besonders 
über den Sinn der A 4. 
Ich glaube, den heutigen Tag 
schreibe ich mal nieder - jetzt, 
für E u c h ! 

-blk-

TE GEL 
eine Kleinstserie aus Hongkong, in 
den USA und Europa zum Zug: 'The 
drunken master' . 
Im Gegensatz zu den sonst so bier
ernsten, pseudogeschichtlichen 
Volkshelden ist der Held ein reis
weinseliger alter Kauz . Ein fern 
östlicher Robin Hood - Trinker mit 
Witwen und Waisen. Sein spezieller 
Kampfstil entspringt dem Suff und 
jeder, ob nüchtern oder nicht, 
kann ihn lernen, um sich besser 
gegen die Bösewichte dieser Welt 
durchzusetzen . 
Merke : lieber besoffen und tapfer 
umgehauen, als nüchtern und feige 
abgehauen! Bei allen Vorbehalten 
warten auf die Freunde des Genres 
85 lockere Minuten und einige her
vorragende Kampfszenen. -map-
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Der Zahnarzt, der Vollzug und wi r 

In der letzten Ausgabe des Licht
blicks habe ich einen Aufruf ver
öffentlicht, in dem ich Leute suchte, 
die schon längerals zwei WochenZahn
sehrnerzen hatten und - trotz Vor
melder - nicht zum Zahnarzt geholt 
worden sind . Gehört habe i eh so 1 ehe 
Geschichten in der Zeit, die ich 
hier bin, schon oft . Trotzdem 
haben sich nur zwei Kollegen, aber 
auch Doktor Hi 11 i ams gerne 1 det. 
Darüber war ich ganz schön er
staunt, denn mir war klar, daß 
mein Aufruf ein indirekter Angriff 
auf Doktor \•lilliams gewesen ist, 
auch \~enn die Zielrichtung ein 
Beamter war . 
Trotzdem hat er mir sofort einen 
Gesprächstermin angeboten, in dem 
er mit mir die Fälle besprechen 
wollte und mir auch sehr klar und 
offen seine Meinung zu bestimmten 
Gerüchten sagte. Ebenso erklärte 
er mir viel über die Zähne, ihre 
Vorsorge, Behandlung und seine 
Tätigkeit hier in Tegel . Ich muß 
sagen, Hut ab vor soviel Offen
heit trotz einem ziemlich offen
sichtlich gegen ihn gerichteten 
Angriff. Wie ja jeder hier von uns 
1·1eiß reagieren die Angegriffenen 
meist mit linken Retourkutschen 
oder ähnlichen Aktionen anstatt 
mit einem offenen Gesprächs- und 
Hi 1 fsangebot. 
l4ie gesagt, Doktor Will iams nahm 
sich etwas über drei Stunden Zeit, 
für ein Gespräch mit mir, und das 
auf einen sehr warmen Samstag nach 
den Zahnbehandlungen . Hier an 
dieser Stelle möchte ich mich noch
mal herzlich bedanken . 
Das Gespräch hatte für mich drei 
Ergebnisse . Zum ersten und v1ohl 
wichtigsten Ergebnis zählt für 
mich die Zusage, die , wie Doktor 
Hilliams sagt, immer bestand(!), 
jeden, der Schmerzen hat, auch 
sofort zu be~andeln . Dazu ein Tip: 
sollte aufden Vormelder hin nichts 
passieren, dann schreibt sofort 
einen Brief an 'Dr . Williams - per
sönlich' über Pforte 2! Er v1ill 
dann dafür sorgen, daß dann auch 
die Beamten im Haus und Herr l4olf, 
mit dem er zufrieden ist, ihren 
Pflichten nachkommen . 
In sehr dringenden Fällen, v1o auch 
das 'Novalgin' des 'Sanis' nicht 
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gegen die Schmerzen hilft soll man 
Doktor ~iilliams direkt anrufen. 
Die Nummer ist396 42 20. Sollte er 
da nicht erreichbar sein sollen 
wir bei 854 45 60 anrufen, die 
Krankenschwester dort weiß in der 
Regel, wo er ist. Doktor Williams 
kommt dann auch nachts um eins, 
wie mir ein Freund bestätigte. 
Also nicht von den 'Gruppenbe
treuern' ab1~immeln lassen, sondern 
da anrufen, v1enn nichts mehr geht! 
Das zweite Ergebnis für mich v1ar, 
daß ein Kollege, der ca. vier Mo
nate nicht zu Doktor Williams kam, 
drei Tage nach dem Gespräch kor
rekt behandelt worden ist, 1vährend 
der andere, der sich bei mir ge
meldet hatte, nachdem er zwei Mo
nate gewartet hat, auf einen neuen 
Vormelder hin sofort gerufen wurde. 
Doktor Hilliams hält also, 1vas er 
verspricht. 
Der dritte Punkt, der mir wichtig 
erscheint, war der Vorschlag, mal 
hier im Lichtblick über die Vor
sorge und Zahnpflege etwas zu 
sehre i ben. Das 1vi 11 i eh jetzt auch 
machen, Doktor Williams hat mir 
viele Informationen dazu gegeben, 
die ich hier weitergeben will . 
Zuerst ~1erde ich kurz schildern, 
was die Zähne kaputt macht, außer 
wenn man sie nicht putzt. 
Die Zähne \"/erden durch 
besonders angegriffen : 

1. Bakterien 
2. Säure 
3. Chelate 
4 . mechanische Reize 

vier Sachen 

1 . Die Bakterien sind so oder so 
im Mund . Gegen sie hilft nur das 
Putzen und der etwa zv1eimonatige 
Hechsel der Zahnpasta. Heutzutage 
bekämpfen Zahncremes nämlich nur 
einen Teil der Bakterien, deshalb 
ab und zu die Creme v1echseln . Es 
ist übrigens nicht nötig, die 
teure Zahncreme beim Einkauf zu 
bestellen, eine einfache wie z.B. 
'Durodont' tut es auch . Die Zahn
pasta soll eigentlich nur schmecken 
und ergiebig sein, so jedenfalls 
Doktor Williams. Also gegen die 
Bakterien öfters die Zähne putzen. 

2 . Säure und säurebildende Stoffe 
sind fast überall enthalten, ganz 
besonders auch im Kastenbrot der 
Anstalt! leider kämpft Doktor 
Williams seit er hier arbeitet um
sonst dagegen an. Ebenfalls ge-

fährlich für die Zähne: Bonbons, 
Nüsse und Coca-Cola, von Süßigkei
ten wie Honig und 11armelade mal 
ganz abgesehen. Man sollte mehr 
f1ilch, Hinerah1asser und auch 
Äpfel zu sich nehmen, das ist ge
sünder. Dazu sollte man natürlich 
die Zähne nach dem Essen putzen 
oder den Mund wenigstens mit v1armen 
Wasser oder mit ungesüßtem Kaffee 
richtig ausspülen . 
3. Dasselbe gilt auch für die 
Chelate . Das sind Salze, die dem 
Zahn den Kalk entziehen und ihn 
desha 1 b, genauso wie die Säuren, 
sehr brüchig machen . Auch hier 
hilft nur das Zähneputzen nach dem 
Essen oder das Ausspülen mit Kaffee, 
Tee oder 1•1armen Hasser . Dazu so 11 te 
sich jeder die Zeit nehmen. 
4. Mit dem Putzen sind wir schon 
bei Punkt 4 . \<Jir sollten unsere 
Zähne nicht mit zu kaltem Wasser 
putzen, lieber das Wasser vom 
Abend vorher aus der Thermoskanne 
nehmen. \olenn man näm 1 i eh ka 1 tes 
Wasser trinkt, Eis ißt oder sonst
wie Kälte an den Zahn läßt, fängt 
er an, sich zu verziehen . Oie Ge
fahr dabei ist, daß die Füllungen 
herausfallen oder sich lösen bzw . 
der Zahn bricht. Das tut dann 
sch\~einisch 1·1eh . Verziehen tut er 
sich, weilereine harte Schale und 
einen weichen Kern (Pulpa) hat, 
die sich unterschiedlich zusammen
ziehen, wenn sie kalt werden . 
Wußte ich also auch nicht, ist mir 
aber beim Eisessen draußen schon 
passiert . 
Also, wie jeder sieht, ist es sehr 
wichtig gerade hier bei dem Kan
tinenfraß, sich die Zähne nach dem 
Essen zu putzen oder aber sich den 
Mund mindestens auszuspülen. Auch 
sollte man etv1a alle zwei t~onate 
die Zahnbürste erneuern und die 
Zahncreme jeden Monat wechseln 
{beim 'Sani' gibt's auch eine an 
dere als 'Durodont', nämlich 'Sen
sodyne') . Hoffentlich geht die 
Bäckerei von dem einmal gebackenen 
Kastenbrot ab. Es ist für unsere 
Zähne nämlich sehr gefährlich. 
Sie könnte öfter mal das zweifach 
gebackene Brot, in dem nicht so
viel Milchsäure ist, bringen. 
Ich hoffe, Euch bringen die Tips 
etwas und Ihr könnt Eure Zähne 
jetzt noch besser pflegen und wie 
ich mehr für sie tun. Ich danke 
nochmals Doktor Williams für das 
sehr ergiebige Gespräch und seinen 
bisherigen Einsatz für uns. Wenn 
Ihr Fragen zur Zallnpfl ege und Be
handlung habt wendet Euch ruhig an 
Doktor ~lilliams, er gibt korrekte 
Antv10rten und steht auf der rich
tigen Seite. 
Erik Fuchs 
Insassenvertreter Haus IV 
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WIL LKOMMEN AUF DER BüHNE! 
Er ist wieder da! Nach langer, 
selbstgewählter Abstinenz hat der 
'Berufsinsassenvertreter', aus Be
rufung , Jörg Heger, die offizielle 
'Anstaltsbühne ' wieder betreten . 
Insider haben sich schon gefragt, 
wie lange er die Rolle der 'grauen 
Emminenz' noch spielen will . Drum 
Bühne frei zur Tragik-Komödie 
'Küchenbei rat' . 
Die Inszenierung zum Rührstück 
fand im Haus III/E statt. Dort 
traf man sich zur Vollversammlung 
mit dem schwerge1·1ichtigen Thema: 
'Lichtblick' raus aus dem Küchen
beirat . Um dies zu erreichen, 
1·1urde ka 1 ter Kaffee aufge11ännt, 
ein paar abgeschmeckte Halbl·/ahr
heiten als Zutaten gewählt und das 
ganze, mit einem fast einstimmigen 
Ergebnis garniert, im Küchenbeirat 
auf den Tisch gebracht. 
Aus den Vorgängen 84 und 35 um 
Horst \~arther, Horst Kranich und 
Klaus-Dieter Schaffer wurde eine 
nicht tragbare Vertrauensbasis der 
heutigen Redaktion zur Anstalts
leitung konstruiert, und da man 
dem 'Lichtblick' de facto keine 
Zensur nachsagen kann, ei ne 'Vor
zensur der Gehirne' abgeleitet. 
Das gipfelte in den absurden Vor
würfen , daß der 'Lichtblick' Re
daktionsräume hat und der ansta 1 ts
übliche Sklavenlohn als 'üppiges 
Geha 1t' bezeichnet ~1urde. 
Daß sich Jörg Heger jetzt von 
seiner Lohnstufe V in der Druckerei 
herabstufen läßt, loJar nicht zu 
vernehmen . Dafür schreckte man 
nicht davor zurück, den einstigen 
Feind von damals, den hartgebeu
telten und geschmähten Klaus 
Dieter Schaffer , 'posthum ' Ver
gebung zu ge1oJähren, weil ihm ein 
extrem übles Spiel der Anstalts
leitung das Rückgrat gebrochen 
hat . Nobel, nobel, aber da haben 
andere tatkräfig mitgeholfen . 
Dieser Argumentation sollten nun 
die anderen Insassenvertreter vor
behaltlos folgen unter der An
drohung , daß sich die Insassenver
treter von III/E sonst gezwungen 
sähen, den Küchenbeirat zu ver
lassen . Das er\'lartete 'Hurra -
'Lichtblick' raus!' blieb jedoch 
aus. Als sich in der Diskussion 
eine 'Pro-Lichtblick-Stimmung' 
abzeichnete rief Jörg Heger zur 
Ordnung . 

- ~ 
~ 

Es gehe doch nicht an jetzt ein~ Eine eindeutige miese Taktik, der 
fach abzustirrrnen . Die Mandatsträ- Herr r1ewes nicht folgte. Er legte 
germögen bitteschön in die Häuser deutlich klar, daß er lieber die 
gehen und in Vollversammlungen den Zeit opfere III/E jeweils separat 
\oli llen ihrer Hähler im Detail klä- über die Ergebnisse des Küchen-
re~. Damit fand der 'erste Akt' beirats zu informieren, als gegen 
se1nen Abschluß und man trennte die Mehrheit einen Beschluß von 
sich im Einvernehmen, vierzehn III/E zu sanktionieren. Die Insas-
Tage später, bei einem erneuten senvertreter von III/E verließen 
Treffen, Zahlen auf den Tisch zu die Sitzung . 
bringen. 
Weil man in III/E scheinbar der 
Meinung \'lar, die anderen Insassen
vertreter sind solche Hohlköpfe , 
daß sie sich die vorgebrachten 
Argumente nicht lange genug merken 
können, flatterte ihnen ein paar 
Tage später eine schriftliche Zu
sammenfassung mit dem originellen 
Titel 'Lichtblick - ~ein danke!' 
ins Haus . 
Der Schuß ging nach hinten los, 
denn die Insassenvertreter ließen 
sich, ob der Stimmungs- und Nei
nungsmache, nicht für dumm ver
kaufen . Der Vorhang zum ' zweiten 
Akt' 1var dann auch der letzte. 
Haus V brachte zur anberaumten 
Sitzung ein eindeutiges Votum für 
den 'Lichtblick ' mit . Der Insassen
vertreter der TA I stimmte ebenso. 
Darüber hinaus ließ er verlauten, 
daß man in der TA I erbost sei 
wegen dieser Scharade Vollversamm
lungen abzuhalten . Die Insassen 
haben durch ihre Hahl ihr Vertrauen 
in den Insassenvertreter gelegt 
und lassen dies nicht durch die 
Insassenvertreter von III/E an
zweifeln . 
Has darauf folgte 1~ar reines 
Schmierentheater. Der verspätet 
eingetroffene Insassenvertreter 
der TA IV 1o1urde gar nicht mehr 
nach 'seinem' Ergebnis befragt, 
sondern Jörg Heger v1arf nun den 
r.v. 'ern vor sie hätten alles miß
verstanden und den Gefangenen 
falsch vorgetragen . Er forderte 
jetzt den Leiter der \~i rtschaft, 
Herrn Me1·1es, auf, er (!) solle den 
'Li chtb 1 i ck' h i nauskomp 1 iment i eren, 
um einen Auszug von III/E zu ver
hindern . 

Nach dem Auszug von III/E blieb 
nicht mehr viel Zeit , da Herr l'lewes 
durch Urlaubsvertretung etwas unter 
Druck stand . Zu Wort kam deshalb 
nur noch eine Problematik, die 
Henry Förster als Gast von Haus I I 
(da es dort ke i ne 'I .V. ' gibt) auf 
den Tisch brachte . 
Er rügte, daß sich die Anstalts
leitung nach dem Unfall in Tscher
nobyl in völliges Schweigen hüllte 
(siehe 'Lichtblick' 6/86 'Tscher
nobyl ist nicht weit') und dies 
heute in Bezug auf das gereichte 
Essen \'leiterhin tut . Aufklärung 
sei angebracht, und so forderte 
er Herrn ~1e1-1es auf, mit der Sprache 
rauszurücken. 
Herr Me"1es erklärte dazu, daß man 
nach dem Unfall direkt mit der zu
ständigen Senatsstel le und dem t1ax 
Planck Institut in Verbindung stand 
und ausschließlich den von dort 
gegebenen Empfeh 1 ungen gefo 1 gt sei . 
Man ging mit der Vorsicht soweit, 
daß ein in Öüppel gepflanzter und 
von der Strahlenmeßstelle als un
bedenklich eingestufter Salat 
trotzdem nicht angenommen wurde . 
Oie derze i t zur Verarbeitung ge
langenden Lebensmittel entstammen 
dem Berliner Großhandel und sind 
entsprechend geltender Richtlinien 
untersucht . Hehr als dieselbe Ware 
zu kaufen wie der Verbraucher 
draußen, könne man nicht tun . 
Ein Rest Mißtrauen, im Hinblick 
auf die angewandten Kontrollen und 
wie weit man den Angaben des Senats 
und der Anstalt überhaupt gl auben 
kann, blieb. Die Möglichkeit, das 
Essen auf eigene Kappe untersuchen 
zu lassen , besteht ja nicht. 
So ging die Küchenbeiratssitzung 
über einer lebhaften 'Atomdiskus
sion' zu Ende. In der nächsten 
Sitzung hofft man, daß sich der 
Leiter der Bäckerei zur Diskussion 
über die diversen Backwaren in der 
Anstalt einfindet . Dies ist 
dringend zu begrüßen . -ma p-
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Recht l iche Konsequenzen von Drogentests in Haftanstalten 

von Prof. Dr. Arthur Kreuzer, Gießen 

Den nachstehend abgedruckten Aufsatz von Prof. Dr. 
Arthu r Kreuze r habe n wir der Zeitschrift STRAfVER
TEIDIGER, Heft 3, März 1986 entnommen. Dieser Bei
trag gefiel uns von der Thematik und vom Inhalt, so 
daß wir ihn unseren Lesern nicht vorenthalten woll
ten . Der Nachdruck erfolgte mit freundlicher Ge
nehmigung von STRAfVERTEIDIGER. 

Erstmals hat mir dc:m ()l.C :f.ll'eibrii(h'll ein ObtT!-(<·richt di.: in 
\'ieh:n Haftansealten liblkht·n Drogenresrs und dar:lllf ~g(. ge
~riirztl' rc:rhtlichc Konscquc:nzen moniert: Auf den EMIT (En
zyme Multiplic:d lmmunoassay Techniquc:)-Urinrc:st gesrüczn:, 
unüberprüfte Posirivbefunde übl.'r vorangegangenen Umg:lllg 
mit einer illega lc:n Droge rechtfertigen kcinl' SJ11ktionen ( wit• 
Versagung dc:r vorzeitigen Stra fendassung). Dieser Emschei
dung ist zuzustimmen. Ihr kommt erhebliche l3ednltung zu, ist 
sie doch Anlaß, endlich die gesamte fragwürdige Praxis der 
Drogenkontrollmaßnahmen und darauf·gestürztcn rechtlichen 
Konsequenzen in Strafanstalten von Rheinland-Pf.'llZ. Jb.:r auch 
in anderen Bundesländem zu überprüfen . Dcshalb und über
dies, weil einige Fragen im Zusammenhang mit haftanstalts in
ternen Drogentests noch ungeklärt bleiben, sei die Entschei
dung ausfiihrlicher besprochen. 

r. Die Praxis sah - und sieht wohl gelegentlich noch - folgt•n
dermaßen aus: 
Unmittelbar vor und nach Urlaub oder Ausgang wurden allen 
Gefangenen Urinproben abgenommen. Diese wurden mit 
Hilfe des im Labor des Justizvollzugskrankenhauses installier
tt·n Analysegeräts nach dem sog. »Merckotcst Emit-dau-Ver
fah ren« analysiert. Mit dem in den USA entwickelten. in 
Deutschland von der Fa. Syva-Merck seit 1980 verbreiteten 
Vertahren können aufgrund eines immunologischen Scrt•e
ning-Tests Positiv- und Negativ-Befunde für verschiedent' 
Drogen erbracht werd.en. Ein Screening-Test ist jedoch nur 
eine grobe »Siebung«. ln jeder Richtung sind Fehlerquoten 
möglich (falsch-positive und falsch-negative l3d"umk), dk un
lns('hic·dlich mit 5% bis zu 20% eingeschätzt w.:rden. Fehkr 
können namentlich in der Opiatgruppe auftreten und folgen
scll\vcr sein, da es legale (z. B. Codein) und illegale Arten (z. ß. 
Heroin) gibt, ohne daß sich ein konkretes Opiat jeweils durch 
den Tt'St sicher nachweisen ließe. Testunsicherheiten bestehen 
indes auch bei Cannabisnachweisen, und zwar sind sowoh l 
f.1lsch-nt•gativc wie auch falsch-positive Befunde möglich. Im 
Falle von Negativbefunden braucht nichts weiter veranlaßt zu 
werden. Strt'lt besteht aber darüber, wie bei Positivbt·funden zu 
vnfahn:n sei. Wohl einhellig sind Rechtsmediziner und Toxi
kologen dt·r Ansicht, es bedürfejedenfalls dann einer Komroll
an.ilyst•. wt·nn das Ergebnis zu rechtlichen Konsequenzen tlih
rm soll. Dafür bic:ten sich bei Cannabis auf~'l'ndigere. jedoch in 
dt•n meisten rechtsmedizinischen Instituten mögliche cherni
scht·, z. 13. gaschromatographisch-massenspekrroskopische 
Untnsuchungen an '. 
Im Falle eines Cannabis-Positivbefundes wurden in Rht•inland
J>f~lz ohnl.' Kontrollanalyse in der Regel dl'm Gef':lngcnen so
gleich und schematisch alle Vollzugslockt:rungen - Ausgang, 
Aulknbc·schä fcigung , Url:lub - sowie die Übnnahrnt· in den 
otli.•nt·n Vollzug. vor allem aber auch vorzc·itige Entlassung 
n.Kh da 1.- Vab(ißung vasagt. ln einigt·n StrJfansralten lnde
rn Bumksliinda \'t·rzichret m:tn hing.:gcn ganz Jlli dt·n EMIT
lc·,r wq.!;t'll ~t· ine r Risiken: in m anchen Anstalten wird ht:i 
l<'<km J>~>siti,·bdtuld dit· Probe durch <'in rt·chtsn~t·dizini,<·hcs 
.Jn,urtH ll.lCh eint'lll .tmkr.:n Var"~hrt•n liht·rpriifr: in wkder 
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andcrt·n Anst;ilrt•n tlli rfrc noch das gt·schildl.'rte. vo11 eine111 
OL(~ nsrm.d, 111nnicrtt' Voq~.:hl.'n üblich sein. 

~- StratäJbt:dtskitungcn und Aufsichtsbehörde berid(:n sich 
bi,bng gcgt·n(ihn Kritikern dieses Verfahrens darauf, die Va
läßlichkeir dc, bloßm E\.1/T- 'fi·;rs st·i erwiesen und .l!eridrtlidr 
iibapri!fi . So ,rhncb der zusr:indige Referent des Rheinland
Pßlzisdlt'n Justizmin istc:rium' in Kenntnis der erwähnten 
rechtsmedizinischen Bedenken unter dem 8. 12. 1982: "Wir ha
ben keine Veranlassung, an der Beweiskraft der Umersu
chungscrgcbnisse zu zweifeln, die auch von Gerichten inner
halb und außerhalb des Landc:s ancrkanm werden." Der Leiter 
der JVA Wittlich äußerte: sich sogar noch unter dem 18. 2. und 
18. 6. 1985- unbceindruckt von dem Beschluß des OLG Zwei
briickm - in einem Rechtsstreit dahingehend, falsch-positive 
Ergebnisse seien bei der Anwendung des EMIT-Tests ausge
schlossen. 
ln der Tat hatte die St VK des LG Trier, gestützt vor allem auf 
Erklärungen der Vertriebsfirma und ohne das einschlägige 
rechtsmedizinische Schrifttum sowie die oben genannten Ex
perten Zkl konsultieren, in ständiger Rechtsprechung Kritik an 
der Verläßlichkeit des bloßen EMIT- Befundes zurückgewie
sen'. Sie hatte sich bis dahin ihrerseits auf einen unveröffent
lichten Beschluß des OLG Miinchetr v. 15. J. 19821 bezogen. 
Dic·se 13ezugnahme war indes unzureichend. Jenes OLG hatte 
nämlich eine Rechtsbeschwerde nach§ 116 StVollzG als unzu
lässig verworfen, in der Sache also gar nicht entschieden. 
Soweit es in einem obirer dierum hinzugefUgt hane, es sc:i nicht 
zu bc·anstamkn, aufgrunddes EMIT-Tcsts, bei dessen Anwc:n
dung mit mindestens 9:i'Yo Wahrschcinlichkeit Haschischsub
stanzen nachgewiesen worden sc:ien, unerlaubten Haschischge
brauch t>ines Gefangcnen zu folgern, so kommt dem keinerlei 
lkdeurung zu , zumal sich das OLG wiederum auf BGHSt co, 
208 berufen hattt:; mit dieser Bezugnahme ham· es offenbar 
andeuten wollen, ein immunologisches Testergebnis sei nicht 
an sich schon fur eine Beweisfuhrung hinreichend, sondem 
müsse zusammen mit allen anderen für die richterliche Über
zeugung rclevanH'n Umst:inden zu einer persönlichen Gewiß
heit des Richters über t•inen bestimrntt>n Sachverhalt führen 
(Grundsatz der fn:ien Beweiswürdigung). Jenes obirer dictum 
stand überdies auf tönt>rnen Füßen, weil das OLG Miiuchen 
davon ausging, außer dem EMIT-Test stehe kein anderes, tlir 
eine Kontrolle geeignetes Verfahren zur Verfügung; der an
waltlichc Vertreter hatte es nämlich verabsäumt, auf die er
wähnten möglichen zusätzlichen Prüfmethoden hinzuwt>isen. 
Der ßGH har aber in der vom OLG bemühten Entscheidung• 
dnu festgestellt: •> Konnte hicrnach das Schwurgericht bei er
S(hiip(cwlcr ."l.tlll't'lldrm.l! der florlwrulenerl Erkemrtuisnrittcl (Hcr
vorh. v. Vnf.) nicht einen Grad von Wahrscheinlichkeit fcst
srdlcn. der ihm die Überwindung von Zweifeine die Überwin
dung von Z>wifcln an d.:r Schuld des Angc·klagten g<'Stattett'. 
so handdte es rt·chrnüßig, indem es aussprach, daß es die zu 
einer Verurteilung erforderliche Üb.:rzeugung nichr erlangl'll 
könnt'." 

.l· Hmrdh,r/twr,l! und 13ewnrung ans tal tsinterner Drogenübcr
pr(ifungen in Hhcinland-Ptälz haben sich nach jahrclangt'll , 
\·idfälcigc::n Interventionen letzdich wohl aufgrund der Ent
scht·idung des OLC /.H•ribr1i(ken inzwischen,e~l'lf'ilffde/r. Mancht· 
Um1Chcrhl'itcn und nKhr .1bschlidknd geklärtt· Ht·ch r~fra~en 

hk-1lwn indes. 
1),1, wständigt· Justizminis terium h;u Mirrt: 1\)li.\ alk Har'ran
s r:ilrt·n t'rm~dHigt. im Falk positi\'<.:r Tl.'~tcr~ebniss.: und dt·s 
lk~rrcH<'Il\ ,·or.uJgt'g:uJ~elll'n Drogenkonsums durd1 d.:n (;t·-



fangem:n Juf d~\~~·n Kosten d1~· t•mnommcnt· Unnprob~ durch 
~·in~ weiten· eh~ mische AnJI~ •t· t't\\ .1 tu eh tkr Diinnschlcht
chromJtoguphlc 111 einem r~·chtsmedJZ111l)<.ht•tt Jusmut iiber
prüt't·n zu lassen. Jukons~·~JUerHcrwetsc: vc:rWL'lgt'r! man .l:ktrof
fenen. dit• vor dem Stichtag ohne Komrolluncersuchung ab 
Drogenkonsumenten identifiziert waren, ~lllL' nachträgliche: 
Überprüfung, obwohl auch dcren Unnprob~n aufb~wahrt 
wad~n. Auch ISt nicht ersichtlich. ob diese Korrektur in alk·n 
Ansrahen bundesweit vorg~nomm~n worden ist, in dl.'nen 
bislang nach der hier monierten Weis<' verfahren wurde. Seitens 
dt•s l~hc::inland-Pf:ilzischen Justizminist~riums ist eine bundes
wene Umfuge veranlaßt word~·n. 
Es stellt s1ch natürlich die Frage, weshalb man so hartnäckig an 
der alten Praxis festhaltt:n wollte und zeitweise noch festhält 
Hier dürfte vor allem ein ökonomischer bzw. bürokratischer 
Gesichtspunkt ausschlaggebend sein: Viele Jahre hane man auf 
praktikable Schnellnachweisv<.·rfahren- entsprechend etwa den 
Alkoholtests- gewartet; die Ausbreitung des Drogenkonsums 
gerade auch in Haftanstalten war ja bekannt: zudem wurden 
von gelegentlichem Haschischkonsum ausgehende Gefahren 
überschätzt. Das EMIT- Verfahren schien eine Lücke zu schlie
ßen. Die kostSpielige Anschaffung und Wartung dc:r Geräte in 
allen Ansrahen sollte sich wemgstens »amortisieren«. Die Er
kennmis, daß sich trotzdem mcht ohne weaeres rechtlich<.· 
Konsequenzen an Test- Positiv-Befunde knüpfen ließen. sch•en 
dic:se Kalkulation zu durchkreuzen und wurde wohl desw<'gen 
anhaltend verdrängt, obwohl doch aus dem Parallelbereich der 
Alkoholüberprüfungen die Notwendigkeit eines Kont rolltests 
geläufig war. 
Zunächst schien es allerdings so. daß Jedenfalls bei fraglichem 
Cannabisumgang eines Gefangenen während einer Vollzugs
lockerung ein nach zwei Tagen und emeuter Urinprobe gleich
förmig wiederholter EMIT-Test das Restrisiko im Falk· wie
derum positiven Bcfund.:s mit an Sicherhell grenzender W::~hr
scheinlichkeit beseitigen könne. Die Wiederholung ist möghch. 
weil die Zeitspanne bis zum endgültigen Abbau von Cannabis
bestandteilen im Körper vcrglc:!chsweisc lang ist. Gegen dieses 
vermudich hier und da praktizierte Komrollverfahren spricht 
indessen eine weitere Unsicherheit: Der Betroffene: könmc 
behaupten. zwischen erster und zweiter Urinkontrolle erstmals 
Cannabis genommen zu haben; dies aber könme etwa nach 
Rückkehr \•Om Urlaub gewesen sein, so daß gerade nicht der 
Nachweis erbracht wäre, er habe den Urlaub zur Begehung 
einer Straftat mißbraucht. 
Auch hat sich die Rechtsprechung der wständigen Strafvoll
streckungskammern noch nicht vorbehaltlos auf die ncuc:n 
Erkenntnisse umge)tcllr. lmmc:rhm ist aber die oben erwähnte 
Kammer des LG Tritr von 1hrer ständigen Rechtsprechung 
abgerückt. ohne sich endgültig festzulegen; sie hat jedenfalls 
eine vorzeitige Entlassung im Blick auf einen unkontrolliertc:n 
EMIT - Positiv-Befund fl.ir Cannabis nicht abgelehnt und sich 
dabei auf das OLC Zwdbn'ickm bezogen'. Hin~;c:gen h.u sie die: 
Entscheidung über die dem nämlichen Gefangenen wegen des 
EMIT- Bcfundcs halbjährig gesperrten Vollzugslockerungen 
bts zur Erledigung der Sache clurch dit• bedingte Entlassung 
' 'erschobcn, um tmcm fün schwierig gehaltenen Beweisverfah
ren mit S:Khv~rständigcn und emer endgiilo~tn Fesdegung zu 
cntgcht•n - cm für Berrotli:nc: hcdauerlichc:s und nachteiligt'S. 
Wt'nngletch angnichts b~·kanntc:r Arb.:itsbc:lastung wohl vc:r
:.tändliches und ubhches VorJ.!ciH:n6

• 

4 . Gerade die zuletzt angdlihrrt· Probkmauk de~ Drogcnnat h
welses hci Vollzu~slockerung~·n zei~t. dall mit dem Ueschluß 
des OLC Zwribriitkt•u, sdb~t Wt'nn :.ein~· ßq~rundung von 
anderen Genchtt·n uhanommcn wiirdc:. 1111/rt ,1//r Rt•t/lljfroJ){t'll 

\!t'kl.m smd 
So wurdt· ,·on cnu:m lkti.·rt·men dl.'~ Hht·ml.llld-Ptalzbcht·n 
Ju•t17.mintstaitlll\~ .m~cdc:utt't, man tliH<·r~rhl·Hk ht'l recl!th
chen Konsc:qut·nzcn von EMIT-lkfumlcn zwt:.dtc:n bloll~·n 

l·rd~tt•n dt•r Vollzugslockcnlll~~·n und ~okht·n dl•r ht·dmgtt·n 

Entl•~~un~. Nun 1~1 t'S ndmg, daß dtl' itt;ikoprogno;e in § II 
Ab!> ! StVoiiL(o - gehend tlir .1lk Voll7uplud .. c:rungen. dar
iibt•r htnJu' für d1c \hlc:~ung 111 d~n nflö:m·n Vollzug tlurch die 
Rcgc:lung gk1dn:n W(lrtl.lln~ in ~ 10 Ab. 1 StVollzG. ferner 
fl.ir th:n Urlaub durch Vt·rw~·i:. 111 § lJ Abs. 1 S. t StVollzG 
sowte litr Luckerung~·n zur EndJs~ung~vorbcrt•Jtung durch 
Verwe1~ 1n § 15 Ahs. 3 $ l StVollz(j- eine Jnd~rc ist als die für 
eine: vorzc:Higt· bt·dmgt<.' Emlassung n.1ch § 57 Ab). 1 Nr. l 
StG U gt·fnnkrte. lkt der Endassun~ darr' ein grölkrc:s nisiko 
bestehen (•wenn verantwortet werden kann zu c:rprobt:n ... •) 
ab bei Vollzugslockerungen (•wenn nicht zu beflirchtcn 
isr ... •). Indes. ö h1eßl· diesen Unu:rschit:d gröblich mißzuver
stehen. folgert.: man dauus. die Feststellungen über prognosti
sche R1S1kt·n dürft<.·n 1m e1ncn F.1ll wemgc:r sorgsam getroffen 
werden als im anderen. Lcdiglich d:~rf das Risiko unglctch sein. 
nichtjedoch die Sorgfair bei der Feststellung der ihm zugrunde
liegenden Tatsachen. Das Gericht muß im Streitfall der Versa
gung eines Urlaub) wegen von der Anstah behaupteten Ha
schlschkonsums eines Gef;mgencn wiihn·nd eines vorangegan
genen Urlaubs aus rechtsstaatliehen Gründen prüft:n, •ob die 
Behördt• von einem zutreffenden und vollständi,l/ wnilttlttn 
SaclweriJOit ausgegangen ist •• 7• Es ist c!cr Anstalt also versagt, 
bei Emscheidungcn über Vollzugslockerungen ein weniger 
sicheres Tcstcrgebtm - unkonrrolhenc:r EMJT - Positiv-Befund 
über Cannabis - zugrundezulegen und eine Kontrolle nur für 
Emschetdungcn über bl'tl:ngtc Entld))Ungcn zu ermöglichen. 
Sind Fehkrquellc:n vorhandl.'n und ist es möglich, diese durch 
Komrollprüfungen zu vermeiden. so smd vor jeder rechtlichen 
Kons<.·qucnz diese: Kontrollen durchzuHihren; es handelt sich 
um behebbare Zweifel. Die: Anforderungen an den Nachweis 
eines behaupteten Risikos smd also gleich, die Anforderungen 
an den Grad des R1sikos ungleich. Anders ausgedrückt: Beheb
bart• Zwt·ifc:l müssen illlll1cr .lllsgcräumt werden. unbehebbare 
dagegen könnm möghcherwc:be bc1 der ßcurreilung künftiger 
Rückfälhgkcit unglc1ch b~·\\'C:rtet werden. Insofern ist das vom 
OLC Z.w•·•briickm für b.:dmgt<' Embssungcn Festgestellte ohJle 
weiter~·~ übertragbar Juf Emschcidungc:n über Vollzugslockc
rungc:n. 
Dieses Ergcbms <'rgibt s1ch ebenso aus einer weiteren Überle
gung: Entscheidungen iiber Urlaub und Verlegung in den 
offenen Vollzug dürf~·n auch schon deswegen nicht weniger 
sorgf.ilug getroffen werden .tls Enrsche1dungen über vorzeitige 
Entlassung. weil ihnen eine präjudizierende Wirkung für die 
Emlassungscntscheidun~ zukommt. So wurden bislang- wit> 
erwähnt - Strafrestaussetzungen von Anstaltsleitern nicht be
fürwortet. Wt·nn Gl'fangen~·n zuvor Vollzugslockerungen we
gen Cannab1sumgangs während Clllt'S Urlaubs versagt worden 
waren. 

s. H~irrrt' oJ{<'IIl' Fm:~m )lellen sich unabhängig von der recht
lich-WXIkologJschen Problematik verläßlicher Nachweise des 
Drogenkonsums. lnsbt·~ondere muß bezweifelt werden, ob 
sich die- jedenfalls in m:mchen Strafanstalten - üblichen Reak
tionen Juf HaschischeuuiJhme außerhalb cint'r Anstalt noch im 
Rahmen Jcs Zweck- und Vc:rh:iltnismaßtgen halt.cn. Den Straf
get:1n~;tenc:n erwarten. 1:111' LT w:ihr.:nd <'ines Ausgangs oder 
U r!Ju b~ I hsch i~ch genommen hat, die: Streichung aller Voll
zugslt1Ckt•rungen sowit- dt•r Ausschlult vom vnrgcscht·nen offe
nen Vollzug f'iir en1 hJiht•, Jahr, Jullerdrm dtt' Ablehnung emer 
vorzc:lt1gt·n Entb~)tlltg . ".:hli~ßlich cventudl ~·in weiter<.') Straf
wrf:~hn·u ln mt·hrl:tdwr Hm,icht t'r)< hl'int di~'l> bed<'nklich: 
- Znn1 t'IIIL'Il durür ~chnn durrh da~ Au~nuß di~·)cr Reaktio
m·r• .mLtlllarh ~·tm'' tllllltlldt·,t H·rhälomm:illl!:! b.Jgatdlh.Jftt:n 
l)di~t' ,J.h Cebot dn \rt·rh:d tnl,mdllt);kt·n rmß.1cht~·1 sein. 
Der.lrrt~t· 'l.m~w>nt·n l.ulllttt·u .Jlknf.lll' .llh C:riindt·n .lll\tJit$ut
tc'lllfl Sll'hl·rh~·n und Ordnun~ .mgchrJcill ,e111. fJlh Gd'angen~· 
1111 Str•f,ollzug f>rt>~~·n 11d1111<'11 t>J<·r 'll' in die: An,t~lt bnn
~cn 'iclt1){ wenn man dtl' Vcrw.dwn~Wtlrschriltt·n tuHltt'ti:r~·n-

71C:rt tihc:rnchmen wolltt•'. ,o bdassL·n ~u: doch dt·m An~t3lt,lt:i
tn .:mcn Ermcssnl"ptc:lr.llllll; ,it- akl:iren nur .. ,n der l~e~cl·· 
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(,t·t:m~tt·nc fiir Vollw~,lock.·run~tl'tt tttl~t·ctgncl. dtt· \\ :ihrt·nd 
cmc' Ur!Jub' odn Au~~.m~:. ,·uH· '-lt.il'h.ln: Handlung. lwgan
~t·n lllbt·n: ~it• l:t$'<'11 nochnuJ, .tU~druckhc:h Ausnahmt·n hl't 
bt•,ondcn:n Umst:imkn zu: w"' ab '\trJftat 1. S. der \'erw:~l
tung"·orschriiu:n Jntmehen bt, bnllrf trn ubrign1 der lmer
pn:cauon 1m LtdHe der Vnllzug:.~u:k Joa·std' wurde Ot'tsptcls
Wt'lSe bloßen Ha>cht-;chkon)um Jußcrhalb dt·r Ansealt schon 
deswegen au~)chlidkn, weil -;ich d.tr.lu~ keint· ,. ßefiirduung 
einer Straftat mtt ntchr w1eder gutzulnachcndt·m ScltJdc:n grö
ßeren Umfangs• ergibr. Kiiitliu,l/'" wtll zwar »grundsätzlich alk 
Straftaten• bc:riicksichrigcn, läßt jedoch ggf.' bei »Gc:fahr von 
nur gcringfugagen Straftaten• das Resozialisicrung)imcrcsse Jn 
der Gewährung von Lockerungen übcrv.11cgcn. Von der Voll
zugsziclfassung des § 2 StVollzG aus berrachcc:c wird man 
danach unterscheiden müssen, ob trotz vorangegangener gt.·
ringfUgigcr Smftat eine Lockerung fUr die Wiedcreinglit>dc
rung Jngez<'lgt ISt und ob die Vollzugslockerung wegen einer 
zu befürchtenden Straftat aus Griinden des Schutzes der Allge
meinheit vor weiteren Serafraren unverantwortbar wäre''. ln 
der Regt!! wird man danach Vollzugslockerungen nicht allein 
deswegen versagen dürfen, weil ein erneurer Cannabiskonsum 
nicht auszuschließen isr. Selbst wenn man- wie der Verfasser
einer Lcgalisierung des Cannabisgebrauchs nicht das Wort 
redet. so wird man doch anerkennC'n müssen, daß Cannabis zu 
den am wenigsten riskanten Drogen des BTMG gehört, daß 
sc:1ne R1siken sogar geringer sind als dte mancher legaler Dro
gen, daß die Verbreitung trorz Verbots so stark ist. daß manche 
Kriminalisten und Kriminalpolitiker die Prohibicionsbemii
hungt·n bereitS als gescheitt•rt an)ehen. daß im libngen dt'r 
Ge>Ctl~eber dit• Nmwemligkt'it ci1R·r Differenzierung nicht 
''crkannt, wc:nnglctch im BTMG 111cht ausdrücklich vorge
nl.lmlllc:n hat". Diese Droge scheint allerdings in Teilen der 
Ofii.·ntlichkt:it, Verwaltung und Justiz auf ein Denkcabu, auf 
fixat·rte VorStellungen zu stoßen und entsprechend undifTercl't
ztertc: Reaktionen auszulösen zum Schaden des einzelnen Be
troffenen, zum Schaden aber auch einer ehrhchen, überzeugen
den und deswegen wirksamen Pnmärprävencion. 
- Zum anderen ist schon zweifelhaft, ob - selbst bei strenger 
Auslegung des BegritTs StraftJt in den VVScVollzG - der 
gülnge Nachweis vorangegangenc.'n Haschaschumgangs sicher 
JUf t•ine Straftat schließen läßr. Anerk:tnntermaßen sind ja nidu 
d,., Konsum st'ibs1 sdl(>ll srrafhar, vielmehr nur Besitz und Er
werb'!; Konsum ist aber nicht notwendig mit Besitz und 

Erwerb verbunden. \O ~·tw.J nicht. wenn der Gt"fangem· bci 
v~·r\\',tltdt<'ll <lder Bekannt<·n ZUill Mirrauchen eines •JointS« 
<><kr t'llt~·r I b~clu)chpfeife ~·mgeladen wird; und l'erade diest· 
· llq~dntn!-1 • dmftt• nfahrungsgem!:ill häutig vorliegen. 
- Wc:m·rhm t~t 11111 tkm Nachwcis emes friihercn Cannabis
k<>n,um' .lllfkrhalb Jcr Anstalt noch nicht ohne weiteres di~· 
(;l'IJhr Juch J.:uu{it.(!a'll Ur/.wbsmijlhr<~ruhs durch srralbares Ver
lultl·n hutrl'IChend belegt. So konnte cinc emdringliehe Mah
nun~ 1111t d~m Hinweis .wf w~nere Sankttonen diese Gefahr 
ent)~he1dcnd mmdern. Es wäre: eme Überspannung zu verlan
gt'n. d.tl! t~llr Zwctlcl an der Zuverlässtgkcit des Gefangenen 
:~t~fgrund .,eu11:s bisherigen Verhaltens ausgeräumt sein müß

ten" 
- l.);unu eng vc:rknüpl't ist das 14rbot schl.'llltllischer Beurteilrmg 
und sehemattscher Reaktion statt mdiv1duell angemessener Be
urteilung". Das Ermessen is r durch eine •ins einzelne gehende 
Abwagung aller tm Eim:dfall flir und gegen die Maßnahme 
sprechenden Umstände:• .IU~zuüben'6• ln den hier kricjsierten 
Fällen wird jedoch eindeutig schematisch reagiert. So beschei
det der Leiter der JV A Wirdich üblicherweise Kritiker in Ver
kcnnung des 1hm eingeräumten Ermessens und des Gebots 
mdtvtdudlcr Prüfung folgendermaßen: •Nach § 11 (2) 
StVollzG können Lockerungen tucht m.:hr gewähre werden 
sobald Mißbrauchsgefahr besteht. Bei einem THC-Nachwcis 
gilt die Gefahr nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung als 
hinreichend begründet. Eine andere Entscheidung verstieße 
demnach gq~cn das Gesetz«'7• 

~4 'der lichtblick 1 

- Eine Verletzung des Verbors sehemarisehen Reagierens liegt 
zugleich in der j~·ltlcl/dt'll .-\bSII!/im,l/ tl'tlltaltlltr Rtaktioutll . Wenn 
lib<•rhJupt. so wär~ es bet Entdeckung einmaligen Haschlsch
komums während eines Ausgangs oder Urlaubs wohl ange
messen, die nächste Lockt·rung zu versagen, nicht aber :~lle 

Lockerungen. offenen Vollzug und Scrafrestaussetzung. Ohne
lnn bedürfen dt~ Entscheidungen über Gl·währung offenen 
V\llltu~· oder einer nc,t.HI;>Ctlllll~ tndi\·iduclkr Eignungsprü
t'ungt•n unter Berückstchngung aller Umsdndc nach gänzlich 
andaen :1ls bloß disziplinarischl·n Maßstäben. 
- Endlich sind bei Gefangenen mit längerer Drogenkarriere 
mtlistiHirt• .411fordrnm.~eu nötig. mehr überspannte. Bekanntlich 
tst dcr Strafvollzug- therapeutisch gesehen -nicht gerade die 
sinnvollsr.: Einrichtun!t. l:3csonders h1er wird man mir •Rück
lallen• t•her zu rechnen hJben als tn spezifisch cherapc:ucischen 
lnsmuuonen. Selbst dort aber weaß man. daß mit Rückfallen zu 
rechnen ist, daß es gilt, diese fUr eme weitere Stabilisierung 
therapeutisch zu verarbeiten. ohne sogleich Therapie zu versa
gen. Auch strafjustiziell wird dies- wenn auch nicht überall. so 
doch weitgehend - mcrkannr und bei der Frage ecwa eines 
Widerrufs der Strafaussetzung oder Zurückstellung einer Straf
vollstreckung beachte!. Um der Einheit der Rechtsordnung 
wtllc:n darf im Strafvollzug und bei der Strafrestaussetzung 
nicht mit einander entgeg~ngesetzrcn, im Strafvollzug zudem 
mit wcir übt•rspanncen Anforderungen und Maßstäben gearbei
tet wc:-rden. lnsoiern )ind allerdings auch die Maßstäbe der 
VVStVollzG'~ fragwürdig und überprüfungsbedürftig: Volt
zugslockerungen und offener Vollzug sollen keine bequemen 
Vollzugsccchniken sein,. d1e wenig Sach- und Personalmittel 
bmden: sie sollen auch und besonders schwierigen Gefangenen
gruppen dienen, zu deren Resoziahsierung allmähliche Öf&lun
gen, Durchbrechen dts ••Schonklintas«, • Abhärrung• gegen
iiba Ver~uchungen 111 Freiht•it zum Gelingen der Wi~·derein
ghcderung notwendtg gl'IHiren. Genehre sollten dies bc::i der 
Anwl'l!dung der §§ 10 und tt StVollzG beachten; die insoweit 
,rr~fvullzug~zidwidngen Verw:tltun~svorschrifren bindt.'n ste 
mcht. 
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MUSTERBEGRÜNDUNGEN 
für Anträge und Besehwerden 

zu m Th ema 
111. B R I E FE 
Oie folgenden t4usterbegründungen 
stanmen aus dem "Ratgeber für Ge
fangene mit medizinischen und ju
ristischen Hinweisen" (Berlin 1985) . 
Sie sind von Mitarbeitern des 
Strafvollzugsarchivs der Universi
tät Bremen (hier insbes . Thomas 
Kupka) überarbeitet und auf den 
neuesten Stand gebracht worden. Da 
der Ratgeber nach wie vor in viele 
Anstalten nicht reinkommt, scheint 
uns eine Verbreitung auf diesem 
Wege erforderlich . Weitere Liefe
rungen folgen . Ältere Lieferungen 
können beim Strafvollzugsarchiv 
angefordert werden . 

1. ALLGEMEINES 

Einschränkungen des Briefverkehrs: 
Eine Beschränkung deines Schrift
verkehrs wegen der Menge deiner 
Briefe ist absolut unzulässig(§ 28 
StVollzG) . 
Porto: 
Du solltest jedoch versuchen, deine 
Briefe von der Anstalt frankieren 
zu lassen (die Portofrage ist um
stritten, vgl . Joester in AK § 28 
Rz. 10). Kann sich die Anstalt da 
zu nicht entschließen, dann darf 
sie jedenfalls unfrankierte Briefe 
auch nicht anhalten (OLG Celle in 
ZfStrVoSH 1979, 46). Mindestens 
aber die lokale Post an Gerichte 
und Behörden kannst du zur kosten
losen Behördenpost geben (Joester 
i n AK § 28 Rz . 1 0 ) . 

2. BRIEFKONTROLLE 

Wegen der "Gefährdung von Sicher
heit und Ordnung" oder deiner "Be
handlung" kann die Anstaltsleitung 
- und nur sie! - eine Oberwachung 
deines Briefverkehrs anordnen. Für 
das Vorliegen solcher angeblichen 
Gefährdung müssen allerdings kon
krete, durch ein Gericht nachprüf
bare Anhaltspunkte gegeben sein 
(LG Amberg InfoStVollzPR 1986, 
139) . Ausgenommen von der Brief
kontrolle sind grundsätzlich der 
Schriftwechsel mit deinem Vertei
digerund Petitionen(§ 29StVollzG) . 
Auch darf der Briefverkehr mit An
sta 1 tsbei räten nicht überwacht wer
den (§ 164 Abs. 1I, S. 2 StVollzG) . 

Gegen die Briefüberwachung kannst 
du so argumentieren: 

Es liegen keine konkreten Gründe 
für eine Gefährdung der Sicher
heit und Ordnung derAnstaltoder 
für meine Behandlung im Straf
vollzug vor, weil .. . 
- An dieser Stelle mußt du das 

Vorbringen der Anstalt ent
kräften . -

Daher ist die Überwachung meines 
Briefverkehrs rechtswidrig, denn 
die Anstalt hat nicht ausreichend 
die mit der Briefüberwachung ver
bundene Belastung meiner Kommu
nikation mit der Außenwelt be
achtet (vgl. Calliess/Müller
Dietz § 29 Rz. 2; Joester in AK 
§ 29 Rz . 4) . 

Die Beamten der Zensur dürfen bei 
der Briefüberwachung auf deinen 
Schreiben weder "Randbemerkungen 
anbringen noch einzelne Stellen 
durchstreichen oder unkenntlich 
machen" (VV Nr. 2 Abs . 3 zu § 29 
StVollzG) . 
Abschließend zu diesem Thema sei 
gesagt, daß die Anstalt deine ein
oder ausgehende Post schnell und 
zügig weiterzuleiten hat . Formu
liere z.B. so: 

Die Anstalt muß gemäß § 30 Abs. 
li StVollzG alle Schreiben un
verzüglich weiterleiten. Auch 
die Oberwachuno meines Schrift
verkehrs darf-keine Verzögerung 
zur Folge haben (BT-Drucksache 
7/918, 60) . 

3. ANHALTEN VON BRIEFEN 

Ist ein Schreiben angehalten wor
den, so muß dir die Anstalt dies 
unter Angabe von Gründen mitteilen 
(§ 31 Abs . 3 Satz 1 StVollzG) . Tei 
le des Briefes, auf die sich die 
Anhaltebegründung nicht bezieht, 
müssen dir bekanntgegeben werden 
(VV Nr. 1 Satz 2 zu §31 StVollzG}. 
Frag also mal nach! Angehaltene 
Briefe müssen auf Kosten der An
stalt an den Absender zurückge
schickt werden, denn : 

Das Anhalten eines Briefes än
dert nichts an den Eigentumsver
hältnissen {BT-Drucksache 7/918, 
61 ; BT -Drucksache 7/3998, 17 ) . 
Deshalb sind solche Schreiben an 
den Absender zurückzugeben . 

Leute von draußen sollten daher, 
wenn es darauf ankommt, ihre (oder 
eine ''bessere") Adresse auf den 
Brief schreiben . 
Eine allgemeine Argumentation gegen 
das Anhalten : 

Stets muß der durch die Weiter
gabe des Schreibens angeblich 
drohende Schaden abgewogen werden 
gegen den Schaden. der durch den 
Eingriff in den Schriftverkehr 
entsteht, zumal durch diesen Ein
griff eine Einschränkung des 
Grundrechts auf Informationsfrei
heit nach Art . 5 Abs. 1 GG gege
ben ist (BT-Drucksache 7/918 , 60; 
Calliess/Müller-Dietz § 31 Rz . 
1}. Diesen Grundsatz hat die An
stal t nicht beachtet, indem sie 
einen Teil meine r Kommunikation 
nach außen abgeschnitten hat . 

Nun ein paar Argumente gegen An
ha 1 tebegründungen (in § 31 StVo 11 zG 
sind sie alle aufgezählt), die am 
häufigsten benutzt werden: 
- Gefährdung der "Sicherheit oder 

Ordnung" der Anstalt: 
In Anbetracht der grundsätzli
chen Bedeutung der Meinungsfrei
heit darf der Briefverkehr auf
grund der Generalklausel des § 31 
StVollzG nur in begründeten Aus
nahmefällen unterbunden werden 
(vgl . Joester in AK § 31 Rz. 2). 
Daher müssen von der Anstalt kon
krete, im Einzelfall bestehende, 
und durch ein Gericht überprüf
bare Gefährdungen vorgetragen 
werden (LG Amberg InfoStVollzPR, 
1986. 139}. 
Geringfügige Beeinträchtigungen 
oder Gefährdungen können das An
halten von Briefen nicht recht
fertigen . 
Kein Anhaltegrund ist das Führen 
eines Künstlernamens, wenn nicht 
darüber hinaus konkrete Gründe 
angeführt werden . Mangelnde Iden
tifizierung alleine reicht nicht 
als Anhaltegrund aus (OLG Celle 
v. 15.7.81, 3 Ws 173/81) . 
Da es um die Sicherheit derjeni 
gen Anstalt geht, in der du ein
sitzt, reicht es zum Anhalten 
auch nicht aus, wenn du einen 
Brief erhältst über Sicherheits
vorkehrungen einer anderen An
stalt (OLG Harnburg NStZ 81,239) . 
Ebenfalls kein pauschaler Anhal
tegrund ist in der Regel der Kon
takt mit Mitt~tern oder gar mit 
anderen Gefangenen (vgl . Joester 
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in AK § 31 Rz. 3; zu Mitgefange
nen vgl. auch OLG Zweibrücken v. 
16.12.83 - 1 Ws 74/83). Auch hier 
muß die Anstalt konkrete Gründe 
anführen . 
Schriftwechsel mit der Presse ist 
zumindest so zu behandelnwie der 
Schriftwechsel mit jedem anderen 
(OLG Hamm MDR 1979, 428). 
Auch ein Vergleich von Haftbedin
gungen sowie die Wiedergabe von 
Zitaten aus Presseberichten über 
den sogenannten "Terrorismus" zäh
len als pauschale Anhaltegründe 
nicht (OLG Celle v. 17.3 .1980 -
3 Ws45/85; Calliess/Müller-Dietz 
§ 31 Rz . 2). 

- Grob "unrichtige Darstellungen 
von Anstaltsverhältnissen": 
Wie bei allen Argumentationen 
mußt du dich mit dem Vorbringen 
der Anstalt auseinandersetzen 
und versuchen nachzuweisen, daß 
dein Brief genau das beschreibt, 
was in der Anstalt passiert: 
Die Begriffe "grob unrichtig" und 
"erheblich entstellend", wie sie 
in§ 31 Abs.1 Nr. 3StVollzGver
wendet werden, sind im Hinblick 
auf das Grundrecht der Meinungs
freihel t besonders eng auszulegen 
(Joester in AK § 31 Rz. 6). 
Meine Darstellung ist weder 
"grob unrichtig" noch "erheb
lich entstellend", sondern in 
vollem Umfange zutreffend (nä
her ausführen!). 
Aber selbst wenn meine Angaben 
nach Meinung der Anstalt falsch 
wären, so ist das Anhalten des 
Briefes dennoch absolut rechts
widrig, da hier "wichtige" Be
lange des Vollzuges unberührt 
bleiben (OLG Koblenz ZfStrVoSH 
79, 48; Calliess/Müller-Dietz 
§ 31 Rz. 4). 

Als Anhaltegrund im letzteren Sinne 
reicht z.B. auch nicht aus, wenn 
du als Gefangener eine Broschüre 
zugeschickt bekommst, in der dar
gestellt wird, daß die besondere 
Bauweise von Hochs icherhei tstrak
ten absichtlich eine totale Reiz
verarmung herbeiführen soll, um 
dadurch Gefangene psychisch nega
tiv zu beeinflussen oder ihre In
tegrität zu brechen (OLG Celle v. 
18.3.1980 - 3 Ws 109/80). Auch 
wenn du dich oder andere in einem 
Brief als politische(r) Gefange
ne(r) bezeichnen würdest, reicht 
dies als pauschaler Anhaltegrund 
nicht aus (OLG Celle v. 18 .3.1980 
- 3 Ws 109/80; Joester AK § 31 
StVollzG Rz. 6). 
Wenn die Anstalt meint, dein Schrei
ben nach draußen stelle die Ver
hältnisse "grob unrichtig" dar, 
kann sie ein "berichtigendes" Be
gleitschreiben beilegen. Wenn du 
davon erfährst, ohne daß die An-
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stalt es dirmitgeteilt hat, kannst 
du dich beschweren, da sie dich 
gemäß VV Nr. 2 zu § 31 StVollzG da
von zu unterrichten hat. Beschwere 
dich außerdem darüber, daß die An
stalt auf deine Kosten (Porto) ihre 
eigenen Briefe mitschickt. 
- Bei groben Beleidigungen: 
Bei Beleidigungen kannst du z. B. 
beschreiben, wie sich die von dir 
angeblich "beleidigte" Person ver
hält und daß dir deshalb das von 
dir für diese Person benutzte Wort 
ganz zutreffend vorkommt und von 
dir auf jeden Fall in Wahrnehmung 
berechtigter Interessen ausgespro
chen bzw. aufgeschrieben wurde 
(Schönke/Schröder § 185 StGB Rz . 
7). 

Für nahe Angehörige gibt es noch 
eine besondere Argumentation: 

Das Äußerungsrecht gegenüber na
hen Angehörigen, wie z.B . Ehe
partnern, Eltern, Geschwistern 
und Verlobten, bedarf mit Rück
sichtaufdie Erhaltungdes grund
gesetzlich geschützten Instituts 
der Familie (Art. 6 GG) eines be
sonderen Schutzes (BVerfGE 35, 35) 
so daß hiereine Beleidigunggrund
sätzlich nicht zum Anhalten eines 
Briefes führen kann . Gerade in der 
durch den Strafvollzug bedingten 
Trennungssituation muß es mir und 
meinen Angehörigen weitestgehend 
ermöglicht werden, eine offene 
Kommunikation - auch über An
staltsverhältnisseetc . - zu füh
ren (BVerfG in NJW 1976, 1629). 

Aber auch auf enge Freunde muß 
letztere Argumentation ähnlich an
zuwenden sein. Versuch's doch mal 
so: 

Der grundgesetzlich garantierte 
Schutz meiner Privatsphäre um
faßt nicht nur meine nahen Ange
hörigen, sondern gibt mir auch 
ein uneingeschränktes Äußerungs
recht gegenOber Menschen aus 
vergleichbar vertrau! ichen Freun
deskreisen, so daß durch eine 
"Beleidigung" das Anhalten meines 
Briefes an einen nahestehenden 
Freund nicht zu rechtfertigen 
ist. Jedem Menschen muß nämlich 
ein letzter Freiraum verbleiben, 
wo er befreit von rechtlichen 
Sanktionen vertrauliche Gesprä
che führen bzw. Briefe schreiben 
kann, und in denen er durchaus 
auch seinen angestauten Emotio
nen Luft verschaffen darf (Ru
dolphi SK § 185 StGB Rz . 18/19; 
Lackner § 185 StGB Anm. 3 b ). 

- FREMDE SPRACHE, "GEHEIMSCHRIFT": 

Dieser Anhaltegrund liegt nicht 
vor,weilderBrief von einem (oder 
an einen) ausländischen Gefangenen 

ist, der die deutsche Sprache nicht 
beherrscht. Wenn die Anstalt schon 
eine Überwachung für erforderlich 
hält, muß sie auch selbst für eine 
Übersetzung des Sehre i bens sorgen 
(BT-Drucksache 7/918, 60), deren 
Kosten grundsätzlich die Staats
kasse zu tragen hat (Calliess/Mül 
ler-Dietz § 31 Rz. 2) . Wenn die 
Anstalt die Schreiben von und an 
ausländische Gefangene dennoch an
hält, helft ihnen beim Beschweren! 

- Wenn ein Brief wegen der Anlagen 
(z.B. Zeitungsausschnitte, Bilder 
etc.) angehalten wird, dann muß 
dir zumindest der Brief ausgehän
digt werden . 
- Aus anderen als in § 31 Abs. 1 
StVollzG genannten GrUnden dürfen 
Briefe nicht angehalten werden 
(Calliess/MOller-Dietz§ 31 Rz . 1) . 

4. BRIEFWECHSEL MIT BESTIMM
TEN PERSONEN 

Wenn dein Briefwechselmit bestimm
ten Personen ganz verboten wird: 

Das Verbot meines Briefwechsels 
mit ... durch die Anstalt ver
stößt gegen den Verhältnismäßig
keitsgrundsatz aus § 81 Abs . 2 
StVollzG. Denn wenn die Anstalt 
schon der Auffassung ist, der 
Briefwechsel zwischen mir und 
. . • könne nicht so zugelassen 
werden, dann hat sie nicht deut
lich gemacht, warum sie den von 
ihr angenommenen angeblichen Ge
fahren nicht auch im Wege der 
Briefkontrollenach § 31 StVollzG 
begegnen kann (Joester in AK 
§ 28 Rz . 5). 

Auch können, wie schon mehrfach 
erwähnt, geringfügige Beeinträch
tigungen der Ordnung in der Ansta 1 t 
kein Verbot des Schriftwechsels 
begründen, weil das "Behandlungs
und Eingl iederungsinteresse" grund
sätzlich Vorrang hat (LG Amberg 
InfoStVollzPR 1986, 139). 
Schriftverkehr zwi sehen Gefangenen: 
Er darf nicht anders behandelt 
werden als sonstiger Schriftver
kehr . Dies gilt auch für den 
Schriftverkehr zwischen männlichen 
und weiblichen Gefangenen (OLG 
Zweibrücken v. 16 . 12.1983 - 1 Ws 
74/83). 

Mitgeteilt von: Prof. Dr . Johannes 
Feest, Strafvollzugsarchiv, Uni 
versität Bremen, FB 6. 
(Stand: Mai 1986) 
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~ECHT 
JVA ging, die Personalakten eines Gefangenen i hm in 
einem anderen {Haupt- ) Verfahren zugänglich zumachen, 
die gerichtliche Aufklärungspflicht gebieten könne, 
i m Rahmen der Oberprüfung der tatsächlichen Grundla
gen für die Ermessensentsche i dung der Vollzugsbehörde 
darüber Beweis zu erheben, ob es überhaupt Gehe imhal 
tungsgründe gibt, die die Behörde geltend macht . Eine 
Be1·1eisaufnahme durch Beiziehung der Akten komme nicht 
in Betracht, v1ei l dann deren Inha 1 t auch dem Antrag
stel l er und seinem Verfahrensbevollmächti gten zur 

~~~~~!~~~~~i~~!~l~~~~~~ Kenntnis gegeben ~/erden müßte und damit bereits das 
vom Antragsteller erstrebte Ziel, über das in dem 

~~~ Verfahren erst entschieden \'/erden soll, vor1-1eggenorrmen 
Nürde. Das Gericht könnte sich aber auf andere Weise 
davon überzeugen, ob die geltend gemachten Geheimhal -
tungsgründe vorlägen. 

§ 120 Abs . 1 StVollzG, § 147 StPO (Kein Anspruch auf 
Einsichtnahme in angeha 1 tenen Brief bei Geheimha 1 tungs
gründen) 

1. AUS DER REGELUNG DES§ 120 Abs. 1 StVollzG IN VER
BINDUNG MIT § 147 StPO ERGIBT SICH KEIN ANSPRUCH 
DES GEFANGENEN AUF EINSICHTNAH~1E IN DEN ANGEHAL TE
NEN BRIEF. NACH § 147 StPO STEHT LEDIGLICH 0Et1 
VERTEIDIGER EIN ANSPRUCH AUF EINSICHTNAHt·IE IN OIE 
AKTEN ZU. EIN SOLCHER ANSPRUCH DES GEFAHGENEN BE
STEHT AUCH NICHT NACH Art. 103 GG IN EINEM (ZlH
SCHEN-} VERFAHREN, IN DEI~ ES UH OIE l~EIGERUNG DER 
VOLLZUGSBEHöRDE GEHT, OEH GEFANGENEN DEN BRIEF ZU
GÄNGLICH ZU 14ACHEN , OArliT DIESER IN EINEM ANDEREN 
(HAUPT-) VERFAHREN VER~IERTET HERDEN KANN . 

2. OIE GERICHTLICHE AUFKLÄRUNGSPFLICHT KANN ES GEBIE
TEN, H1 RAHNEN DER OBERPRüFUNG DER TATSJ\CHL ICHEN 
GRUNDLAGE FOR OIE ERHESSENSENTSCHEIOUNG DER VOLL
ZUGSBEHöRDE BEl·IEIS DARüBER ZU ERHEBEN, OB ES OBER
HAUPT GEHEH·1HALTUNGSGRONDE GIBT, WELCHE OIE VOLL
ZUGSBEHÖRDE GEL TEiW t•1ACHT. EINE BEWEISAUFNAHME 
DURCH BE I ZIEHUNG DES Al'4GEHALTENErl BRIEFES K0~1i1T IN 
OEH (ZHISCHE~~ - ) VERFAHRE~ NICHT IN BETRACHT , DA DER 
INHALT OES BRIEFES AUCH OH1 GEFANGENEN ZUR KENNT
NIS GEGEBEN ~/ERDEN 1'1üSSTE UNO DAf>IIT BEREITS DAS VOt·1 
GEFANGENEN ERSTREBTE ZIEL, OBER DAS I'l {HAUPT-) 
VERFAHRE'~ ERST E:HSCHJEOEN ~IEROEN SOLL, lfORHEGGE
NOl·J:·IEN HEROEN \·IOROE. DAS GERICHT KMI'I SICH AUF Aii 
OERE v/EISE ALS DURCH EINSICHT r;~ DEN ANGEHALTENEN 
BR IEF DAVON üBERZEUGEN, OB OIE GELTEND GEHACHTEN 
GEHEIHHALTUNGSGRüNDE VORL lEGE:~ . 

Beschluß des Oberlandesgerichts Hamm 15. August 1985 
- 1 Voll z (VIs) 60/85 -

AUS DEN GRüNDEN : 

Im Gegensatz zu det· Ansicht des Besch\'terdeführers 
steht det· angefochtene Besch 1 uß kei nes1·1egs in Hi der
spruch zu der Entscheidung des OLG Celle vom 3.2.1982 
NStZ 82/302 -. Darin ist ausgefUhrt, daß es in dem 
(Z\·tischen - ) Verfahren, in de!'l es um die ... eigerung der 

Dem ist zuzustimmen, Daraus folgt, daß auch in dem 
hier vorliegenden, gleich gelagerten Fall der Weige
rung der Justizvollz11gsanstalt, einen angehaltenen 
Brief zur Verfügung zu stellen, dessen Beiziehung zu 
dem von der Kammer dargelegten l'lidersinnigen Ergebnis 
geführt hätte, daß der Gefangene den beanstandeten 
Brief doch erhalten haben ~1ürde. Schließlich ~1ar es 
hier im Rahmen der gesetzlichen Aufklärungspflicht 
auch nicht geboten, noch \'/eitere Stellungnahmen des 
Anstaltsleiters oder einer anderen informierten Per
son zur Prüfung der Geheimhaltungsberechtigung einzu
holen {siehe OLG Celle a. a. 0 . ). Oie von der Justiz
vo 11 zugsansta 1 t vorgebrachte Geheimha 1 tungsnot~1endi g
keit reicht in diesem einfach gelagerten Fall aus, 
zumal vteitere Erläuterungen praktisch die Offenbarung 
des Inhalts bedeutet hätten . Danach ist im Ergebnis 
und in der Nesentlichen Begründung die angefochtene 
Entscheidung nicht zu beanstanden. 

Nicht zu folgen ist allerdings der Kammer, daß es die 
Zurückl·teisung des Anspruchs auf Einsichtnahme an den 
angehaltenen Brief im vorliegenden Falle nicht ver
bietet , diesen angehaltenen Brief im Verfahren über 
die Rechtmäßigkeit der Anhaltung zu ven.,erten. Diese 
Verwertung ist nähmlich ohne die Kenntnisnahme des 
Betroffenen nicht möglich. Diese Auffassung der Kam
mer hat aber keinen Einfluß aufdie Entscheidungsfrage 
in diesem Verfahren gehabt . Eine andere Frage ist, ob 
gleichwohl die Rechtmäßigkeit des Anhaltens selbst 
ohne die Ven-1ertung des Briefes festgestellt l·terden 
kann . Darüber ist aber in einem anderen (Haupt- ) Ver
fahten (1 Vollz (Hs) 97/85 OLG Hamm, 33 Vollz 68/84 
LG Krefeld) zuentscheiden . Soweit der zunächst in je
nem Verfahren tätige Richter zu recht nur auf die 
llögl ichkeit eines Zl'tischenverfahrens mit dem Ziel der 
Verpflichtung der Justizvollzugsanstalt mit der Ver
wertung des Briefes in jenem Hauptverfahren einver
standen z.u sein, hi nge1·tiesen und der späterentscheidende 
Richter diesen Hinweis mi ßverstanden hat, ist dies -
zumal ohne Einfluß auf die Entscheidung selbst - kein 
Grund zur Zulassung der Rechtsbesch\·Jerde . 

Entnommen aus ZEITSCHRIFT FüR STRAFVOLLZUG UND STRAF
FJt.LLIGE:IHILFE, 35 . Jahrgang, Heft 3, Seite 191, Juni 
1986 
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§ 46 StVollzG (Anrechenbarkeit von nicht verbrauchtem 
Taschengeld bei der monatlichen Neuberechnung) 

1. DIE ANRECHNUNG DES NICHT VERBRAUCHTEN TASCHENGELD
ANTEILS IST BEI DER MONATLICHEN NEUBEWI LLIGUNG VON 
TASCHENGELD NACH § 46 StVoll zG I ~1 HINBLICK AUF DAS 
t4ERKNAL BEDüRFTIGKEIT DANN UNB ILLIG UNO DAHER ER
MESSENSFEHLERHAFT, l·lENN AU5 VOLLZIIGSORGANISATORI
SCHEN GRüNDEN, DIE DER GEFANGENE NICHT ZU VERTRE
TEN HAT, DAS TASCHENGELD NICHT IN VOLLEM Ut4FANGE 
VERBRAUCHT WERDEN KANN. DIE VOLLZUGSBEHöRDE HAT IN 
SOLCHEN FÄLLEN DH1 GEFANGENEN ENHJEDER DIE l>löGLICH
KEIT EINZURÄUMEN , 14IT DEM RESTLICHEN TASCHENGELD 
SE IN EN NACHHOLBEDARF BE Il-1 NÄCHSTEN MONAT SE I NKAUF 
DECKEN ODER ABER BEI DER NEUBEHILLIGUNG DES TA
SCHENGELDES FOR DEN NÄCHSTEN MONAT DIESEN RESTPO
STEN UNBERüCKSICHTIGT ZU LASSEN. 

2. GRUNDSÄTZLICH SIND BEI DER PRüFUNG DER BEDüRFTIG
KEIT IM RAHt4EN DES § 46 StVollzG ALLE GELDMITTEL 
DES GEFANGENEN BEROCKSICHTIGUNGSFÄHIG. DAS GILT 
AUCH DANN , l~ENN DER GEFANGENE SICH SELBST UM DIE 
MöGLICHKEIT DF.R VF.:RFOGBARKE IT SEINES EIGEN- ODER 
HAUSGELDES GEBRACHT HAT. DIE FRAGE DER BEDüRFTIG
KEIT IM SINNE DES§ 46 StVollzG IST NICHT STARR, 
SONDERN FLEXIBEL UNTER BERüCKSICHTIGUNG DER MONAT
LICHEN HAUS- UND EIGENGELDKONTEN DES GEFANGENEN ZU 
ENTSCHEIDEN. 

Beschluß des Ob~rl~ndesgerichts Hamm vom 26. August 
1985 - 1 Vollz (I•Js) 59/85 -

AUS DEN GRüNDEN : 

Dem in der Justizvollzugsanstalt einsitzenden Betrof
fenen \'Jar für den Monat 1984 ein Taschengeld in Höhe 
von 33,81 Df·1 be\'Ji 11 igt v1orden . Ober diesen Betrag 
konnte er beim Monatse inkauf am 29.3.1984 nicht ver
fügen, \<Jeil er sich auf einem Transport befand . Ihm 
1'/Urde ein Nacheinkauf am 13.4.1984 bewi 11 igt . Aufgrund 
fehlender Preislisten schöpfte er das Taschengeld 
nicht voll aus, sondern verbrauchte dies nur in Höhe 
eines Betrages von 18,50 DM. 
Als dem Betroffenen am 10.4 . 1984durchdie Oberjustiz
kasseauseinem Strafvollzugsverfahren 6,53 Of4 erstat
tet \'Jurden, buchte die Vollzugsbehörde 4,35 014 dem 
Hausge 1 d und 2,18 DM dem Ei genge 1 d des Betroffenen zu. 
l~egen einer Portonachgebühr 1·1urden noch 1, 40 Dr4 vom 
Betroffenen erhoben . Für den Monat März 1984 wurden 
dem Betroffenen 13,37 Dt-1 als Taschengeld bevlilligt, 
1vobei berücksichtigt wurde, daß aus dem 1·1onat 1984 
noch ein nicht verbrauchter Taschengeldbetrag in 
Höhe von 15,31 Di·1 zur Verfügung stand. Außerdem 1·1urde 
noch ein Betrag von 5,13 Dl•l vo·1 bestehenden Haus- und 
Eigengeld angerechnet. 
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Hiergegen erhob der Betroffene Widerspruch, der er
folglos blieb. Den dagegen gerichteten Antrag auf ge
richtliche Entscheidung wies die Strafvollstreckungs
kammer durch den angefochtenen Beschluß zurück . 
Die dagegen form- und fristgerecht eingelegte Rechts
beschwerde des Betroffen~n. der der Präsident des Ju
stizvollzugsamts beigetreten ist, hat der Senat zuge
lassen, da es zur Fortbildung d~s Rechts geboten ist , 
die Nachprüfung der angefochtenen Entscheidung zu er
möglichen. 
Denn zur Frage, inwieweit Haus - und Eigengeld sowie 
nicht verbrauchtes Taschengeld bei de.r monatlichen 
Neube\'Jilligung von Taschengeld nach§ 46 StVoll zG im 
Hinblick auf das 1·1erkmal der Bedürftigkeit anrechen
bar sind, ist - SO\~eit ersieht] ich - in der oberge
richtliehen Rechtsprechung noch nicht Stel l ung genom
men 1·1orden . Die Besonderheiten des Falles nötigen je
doch nicht - wie der Betroffene meint - grundsätzlich 
zu der Frage Ste 11 ung zu nehmen, ob nicht verbrauchtes 
Taschengeld in jedem Falle nicht anrechenbar ist . Denn 
die Berücksichtigung des nicht verbrauchten Taschen
geldes im vorliegenden Falle in Höhe von 15,31 DM war 
offensichtlich nur deswegen möglich geworden, 1veil 
aus vollzugsorganisatorischen Gründen - beim Nachein
kauf standen keine Preislisten zur Verfügung- ein 
vollkommener Verbrauch des Taschengeldes durch den 
Betroffenen nicht möglich 1'-/ar. Es stellt aber eine 
nicht hinnehmbare Unbilligkeit dar, wenn einem Gefan
genen das ohnehin niedrig bemessene Taschengeld des
halb nicht voll zur Verfügung steht , 1veil ein unab
weisbarer Nachholbedarf des Gefangenen deshalb nicht 
gedeckt \'/erden kann, wei 1 aus organi satori sehen Grün
den, die der Gefangene nicht zu vertreten hat, der 
~~lonatseinkauf nicht ausgeschöpft werden kann. Da hier 
wegen fehlender Preislisten der Rest des Taschengel 
des nicht verbraucht werden konnte, hätte die Voll 
zugsbehördedem Betroffenen entweder die Mögl i chkeit 
einräumen müssen, bei dem nächsten Monatseinkauf, als 
die Preislisten vorhanden waren, mit dem restlichen 
Taschengeld seinen Nachholbedarf zu decken oder aber 
bei der Neubewi 11 igung des Taschenge 1 des für. t~ärz 1984 
diesen Restposten unberücksichtigt zu lassen . Dabei 
kann unerörtert bleiben, l'lie zu entscheiden wäre, wenn 
aus Umständen , die nicht in der Vollzugsorgani sation 
begründet sind, das Taschengeld des Vormonats nicht 
verbraucht 1·1orden ist, 1·1eil beispiels\'Jeise der Gefan
gene seinen Bedarf auf andere Heise deckt und das 
Taschengeld nicht in Anspruch nimmt, v1eil er es zur 
Befriedigung seiner Bedürfnisse nicht benötigt und er 
deshalb nicht bedürftig ist. 
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Da die Anrechnung des nicht verbrauchten Taschengeld
anteils von 15,31 Ot·1 offensir:htlich unbillig unddaher 
ermessensfehlerhaft 1·1ar, hat die Vollzugsanstalt die
sen Betrag für den Monat März 1984 nachzuzahlen. 

Soweit der Betroffene jedoch meint, darüber hinaus 
dürfen Haus- und Eigengeld nicht berücksichtig vterden, 
ist seine Rechtsbesch1~erde unbegründet . Grundsätz 1 i eh 
sind bei der Prüfung der Bedürftigkeit im Rahmen des 
§ 46 StVollzG alle Geldmittel des Gefangenen berück
sichtigungsfähig. Das gilt auch dann, 1·1enn - 1-lie vor-
1 iegend - dem Gefangenen ein früheres i·1onatstaschen
ge 1 d des1·1egen ventei gert wurde, 1-1e il er von seinem 
ehemaligen Eigengeld 56, - ON für Briefmarken und 
Schreibmaterial ausgegeben hat, er sich also selbst 
um die Mögl i chkeit der Verfügbarkeit seines Ei gengel
des gebracht hat. Hätte er diese Ausgabe nicht getä
tigt, 1~äre ihm ein Betrag in Höhe des Taschengeldes 
von 33,81 014 verfügbar geblieben, l·tobei dann noch ein 
Ei genge 1 dbetrag von 23, 19 014 verb 1 i eben 1·1äre. Dann 
ist es aber auch nicht rechtsfehlerhaft, wenn dP.r 
riickfließende Erstattungsbetrag von 6,35 or~ - gleich, 
wie er aufgeteilt wurde- bei der Festsetzung des Ta
schengel des in Anrechnung kommt . Eine doppelte Berück
sichtigung der seinerzei t gekauften Briefmarken ist 
darin nicht zu erblicken. Denn die Frage der Bedürf
tigkeit i. S. d. § 46 StVollzG ist nicht starr, son
dern flexibel unter Berücksichtigung der monatlichen 
Haus- und Eigengeldkonten des Gefangenen zu entschei 
den. 

Die Kostenentscheidung folgt aus§ 121 Abs. 2 StVollzG. 

Entnommen aus ZEITSCHRIFT FOR STRAFVOLLZUG UNO STRAF
FÄLLIGENHILFE, 35 . Jahrgang, Heft 3, Seite 184, Juni 
1986 

§56 StVollzG (Einsicht in Krankenunterlagen) 

1. DAS SUBJEKTIVE öFFENTLICHE RECHT DES STRAFGEFANGE
NEN AUF U14FASSENOE GESUNDHEITLICHE BETREUUNG 
SCHLIESST l~EDER BEGRIFFLICH NOCH ZWECKNOT\~ENOIG 
AUCH DESSEN BEFUGNIS ZUM EINBLICK IN DIE ÄRZTLICHEN 
BEFUNDBERICHTE UNO DIE SONSTIGEN ÄRZTLIC~EN UNTER
LAGEN EIN . EIN ALLGEMEINER RECHTSGRUNDSATZ, WONACH 
JEDER DIE IHN PERSöNLICH BETREFFENDEN AKTEN EINSE
HEN KANN, BESTEHT NICHT. AUCH AUS 0Et·1 ANSPRUCH AUF 
RECHTLICHES GEHöR ERGIBT SICH KEltl ALLGEMEWES 
RECHT EHIES STRAFGEFANGENEN AUF EP.ISICHT IN SEHIE 
GEFANGE!~ENPERSONALAKTEN . 

2. Z\HSCHEN EINEN STRAFGEFANGENEN UNO EINEr1 ANSTALTS
ARZT BESTEHT KEINE VERTRAGLICHE BEZIEHUNG, SONDERN 
EIN öFFENTLICH-RECHTLICHES VERHALTNIS, DAS DEt-1 GE
FANGENEN NUR EINEN ANSPRUCH AUF ERHESSENSFEHLER
FREIE BEHANDLUNG SEINER AllLIEGEN DURCH OIE VOLL 
ZUGSANSTALT GE\~AHRT . ES LIEGT SOtHT If.l PFLICHTGE-
1-I~SSEil ERMESSEN DES ANSTALTSLEITERS, OB UNO l iHIEL
CHEf.l U!·IFANG ER AKTENEINSICHT GEHÄHRT. 

3. a) AUCH EilfEH STRAFGF.FANGENEN KI\NN EIN BERECHTIGTES 
INTERESSE , BESTlHdTE UNTERLAGnl SEINER KRANKEN
AKTE EINZUSEHE:~, NICHT VON VORNHEREIN ABGESPRO
CHEN \·IEROEil. SELBSTBESTIHt·lUNGSRECHT UND PERSO-

NALE I~ORDE EINES 11ENSCHEN VERBIETEN ES, EINEt1 
STRAFGEFANGENEil Il-1 RAH11EN '>E IiqER BEHANDLvriG 
OURr:H om AfiSTALTSARZT OIE ROLLE EINES BLOSSEN 
OBJEKTS ZUZUI•1EISEN . SE IN BERECHTIGTES INTERESSE, 
IHN BETREFFENDE KRANKEttUNTERLAGEN EINZUSEHEN , 
!IIRO SICH JEDOCH IN DER REGEL AUF AUFZEICHNUNGEN 
OBER NATURWI SSENSCHAFTLICHE, OBJEKTIVIERBARE 
BEFUNDE UNO AUF BEHANDLUNGSAKTEN (t4EDIKATION , 
OPERATION, ETC . ) BESCHRANKEN. ES ERSTRECKT SICH 
GRUNOSJ:I.TZLICH NICHT AUF AUFZEICHNUNGEN DES AN
STAL TSARZTES OBER GESPRÄCHE 1·1IT DEf.1 STRAFGEFAN
GENEN, OBER OIE VOtl IHt1 GHIONNENEN EINDROCKE , 
SUBJEKTIVE HERTUNGEN SOHlE OIE VEROACHTSOIAGNO
SEN. 

3. b) GLEICH~JOHL KöNNEN AUCH GEGEN OIE GEVJJ:I.HRUNG EI
NER DERART EINGEGRENZTEN AKTENEINSICHT VERSCHIE
DENE GESICHTSPUNKTE SPRECHEN. ES KANN SICH AUS 
ÄRZTLICHER SICHT EINE VOLLE AUFKLÄRUNG OBER EI 
NHI BESTH4MTEN BF.:FUNO VERBIETEN , HEit SCHWERE 
GF.FAHREN FOR DIE KöRPERLICHE UND SEELISCHE VER
FASSUNG DES STRAFGEFANGENEN ZU BEFüRCHTEN SIND 
ODER DAS GEHEIMHALTUNGSINTERESSE DRITTER DIES 
ERFORDERT. INSBESONDERE ABER KöNNEN BELANGE DER 
VOLLZUGSANSTALT IN ERFüLLUNG (l~IE Z. B. ELEMEN
TARER SICHERHEITSINTERESSEN ODER GRENZEN DER 
VERl·IALTUNGSORGANISATION) om BERECHTIGTEN IN
FORMATIONSINTERESSE DES GEFANGENEN ZUIHOERLAU
FEN. 

4. IN JEDEM FALL t<IUSS GEI-JAHRLEISTET SEIN, DASS OIE 
AKTENEINSI CHT NICHT MISSBRÄUCHLICH ERFOLGT. SIE 
DARF NICHT LEDIGLICH ZUM ANLASS GENOMMEN WERDEN, 
DAS t•tATERIAL FOR QUEROLATORISCHE BESCHHERDEN, BE
SCHHlPFUNGEN UNDVERDÄCHTIGUNGEN GEGEN DAS ANSTALTS
PERSONAL ZU BENUTZEN! EINE AKTENEINSICHT DARF AUCH 
NI r:HT ZUR UNZEIT BEGEHRT HEROEN. AtiDERI:RSE ITS SI NO 
DURCHAUS FÄLLE DENKBAR, IN DENEN SOLCHE VOLLZUGS
BELANGE NICHT GEGEBEN ODER SO BEDEUTUNGSLOS SIND, 
DASS FOR E II~E ERr4ESSENSENTSCHE IDUNG DURCH I NTER
ESSENAB\·1AGUNG KEIN RAUM t4EHR IST. 

Beschluß des Kammergerichts vom 10. Dezember 1984 -
5 l·ls 363/84 -

Entnommen aus ZEITSCHRIFT FOR STRAFVOLLZUG UNO STRAF
FÄLLIGENHILFE, 35 . Jahrgang , Heft 3, Seite 186, Juni 
1986 
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WfU f..(Ef55T WI~R BEWEISE E5 REtc 1/T f/U5, 
'WENN DF/5 GERICHT ZUR ÜBERZE(/&UN6 
GEKOMMEN t .5T Of:l5S .5tE SCHUL ])/& 

SIND!WtR StND i-I/ER DlEGfiTfER!! 

§ 119 Abs . 3 StPO (Beschränkung des Rechts auf Ein
zelfernsehempfang) 

1. EINE!·1 UNTERSUCHUNGSGEFANGENEN IST GRUNDSÄTZLICH 
DER EINZELFERNSEHEMPFANG UNTER ENTSPRECHENDEN AUF
LAGEN UNO BESCHRÄNKUNGEN ZU GENEH~1IGEN, WENN EINE 
ERNSTLICHE GEFÄHRDUNG DES SICHERHEITSZWECKS DER 
HAFT UND DER ORDNUNG IN DER ANSTALT AUSGESCHLOSSEN 
IST. 

2. BESTEHT JEDOCH DER VERDACHT, DASS ES SICH BEI DEM 
ANGEKLAGTEN Ul~ EINEN ZU GROBER GEHALTTÄTIGKEIT 
NEIGENDEN GEFANGENEN HANDELT, BEI DEM AUCH TROTZ 
KONTROLU~ASSNAH~1EN UND GEBRAUCHSEINSCHRÄNKUNGEN 
BEFüRCHTET WERDEN NUSS, DASS ER EIN IHM üBERLASSE
NES FERNSEHGERÄT t~öGLI CHERWE !SE GEGEN ANDERE PER
SONEN, INSBESONDERE VOLLZUGSBEDIENSTETE, MISS
BRAUCHT, üBERHIEGT DAS öFFENTLICHE INTERESSE AN EI 
NEi~ GEORDNETEN VOLLZUG DER UNTERSUCHUNGSHAFT DAS 
INFORMATIONSRECHT DES GEFANGENEN . 

Beschluß des Oberlandesgerichts Hamm vom 22 . August 
1985 - 2 Ws 279/85 -

AUS DEN GRüNDEN: 

Durch den angefochtenen Beschluß hat der Vors itzende 
der Sch1~urgeri chtskammer den Antrag des in Untersu
chungshaft einsitzendenAngeklagten , ihm F ernsehei nze 1-
empfang zu gestatten , abgelehnt. Oie hiergegen gerich
tete Besch1•1erde des Angek 1 agten ist unbegri.indet . 
Der Senat hat bereits in mehreren Entscheidungen aus
geführt, daß grundsätzlich einem Untersuchungsgefan
genen der Einzelfernsehempfang unter entsprechenden 
Auflagen und Beschränkungen zu genehmigen ist, wenn 
eine ernstliche Gefährdung des Sicherheitszwecks der 
Haft und der Ordnung der Anstalt ausgeschlossen ist . 
Fernseh~n gehört zu den all gemein zugänglichen Quel len, 
aus denen sich gern . Art . 5 Abs . 1 GG jedermann unter
richten darf . Oieses Recht ist für den Untersuchungs
gefangenen nicht aufgehoben, sondern lediglich auf 
den Grund lagen des § 119 Abs . 3 StPO Beschränkungen 
untervJOrfen . 
Die Ab\'Jägung des Grundrechts auf Informationsfre i heit 
des Untersuchungsgefangenen und der eb1a i gen Gefähr
dung des Sicherungswecl<s u11d der Orcnunl] in r:br An
stalt fUhrt vorliegend zur Versagung des Einzelfern
sehempfangs. ner GenP.hmigung von Einze lfernsehempfang 
steht vorliegend die Täterpersönlichkeit des Angeklag
ten entgegen. Dem Angek 1 agten vti rd vorge1·1orfen, sieh 
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des Mordes und tateinheitlich hiermit des Raubes zum 
Nachteil einer 67jährigen Rentnerin schuldig gemacht 
zu haben . Damit besteht der Verdacht, daß es sich bei 
dem Angeklagten um einen zu grober Ge1·1alttätigkeit 
neigenden Gefangenen handelt, bei dem auch durch Kon
trollmaßnahmen und Gebrauchseinschränkungen die nicht 
ausschließbare Gefahr besteht , daß ein ihm in der Un
tersuchungshaft überlassenes Fernsehgerät möglicher
I'Jei se gegen andere Personen, insbesondere Vo 11 zugsbe
dienstete, mißbraucht . Das öffentliche Interesse an 
einem geordneten Vol lzug der Untersuchungshaft über
\·J iegt somit gegenüber dem Informationsrecht des Ange
klagten . Die vom Verteidiger in seiner als Gegendar
stellung bezeichnete Eingabe vom 29 . Jul i 1985 zitier
te Entscheidung des OLG Düsseldorf (Strafverteidiger 
1985/22) steht dieser Entscheidung nicht entgegen. 
Auch in dieser Entscheidung ist abgestellt auf die 
Umstände des Einzelfa l ls, insbesondere die Persön
lichkeit des Untersuchungshäftlings. Gerade diese 
verbieten vorliegend die Erteilung der Erlaubnis zum 
Betrieb eines eigenen Fernsehgeräts. 
Die Kostenentscheidung beruht auf§ 473 Abs . 1 StPO . 

Entnommen aus ZEITSCHRIFT FüR STRAFVOLLZUG UND STRAF
FÄLLIGENHILFE, 35. Jahrgang, Heft 3, Seite 190, Jun i 
1986 

KAMHERGERICHT - Beschluß 

icH Ve~SteH' li>AFt NictiT
1 WARU.-1 So VtEI...E 

l..-E.vTE 'WA!i> G€<DEN 
!<ABEL- FSö1N SEHEN 

HABEN ... 

In der Strafvollzugssache 

v1egen Teilnahme am Hörfunk 

hat der 5. Strafsenat des Kammergerichts in Berlin in 
der Sitzung vom 15 . Juli 1986 beschlossen: 

Dem Gefangenen ~Ji rd für das Rechtsbeschl~erdever
fahren Prozeßkostenhilfe bevdlligt und sein Ver
fahrensbevollmächtigter Rechtsanwalt Dr . 1·1atthias 
Zieger in Berlin 61, Kottbusser Damm 29/30, bei 
geordnet . 
Die Rechtsbeschwerde des Leiters der Justizvoll 
zugsanstalt Tegel gegen den Beschluß des Landge
richts Berl in - Strafvollstreckungskammer - vom 
7. t1ärz 1986 wird als un zulässig verv10rfen . 
Die Kosten der Rechtsbeschwerde und die dem Ge
fangenen in diesem Rechtszug entstandenen not
wendigen Auslagen trägt die Landeskasse Berlin . 



GRONOE: 
Der Gefangene verbüßt seit September 1984 eine mehr
jährige Freiheitsstrafe in der Teilanstalt I der Ju
stizvollzugsanstalt Tegel . Die dort eingerichtete Ge
meinschaftshörfunkanlage war bereits damals infolge 
defekt gewordener Lautsprecher außer Betrieb. Ein ei
genes netzbetriebenes Radiogerät kann der Gefangene 
nicht benutzen, weil in seiner Zelle eine Steckdose 
fehlt. Auf seinen Antrag, ihm die Teilnahme am Hör
funk zu gestatten, antwortete ihm der Anstaltsleiter 
am 24. April 1985: "Nach Abschluß meiner Ermittlungen 
teile ich Ihnen mit, daß ein Anspruch auf Teilnahme 
am Rundfunkprogramm nicht besteht. Gern. § 69 StVollzG 
kann der Gefangene am Hörfunkprogramm der Anstalt 
teilnehmen, soweit ein solches angeboten 1vird. Das 
ist in Ihrem Fall derzeit leider nicht so". Der An 
staltsleiter verwies den Gefangenen auf andere Infor
mationsmöglichkeiten und teilte ihm mit, daß die Ge
meinschaftsrundfunkanlage in der Teilanstalt I voraus
~ichtlich bis Jahresende 1985 instandgesetzt werde; 
1n den Folgejahren würden nach und nach auch Steckdo
sen installiert 1-1erden. Beides geschah bisher nicht. 
Entsprechend dem Antrag des Gefangenen auf gerichtli
che Entscheidung hat die Strafvollstreckungskammer 
mit dem angefochtenen Beschluß den Anstaltsleiter 
verpflichtet, dem Gefangenen unverzüg lich - spätestens 
einen Honat nach Rechtskraft der Entscheidung - den 
Empfang des allgemeinen Hörfunkprogramms zu ermögli
chen . Mit der Rechtsbeschwerde rügtder Anstaltsleiter 
die Verletzung sachlichen Rechts. 

.•. OfoiNE 
GE fiT' S c::bGti 
<PAR NiCHT ... 

1. Dem Antrag des Gefangenen, ihm fOr das Rechtsbeschwer
deverfahren Prozeßkostenhilfe zu bewilligen und einen 
Rechtsanwalt beizuordnen, ist nach §§ 120 Abs. 2 
StVollzG, 114 Satz 1, 119 2 ZPO stattzugeben. 
2. Entgegen der Ansicht des Gefangenen darf der.Lei
ter der Justizvollzugsanstalt Rechtsbeschwerde einle
gen, weil er Beteiligter des gerichtlichen Verfahrens 
ist (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 StVollzG) und durch die ange
fochtene Entscheidung beschwert l'lird (ständige Recht
sprechung des Senats, vgl. u. a.Beschluß vom 14. r4ärz 
1983- 5 Ws 80/83 Vollz -). Das Rechtsmittel ist aber 
nach§ 116 Abs. 1 StVollzG unzulässig, weil weder die 
Darlegungen der Strafvollstreckungskammer noch die 
Ausführungen der Rechtsbeschwerde Anlaß geben, Leit
sätze für die Auslegung gesetzlicher Vorschriften 
aufzustellen oder die angefochtene Entscheidung zur 
Vermeidung schwer erträglicher Unterschiede in der 
Rechtsprechung zu überprüfen. 
Es bedarf keiner obergerichtliehen Klärung, sondern 
ergibt sich eindeutig aus dem Gesetz, daß§ 69 Abs . 1 
StVollzG jedem Gefangenen das Recht gewährt , am Hör
funkprogranm der Anstalt teilzunehmen (vgl . Sch1·1ind/ 
Böhm. StVollzG, § 69 Rdn . 2; Calliess/ Müller-Dietz , 

StVollzG 3. Aufl., § 69 Rdn . 1; Kaiser/Kerner/Schöch, 
Strafvollzug 3. Aufl., § 6 Rdn. 138) . Das in dieser 
Bestimmung gebrauchte Wort "kann" räumt dem Anstalts
leiter kein Ermessen ein, sondern gestattet es dem 
Gefangenen, auf Teilnahme am Anstaltshörfunkprogramm 
zu verzichten (vgl . Grunau/Tiesler , StVollzG2.Aufl., 
§ 69 Rdn . 1) . Hierbei geht der Gesetzgeber davon aus, 
daß jede Anstalt ein solches Programm anbieten kann 
(vgl . Schwind/Böhm aaO.; AK StVollzG, § 69 Rdn. 1). 
Auf die von dem Anstaltsleiter aufgeworfene Frage, ob 
dem Gefangenen daraus auch das Recht erwächst, die 
Einrichtung einer etwa noch nicht vorhandenen Gemein
schaftshörfunkanlage zu verlangen , kommt es in dem vor
liegenden Fall nicht an . Denn aus den Gründen der an
gefochtenen Entscheidung geht hervor, daß die Justiz
vo 11 zugsansta lt Tege 1 den Er1·1artungen des Gesetzgebers 
entsprechend eine derartige Anlage auch in der Tei 1-
anstalt I eingerichtet und betrieben hat. Es versteht 
sich von selbst, daß die Vollzugsbehörde die von ihr 
zur Verfügung gestellte Anlage instandhalten muß und 
sie nicht ohne sachlich gerechtfertigten Grund ab
schalten darf, wenn sie sich nicht dem Vorwurf aus
setzen will, willkürlich das sich aus § 69 Abs . 1 
StVollzG ergebende Recht des Gefangenen zu beschnei
den. Der hohe Stellenwert, den der Gesetzgeber im 
Hinblick auf Art. 5 GG dem Hörfunk beimißt, wird da
durch verdeutlicht , daß er selbst in unerläßlichen 
Ausnahmefällen nur eine vorübergehende Aussetzung des 
Hörf~nkempfangs zuläßt(§ 69 Abs. 1 Satz 3 StVollzG). 
Es l1egt auf der Hand, daß auch Instandsetzungsarbei 
ten einen sachlich gerechtfertigten Grund bilden kön
nen, die Gemeinschaftshörfunkanlage für die Dauer der 
Arbeiten ganz oder teilweise vorübergehend abzuschal 
ten. Oie Zeitdauer hängt naturgemäß von den Umständen 
des Einzelfalles ab. 
Hier befindet sich die Anlage "infolge defekt gewor
de~er Lautsprecher" außergewöhnlich 1 ange außer Be
tneb . ohne daß dafür ein sachl i eh gerechtfertigter 
Grund , etwa besonderer Umfang oder besondere Schwie
rigkeiten der Instandsetzungsarbeiten, ersichtlich 
ist. Vielmehr hebt die Strafvollstreckungskammer her
vor, daß die Vollzugsbehörde Anhaltspunkte für die 
Annahme eines außergewöhnlichen Grundes für eine so 
lange Abschaltung der Anlage nicht vorgetragen habe. 
Es ist nicht erkennbar und wird auch von der Rechts
beschwerde nicht behauptet , daß die Verpflichtung des 
Anstaltsleiters , dem Gefangenen unverzüglich - spä
testens einen Monat nach Rechtskraft der Entscheidung 
- den Empfang des allgemeinen Hörfun~programms zu er
möglichen , etwa auf die Erbringung einer tatsächlich 
unmöglichen Leistung gerichtet ist . Daher braucht der 
Senat auch nicht zu klären, ob und gegebenenfalls 
we 1 chen Voraussetzungen die Vo 11 zugsbehörde verpfl ich
tet ist , als Ersatz für den abgeschalteten Gemein
schaftsrundtunk dem Gefangenen den Hörfunkempfang auf 
andere !4eise , zum Beispiel über ein eigenes batterie
betriebenes Radio , auf ihre Kosten zu gestatten. 
Die Entscheidung über die Kosten und Auslagen beruht 
auf §§ 121 Abs . 4 StVollzG, 473 Abs. 1 und 2 Satz 1 
StPO. 

Beschluß des Kammergerichts Berlin - 545 StVK 187/85 
Voll z 
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Der Schock war groß! Am 29. Juli 
erschoß 14erner Pi nzner während ei
ner Vernehmung den Staatsanwalt, 
seine Frau und sich selbst. Im Vor
dergrund stand aber nicht die 
menschliche oder unmensch1 iche Tra
gödie dieser Bluttat, sondern die 
Frage: Wie konnte das geschehen? 
Mi llionen von Mark hat man, nicht 
nur in Harnburg , für den Begriff der 
Hochsicherheit ausgegeben. Bauli
che Maßnahmen und 'high-tech-Fir
lefanz' , die weit hinter dem Or
Ne 11' sehen A 1 ptraumvi s ionen zurück
bleiben, wurden Alltag und haben 
dennoch nichts genützt. v/ie immer, 
wenn es zum Versagen von hochtech
nischem Gerät kommt, heißt die Ana
lyse: menschliches Versagen . 
So auch in Hamburg. Der Fehler war 
schnel l entdeckt. Trotz Sperren, 
Gittern, Schleusen und Hochsicher
heit 1<1urden weder die Rechtsamväl
tin noch die Frau Pinzners kon
trolliert - man war in Eile - und 
das, wie sich herausstellte, nicht 
das erste Mal . Die Folgen waren 
tödlich und die politischen Konse
quenzen unvermeidlich . Justizsena
torin Eva Leithäuser, wegen ihrer 
Korrektheit und Liberalität vielen 
ein Dorn im Auge , und Innensenator 
Rolf Lange mußten den Hut nehmen. 
Kriminaloberrat l4olf Plev1ka, Lei
ter der Sonderabteilung fürorgani
siertes Verbrechen, v1urde versetzt. 
Damit schien die erste Hürde genom
men . Nichts wäre der Justiz pein-
1 i eher ge1vesen, a 1 s wenn es wieder 
zu einer öffentlichen Diskussion 
über das Thema Sicherheit gekommen 
v1äre. Der Zeitpunkt dafür loJäre un
günstig, denn die Stimmen um die 
Schleusen, die Aus1veiskontrollen, 
die Gegensprechanlagen und Trenn
scheiben, das ganze System von op
tischer und akustischer Bespitze
lung, bis hin zu schikanösen Kon
trollen, fangen an zu verstummen. 
Man hat sich daran gewöhnt, daß 
man im Gericht oder bei Gefängnis
besuchen immer einem Hauch von 
Argwohn ausgesetzt ist. Der Staat 
traut seinen BUrgern nicht mehr so 
recht und will sie bei Berührungen 
möglichst qualifiziert wissen, in 
gut oder böse. 
Man hat sich auch an die utopisch 
anmutenden Bauten gewöhnt. Bis hin 
zum betongewordenen Den kma 1 für 
Sicherheit, dem Berliner Frauen
knast , dem bisher einzigen - oder 
soll man sagen ersten? - mit \~ach
türmen . Nur die Frage, I'Jarum es der 
alte Schupo nicht mehr tut, Henn 
schon ein einziger menschlicher 
Fehler das Panzerglas und die Vi 
deokamera schachmatt setzt, sollte 
man sich abgewöhnen. 
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TOD IN HAMBURG 

Hinterfragen ist derzeit uner
wünscht. Der Bürger soll treu und 
brav dem angesagten Sicherheitsden
ken folgend, seine Kreuzehen be i 
der anstehenden Volksbefragung ma
chen (sind sie gut oder böse, mein 
Herr/Frau/Kind und Kegel?) und, 
mit etwas mehr Begeisterung bitte, 
sein computerlesbares Kärtchen in 
Empfang nehmen. Das ist Sicherheit 
~ la Wenderegierung! 
Die z1·1eite Hürde war von anderer 
Art. ~Ierner Pi nzner war drogensüch
tig und stand zur Tatzeit unter 
Drogeneinfluß. Klar, daß auch hier 
die öffentliche Meinung gern Auf
klärung darüber haben will, wie es 
dazu kam. Nichts wäre einfacher 
gewesen, als zu sagen: Verehrter 
Zeitungsleser, so ist das eben. Im 
Knastgibt'sHaschi sch, Heroin, Ko
kain und Trips. Wer immer die Kne
te dafür aufbringen kann, bekommt 
das gev1ünschte, mal leichter, mal 
sctw1erer. 
Doch nein, auch das wäre fatal und 
hieße vielleicht schlafende Hunde 
wecken. Nachdem die öf fen t 1 i ehe Mei
nung in den letzten Jahren immer we
niger Interesse an demGeschehen'hin
terdenMauern' gezeigt hat , sollte 
man sienichtmit dem Reizwort Droge 
aufrütteln. Zum einen würde dies 
wieder an der Frage der Sicherheit 
rühren, zum anderen würde eine 
rückhaltlose öffentlichmachung des 
Drogenkonsums und Orogenverhaltens 
im Knast zu deutlichen Zweifeln am 
inhaltlichen Geschehen in den An
stalten f ühren . 
Es ist bezeichnend, daß erst ein 
spektakuläres, blutiges Geschehen , 
die Thematik 'Droge im Knast' in 
die Schlagzeilen bringt. Die Justiz 
reagiert dann auch prompt mit der 
ihr ureigenen Taktik. 
Acht Tage vor der Tat, so ließ man 
verlautbaren, ~o/urde die Zelle 
Pinzners gründlich durchsucht und 
ke in Rauschgift gefu~den. Seitdem 
hatte Pinzner nur noch Besuch von 
seiner Anwältin und seiner Frau . 

t'V· , I 
f 1/ 

Aus dieser Information soll der 
Bürger ableiten, daß Pinzner die 
Orogen ausschließlich von seiner 
Anv1äl tin oder seiner Frau erhal t.en 
haben kann. So wird Meinung ge
macht, indem man ein paar Fakten 
nicht aufzeigt. 
Erstens hatte Pinzner in den ver
bleibenden acht Tagen Hofgang und 
somit Kontakt zu anderen Häft
lingen. Er kann sich dabei durch
aus mit Orogen versorgt haben . 
Zweitens ist es im Knast Gang und 
Gäbe Drogen bei anderen Häftlingen 
'abzubunkern'. Die Durchsuchung 
vom 21. Juli .beweist gar nichts. 
Drittens hat man die Drogen nicht 
einmal nach Pinzners Tod bei der 
Ze 11 enräumung gefunden . Sie waren 
in einer Dose Hautcreme versteckt, 
die von den Beamten achtlos lveg
gei·Jorfen wurde und erst ein ~1it
häftling deckte den Fundort auf. 
Soviel zu 'gründlich' und das , 
nachdem man durch die Obduktion von 
Pinzners Sucht wußte . 
Nichtsdestotrotz scheut sich die 
Justiz nicht, Pinzners Anwältin zu 
beschuldigen und in Haft zu nehmen. 
Ein kl uger Schachzug! Denn ob 
schuldig oder nicht ist hier gar 
nicht mehr die Frage, solange nur 
das Ablenkungsmanöver gelingt . Und 
als gelungen kann man es bezeichnen, 
der Tod in Harnburg ist aus den 
Schlagzeilen verschwunden. 
Für die Öffentlichkeit gilt 'der 
Fall' als aufgeklärt. Die vermeint-
1 ich Verantwortlichen haben die 
Konsequenzen gezogen, und die Schul
digen sind oder werden bestraft . 
~/enn man in ein paar 1·1onaten in 
einer kleinen Notiz nachlesen kann , 
daß die Beschuldigungen gegen die 
Rechtsanwältin sich erhärtet haben 
oder nicht, kräht kein Hahn mehr 
danach. 
Hauptsache man hat sich in jeder 
Beziehung geschickt und ohne \'lei 
teres Aufsehen aus der Affäre ge
zogen. 



Bereits seit mehr als fünf Jahren 
gibt es das Kriminalmagazin PULP. . 
Rudolf Schwendtner und Rainer K. G. 
Ott bringen in diesem Magazin dem 
Hörer nicht den spektakulären Kri
minalfall ins Haus, sondern lassen 
auch einmal den normalen Knacki zu 
Wort kommen . 
PULP ist kein aktuelles Magazin 
und erhebt auch keinen Anspruch auf 
Wissenschaftlichkeit. Es sollen 
nicht hauptsächlich Experten zu 
Wort kommen, sondern die Betroffe
nen, die an ihrem "Ding" dran waren, 
über ihre Schicksale, Ängste und 
Nöte berichten . Außerdem soll die
ses Magazin auch durch fantasievol
le Romane und Erzählungen den Hö
rer zum Selberschreiben anregen . 
Auf zwei verschiedenen Ebenen wol
len die PULP-Macher Einsichten und 
damit auch gleichzeitig einen be
stimmten sprachlichen Umgang för
dern. 
In diesem Jahr findet auch wieder 
ein Krimiwettbewerb statt. Zum 
dritten Mal wird der Walter-Serner
Preis vergeben . 
Wer war Walter-Serner? Serner war 
in der Weimarer Republik ein Dich-

• e1n 
Kriminalmagazin 

ter, der durch seine besonderen 
Milieu-Kenntnisse bekannt war. Er 
schrieb einen Roman und fast drei
hundert Kriminalerzählungen. Seine 
Geschichten zeichnen sich durch 
eine Meisterschaft von Sprachknapp
heit aus, der in diesen Krimiwett
bewerb nachgeeifert werden soll . 
Serners Lebensweg war sehr inter-

essant. Er war über 10 Jahre wie 
vom Erdboden verschwunden und nie
mand wußte wohin . Erst nach langen 
Recherchen hat man jetzt herausge
funden, daß er aller Wahrschein
lichkeit nach im KZ Theresienstadt 
umgekommen ist. 
Im vorigen Jahr beteiligten sich 
fast 300 Leute an dem Wettbewerb, 
und die PULP-Leute hoffen, daß es 
diesmal noch viel mehr werden. Die 
prämierten Stories werden nicht 
nur in einer Sondersendung des Kri
minalmagazins vorgestellt, sondern 
die Siegergeschichte wird im Licht
blick veröffentlicht . Wer teilneh
men möchte, beachte bitte die Hin
weise im Anschluß an unseren Arti 
kel. 
Wer einmal im SFB über seinen Fall 
sprechen will, kann sich an die 
Lichtblick-Redaktion wenden . Wir 
stellen dann einen Kontakt zu ei 
nem Redakteur dieser Sendung her . 
Wir empfehlen unseren Lesern die
ses Magazin zu hören . Die nächste 
Folge gibt es am 28. August und 
ein Insasse unserer Anstalt kommt 
darin zu Wort. 

-gäh-

KRIMIWETTBEWERB BEIM SfB 
Kultur und Gesellschaft I 

Betr.: Walter-Serner-Preis 1986 

Seit mehr als fünf· Jahren sendet 
der SFB jeden letzten Donnerstag 
im Monat (21 .30 Uhr, SFB I) das 
Kriminalmagazin PULP. 
Das Wort PULP kommt aus dem Ameri
kanischen und heißt Brei, Schlamm, 
Schund . Es ist die Bezeichnung für 
die Trivialschmöker, die wir Gro
schenhefte nennen. 
PULP setzt sich mit der Kriminali 
tät gleichsam zwischen Realität 
und Phantasie auseinander. 
Wieder startet das PULP-Team im 
SFB einen Krimiwettbewerb für Fans 
und Profis: Zum dritten Mal wird 
der 
Walter-Serner-Preis 

verliehen. Der Dichter Walter Ser
ner kannte sich aus im Milieu. Er 
war eine Legende in der Halbwelt 
der 20er Jahre . Er schrieb über 
das Leben unter'm Strich . Ihm ist 
der Preis gewidmet. 
Vor einem halben Jahr konnten wir 
den Gewinner des "Walter-Serner
Preises 1985" vorstellen: Fred 
Breinersdorfer mit seiner Erzäh
lung "Pack schlägt sich .• . ". Wei
tere Autoren wurden für ihre Sto
ries ausgezeichnet . 
Hier die Bedingungen für die Teil 
nahme am Krimiwettbewerb "Wa 1 ter
Serner-Prei s 1986": 
- Ihre unveröffentlichte Erzählung 

sollte nicht länger als 100 Zei
len mit je 65 Anschlägen sein 

- Mitmachen kann jeder, außer Mit
arbeitern des SFB 

- Das Team der PULP-Sendung ist 
die Jury. Den Ehrenvorsitz hat 
wieder 

- der Kritiker Friedrich Luft über-
nommen. 

Die prämierten Stories werden in 
einer Sondersendung des Kriminal 
magazi ns PULP veröffentlicht . Außer
dem gibt es Buchgeschenke. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen . 

Einsendeschluß: 31. Oktober 1986 

Schicken Sie ihre Kriminalgeschich
te an den 

SENDER FREIES BERLIN 
Abt. Kultur und Gesellschaft 
Stichwort PULP 
Masurenallee 8- 14 
1000 Berlin 19 

'der Iichtblick' 43 
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